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Allgemeine Versicherungsbedingungen

fur Rentenversicherungen nach Tarif ADPN

£

GENERALI

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

als Versicherungsnehmer sind Sie unser Vertragspartner; fiir unser Vertragsverhaltnis gelten die nach-

folgenden Bedingungen.

Leistung
Welche Leistungen erbringen wir?

Wie erfolgt die Uberschussbeteiligung?

Kdénnen Sie den Beginn der Rentenzahlung bzw. den Zeitpunkt ihrer Kapitalabfindung
vorverlegen?

Sie wollen eine Abfindung der bis zum Ablauf der Rentengarantiezeit noch ausstehenden
Renten?

Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

Was ist zu beachten, wenn eine Leistung verlangt wird?
Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?

Wer erhalt die Leistung?

Zu welchen Anlassen kénnen Sie die Leistungen lhrer Rentenversicherung
ohne Gesundheitsprifung anpassen?

Beitrag
Was mussen Sie bei der Beitragszahlung beachten?

Was geschieht, wenn Sie den Einmalbeitrag nicht rechtzeitig zahlen?
Kdénnen Sie die Leistungen durch Sonderzahlungen erhdhen?

Kiindigung
Wann kénnen Sie lhren Vertrag ganz oder teilweise kiundigen?
Wie werden die Kosten lhres Vertrages verrechnet?

Sonstige Vertragsbestimmungen
Sie wiinschen ein Policendarlehen?

Was ist bei Auslandsaufenthalten zu beachten?

Was gilt bei einer Anderung lhrer Postanschrift und lhres Namens?
Welche weiteren Auskunftspflichten haben Sie?

Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in Rechnung?

Kdnnen Steuern und 6ffentliche Abgaben anfallen?

Welches Recht findet auf lhren Vertrag Anwendung?

Wo ist der Gerichtsstand?

An wen kénnen Sie sich bei Fragen oder Beschwerden wenden?
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Bei einer Versicherung nach Tarif ADPN handelt es sich
um eine

Rentenversicherung mit aufgeschobener lebenslan-
ger Rentenzahlung und Kapitalwahlrecht, mit Kapi-
talleistung bei Tod vor Beginn der Rentenzahlung
und Rentengarantiezeit gegen Einmalbeitrag

Erlebt die versicherte Person den Beginn der Renten-
zahlung, zahlen wir die versicherte Rente monatlich, so-
lange die versicherte Person lebt, mindestens jedoch bis
zum Ablauf der Rentengarantiezeit. Wenn die versicher-
te Person nach Ablauf der Rentengarantiezeit stirbt, er-
bringen wir keine Leistung mehr und der Vertrag endet.
Bei Tod der versicherten Person vor Beginn der Renten-
zahlung wird die ,Kapitalleistung bei Tod" fallig, die dem
mit den Rechnungsgrundlagen der Beitragskalkulation
fur diesen Termin berechneten Deckungskapital des
Vertrags entspricht.

Rentenzahlungsweise, Rentengarantiezeit

Anstelle der monatlichen Rentenzahlungsweise kann
auch eine vierteljahrliche, halbjahrliche oder jahrliche
Rentenzahlungsweise vereinbart werden. Eine Ande-
rung der vertraglich vereinbarten Rentengarantiezeit
kann mit Frist von einem Monat vor dem Beginn der
Rentenzahlung beantragt werden. Hierdurch &ndert sich
die Hohe der versicherten Rente: Bei einer Verlangerung
der Rentengarantiezeit wird sie reduziert, bei einer Ver-
kiirzung der Rentengarantiezeit erhoht sie sich. Die ge-
anderte garantierte Rente fur die neue Rentengarantie-
zeit ermitteln wir nach den anerkannten Regeln der Ver-
sicherungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen
der Beitragskalkulation.

Kapitalabfindung

Anstelle der Rentenzahlungen leisten wir zum Fallig-
keitstag der ersten Rente auf Antrag eine einmalige Ka-
pitalabfindung in Hohe des mit den Rechnungsgrundla-
gen der Beitragskalkulation fiir diesen Termin berechne-
ten Deckungskapitals des Vertrags. Mit der Kapitalabfin-
dung erlischt die Versicherung. Die Kapitalabfindung im
Zusammenhang mit dem flexiblen Rentenbeginn ist in
§ 3 Abs. 3 beschrieben.

Sie kdnnen auch beantragen, dass bei Beginn der Ren-
tenzahlung nur ein Teil des vorhandenen Deckungskapi-
tals als Kapitalabfindung erbracht wird und aus dem
restlichen Deckungskapital eine Rente gebildet wird.
Diese Rente muss die Mindestrente von jahrlich 100 €
bzw. — bei unterjdhrlicher Rentenzahlung — die Mindest-
Rentenrate von 25 € erreichen.

Auszahlungsform fiir die Todesfall-Leistung

Auf Antrag des Anspruchsberechtigten bilden wir aus
der ,Kapitalleistung bei Tod“ gemaR Absatz 1 eine sofort
beginnende Rentenversicherung auf sein Leben, sofern
die Rente einen jahrlichen Mindestbetrag von 300 € er-
reicht. Bei der Berechnung dieser Rente werden wir den
Rechnungszins sowie die Annahmen Uber die kinftige
Lebenserwartung zugrunde legen, die wir bei Beginn der
Rentenzahlung bei neu abzuschlieRenden Rentenversi-
cherungen ansetzen.

Worauf basiert die Uberschussbeteiligung?

Sie erhalten gemall § 153 des Versicherungsvertrags-
gesetzes (VVG) in der jeweils geltenden Fassung eine
Uberschussbeteiligung. Diese umfasst eine Beteiligung
an den Uberschissen und an den Bewertungsreserven.
Die Uberschiisse und die Bewertungsreserven ermitteln

(2)

wir nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches
und stellen sie jahrlich im Rahmen unseres Jahresab-
schlusses fest. Die zu diesem Zeitpunkt vorhandenen
Bewertungsreserven weisen wir dabei im Anhang des
Geschéftsberichtes aus. Der Jahresabschluss wird von
einem unabhangigen Wirtschaftspriifer gepruft und ist
unserer Aufsichtsbehdrde einzureichen. Nachfolgend er-
lautern wir Ihnen,

o wie wir die Uberschussbeteiligung fiir die Versiche-
rungsnehmer in ihrer Gesamtheit ermitteln (Ab-
satz 2),

o wie die Uberschussbeteiligung Ihres konkreten Ver-
trags erfolgt (Absatz 3),

¢ wie die Uberschussanteile vor Beginn einer Renten-
zahlung ermittelt und verwendet werden (Absatz 4
bzw. 5),

o wie die Uberschussanteile nach Beginn einer Ren-
tenzahlung ermittelt und verwendet werden (Ab-
satz 6),

e wann ein Schluss-Uberschussanteil fallig werden
kann (Absatz 7),

e wann eine Beteiligung an den Bewertungsreserven
fallig werden kann (Absatz 8),

e warum wir die Héhe der Uberschussbeteiligung nicht
garantieren kdnnen (Absatz 9).

Wie ermitteln wir die Uberschussbeteiligung fiir die
Versicherungsnehmer in ihrer Gesamtheit?

Dazu erklaren wir lhnen
¢ aus welchen Quellen die Uberschiisse stammen (a),
¢ wie wir mit diesen Uberschiissen verfahren (b) und

e wie Bewertungsreserven entstehen und wie wir diese
zuordnen (c).

Anspriche auf eine bestimmte Hohe der Beteiligung |h-
res Vertrages an den Uberschissen und den Bewer-
tungsreserven ergeben sich hieraus noch nicht.

Uberschiisse kénnen aus drei verschiedenen Quellen
entstehen:

e den Kapitalertragen (aa),
e dem Risikoergebnis (bb) und
e dem Ubrigen Ergebnis (cc).

Wir beteiligen unsere Versicherungsnehmer in ihrer Ge-
samtheit an diesen Uberschiissen; dabei beachten wir
die Verordnung Uber die Mindestbeitragsriickerstattung
in der Lebensversicherung (Mindestzufiihrungsverord-
nung) in der jeweils geltenden Fassung.

(aa) Kapitalertrage

Die Uberschiisse stammen zu einem groRRen Teil aus
den Ertragen der Kapitalanlagen. Von den Nettoertragen
der nach der Mindestzufiihrungsverordnung mafRgebli-
chen Kapitalanlagen erhalten die Versicherungsnehmer
in ihrer Gesamtheit mindestens den dort genannten An-
teil. In der derzeitigen Fassung der Mindestzufiihrungs-
verordnung ist grundsatzlich vorgeschrieben, dass den
Versicherungsnehmern in ihrer Gesamtheit mindestens
90 % der Nettoertrdge zugutekommen. Aus dem Betrag,
der den Versicherungsnehmern in ihrer Gesamtheit zu-
gutekommt, werden zunachst die Betrage finanziert, die
fir die garantierten Leistungen bendtigt werden. Den
restlichen Teil des Betrags, der den Versicherungsneh-
mern in ihrer Gesamtheit zugutekommt, verwenden wir
fir die Uberschussbeteiligung der Versicherungsneh-
mer.

(bb) Risikoergebnis
Weitere Uberschiisse entstehen insbesondere, wenn die

tatsachliche Lebensdauer der versicherten Personen
kurzer ist als die bei der Tarifkalkulation zugrunde geleg-
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b)

c)

te. In diesem Fall missen wir weniger Renten als ur-
spriinglich angenommen zahlen und kénnen daher die
Versicherungsnehmer an dem entstehenden Risikoer-
gebnis beteiligen. An diesen Uberschiissen werden die
Versicherungsnehmer nach der derzeitigen Fassung der
Mindestzufiihrungsverordnung grundsatzlich zu mindes-
tens 90 % beteiligt.

(cc) Ubriges Ergebnis

Am ubrigen Ergebnis werden die Versicherungsnehmer
nach der derzeitigen Fassung der Mindestzufiihrungs-
verordnung grundsétzlich zu mindestens 50 % beteiligt.
Uberschisse aus dem Ubrigen Ergebnis kénnen bei-
spielsweise entstehen, wenn

o die Kosten niedriger sind als bei der Tarifkalkulation
angenommen,

e wir andere Einnahmen als aus dem Versicherungs-
geschéaft haben, z. B. Ertrage aus Dienstleistungen,
die wir fur andere Unternehmen erbringen.

Die auf die Versicherungsnehmer entfallenden Uber-
schiisse fiihren wir der Ruckstellung fur Beitragsriicker-
stattung (RfB) zu oder schreiben sie unmittelbar den
Uberschussberechtigten Versicherungsvertragen gut (Di-
rektgutschrift). Die RfB dient dazu, Schwankungen der
Uberschiisse auszugleichen. Sie darf grundsatzlich nur
fir die Uberschussbetelllgung der Versicherungsnehmer
verwendet werden. Nur in Ausnahmefallen und mit Zu-
stimmung der Aufsichtsbehérde kénnen wir hiervon nach
§ 140 Abs. 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG)
abweichen. Dies durfen wir, soweit die RfB nicht auf be-
reits festgelegte Uberschussanteile entfallt. Nach der
derzeitigen Fassung des § 140 Abs. 1 VAG kénnen wir
im Interesse der Versicherungsnehmer die RfB heran-
ziehen, um:

e einen drohenden Notstand abzuwehren,

e unvorhersehbare Verluste aus den (berschussbe-
rechtigten Vertrdgen auszugleichen, die auf allge-
meine Anderungen der Verhaltnisse zuriickzuflihren
sind, oder

e die Deckungsrickstellung*) zu erhéhen, wenn die
Rechnungsgrundlagen aufgrund einer unvorherseh-
baren und nicht nur voriibergehenden Anderung der
Verhaltnisse angepasst werden mussen.

Wenn wir die RfB zum Verlustausgleich oder zur Erho-
hung der Deckungsrickstellung heranziehen, belasten
wir die Versichertenbestande verursachungsorientiert.

Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der
Kapitalanlagen Gber dem Wert liegt, mit dem die Kapi-
talanlagen in der Bilanz gemall Handelsgesetzbuch
(HGB) auszuweisen waren. Die Bewertungsreserven,
die nach gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschrif-
ten fir die Beteiligung der Vertrage zu beriicksichtigen
sind, ermitteln wir monatlich neu und ordnen sie den
Vertrdgen nach einem verursachungsorientierten Ver-
fahren (Absatz 8) anteilig rechnerisch zu.

Eine Deckungsrickstellung missen wir bilden, um zu jedem
Zeitpunkt den Versicherungsschutz gewahrleisten zu kénnen.
Der Zinssatz fir die Berechnung der Deckungsriickstellung be-
tragt fur die gesamte Laufzeit des Vertrags jahrlich garantiert
0,0 % (Rechnungszins). Die Kalkulation der bei Vertragsab-
schluss garantierten Leistungen basiert auf Sterbewahrschein-
lichkeiten der Sterbetafeln der Deutschen Aktuarvereinigung
(DAV) 2004 R (Manner/Frauen) fur Versicherungen mit Gber-
wiegendem Erlebensfallcharakter (Basistafel mit Trendfunktion)
ohne weitere Zu- und Abschlage, wegen der gesetzlichen An-
forderung, Beitrdge und Leistungen unabhangig vom Ge-
schlecht zu berechnen, ausgehend von einem Verhaltnis 48 %
Manner und 52 % Frauen gewichtet zu einer ,mittleren” Ster-
bewahrscheinlichkeit.

()

(4)

)

Wie erfolgt die Uberschussbeteiligung Ihres Versiche-
rungsvertrags?

Wir haben gleichartige Versicherungen (z. B. Renten-
versicherungen, Risikoversicherungen) zu Bestands-
gruppen zusammengefasst. Innerhalb der Bestands-
gruppen bilden wir Gewinnverbande, um die Unterschie-
de bei den versicherten Risiken zu berilcksichtigen. Die
Uberschiisse verteilen wir auf die einzelnen Bestands-
gruppen bzw. Gewinnverbande nach einem verursa-
chungsorientierten Verfahren, und zwar in dem Maf3, wie
die Bestandsgruppen bzw. Gewinnverbénde zur Entste-
hung von Uberschiissen beigetragen haben. Hat ein
Gewinnverband nicht zur Entstehung von Uberschiissen
beigetragen, bekommt er keine Uberschisse zugewie-
sen. lhr Versicherungsvertrag erhalt Anteile an den
Uberschiissen desjenigen Gewinnverbandes, der in Ih-
rem Versicherungsschein genannt ist. Die Mittel fir die
Uberschussanteile werden bei der Direktgutschrift zu
Lasten des Ergebnisses des Geschaftsjahres finanziert,
ansonsten der Rickstellung fur Beitragsriickerstattung
entnommen. Die H6he der Uberschussanteilsatze legen
wir jedes Jahr fest. Wir verdffentlichen die Uberschuss-
anteilsatze in unserem Geschaftsbericht. Diesen kdnnen
Sie bei uns anfordern.

Wie werden die Uberschussanteile vor Beginn einer
Rentenzahlung ermittelt?

Vor Beginn der Rentenzahlung erhalten Sie als Uber-
schussbeteiligung jahrliche Uberschussanteile. Bei Be-
ginn der Rentenzahlung kann ein Schluss-Uberschuss-
anteil hinzukommen (Absatz 7). Die jahrlichen Uber-
schussanteile teilen wir zum Ende eines jeden Versiche-
rungsjahres zu. Endet die Dauer bis zum Beginn der
Rentenzahlung nicht zum Ende eines Versicherungsjah-
res, erhalten Sie zum Beginn der Rentenzahlung einen
antelllgen jahrlichen Uberschussanteil. Die jahrlichen
Uberschussanteile bestehen aus einem Zins-Uber-
schussanteil und einem Kosten-Uberschussanteil. Der
Zins-Uberschussanteil wird im Verhaltnis des Deckungs-
kapitals zum Ende des jeweiligen Vorjahres bemessen.
Der Kosten-Uberschussanteil wird im Verhaltnis zum
Einmalbeitrag bemessen.

Wie werden die Uberschussanteile vor Beginn einer
Rentenzahlung verwendet?

Solange die Rentenzahlung noch nicht begonnen hat,
werden aus den jahrlichen Uberschussanteilen zusatzli-
che beitragsfreie Versicherungen (Rentenerh6hungen)
entsprechend dem Tarif der Grundversicherung gebildet,
deren Leistungen zuséatzlich zu den garantierten Leis-
tungen fallig werden. Diese Rentenerhdhungen errei-
chen jeweils mindestens 85 % des Betrages, der sich
ergibt, wenn wir bei ihrer Ermittlung die gleichen An-
nahmen Uber die kinftige Lebenserwartung wie bei Ver-
tragsbeginn zugrunde legen. Liefern die Annahmen zur
kiinftigen Lebenserwartung, die wir bei Ermittlung der
Rentenerhéhung fir neu abzuschlieRende Rentenversi-
cherungen zugrunde legen, eine groRere Rentenerho-
hung, so qilt fur lhren Vertrag diese gréRere Rentener-
héhung. Die Rentenerhéhungen sind als beitragsfreie
Versicherungen wiederum Uberschussberechtigt. Bei
vorzeitiger Beendigung der Versicherung durch Riick-
kauf oder Tod vor Beginn der Rentenzahlung sowie bei
Inanspruchnahme der Kapitalabfindung wird das vor-
handene Deckungskapital der gebildeten Rentenerh6-
hungen ausgezahlt. Dabei erhalten Sie einen anteiligen
jahrlichen Uberschussanteil, wenn die vorzeitige Been-
digung nicht zum Ende eines Versicherungsjahres er-
folgt. Bei Beginn der Rentenzahlung wird der ggf. fallige
Schluss-Uberschussanteil (Absatz 7) sowie der auf die
Versicherung entfallende Anteil an den Bewertungsre-
serven gemal Absatz 8 zur Bildung einer festen Ren-
tenerh6hung verwendet. Diese Rentenerh6hung erreicht
mindestens 85 % des Betrages, der sich ergibt, wenn wir
bei ihrer Ermittlung die gleichen Annahmen Uber die
kiinftige Lebenserwartung wie bei Vertragsbeginn zu-
grunde legen. Liefern die Annahmen zur kinftigen Le-
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(6)

a)

b)

c)

(@)

benserwartung, die wir bei Beginn der Rentenzahlung
fur neu abzuschlieBende Rentenversicherungen zugrun-
de legen, eine groRere Rentenerhdhung, so gilt fir lhren
Vertrag diese grofRere Rentenerhdéhung.

Wie werden die Uberschussanteile nach Beginn ei-
ner Rentenzahlung ermittelt und verwendet?

Nach Beginn der Rentenzahlung erhalten Sie jéhrliche
Zins- und Risiko-Uberschussanteile jeweils unmittelbar
vor dem Jahrestag des Beginns der Rentenzahlung. Die
Uberschussanteile werden im Verhaltnis des jeweiligen
Deckungskapitals zum Zuteilungszeitpunkt bemessen.

Die Uberschussanteile werden zum einen Teil zur Bil-
dung eines Rentenzuschlags und zum anderen Teil zur
Bildung von Rentenerhéhungen oder stattdessen — so-
fern vereinbart — zur Bildung von alleinigen jahrlichen
Rentenerhdhungen verwendet. Ein Wechsel zwischen
den vorgenannten Uberschussverwendungsarten kann
bis zu drei Monate vor dem Beginn der Rentenzahlung
beantragt werden. Der evil. Rentenzuschlag setzt mit
Beginn der Rentenzahlung ein. Die zukiinftigen — aber
noch nicht zugeteilten — Uberschussanteile werden da-
bei unter der Annahme, dass die maRRgebenden Uber-
schussanteil-Satze unverandert bleiben, so aufgeteilt,
dass sich eine Uber die Rentenzahlungszeit gleich blei-
bende Rente aus diesen Uberschussanteilen ergibt. Der
Rentenzuschlag bleibt solange unverandert, wie sich die
mafgebenden Uberschussanteil-Satze und Annahmen
Uber die kinftige Lebenserwartung nicht andern. Bei ei-
ner spateren Reduzierung der Uberschussanteil-Satze
oder Anderung der Annahmen Uber die kiinftige Le-
benserwartung kann der urspriinglich festgesetzte Ren-
tenzuschlag reduziert werden. Das bedeutet, dass die
gesamte Rentenzahlung auch sinken kann. Die Renten-
erhéhungen entsprechen dem zugrunde liegenden Tarif
und beginnen jeweils bei Zuteilung der Uberschussantei-
le. Die jeweiligen Rentenerhéhungen bleiben in ihrer
Hohe unverandert. Neu hinzu kommende Rentenerho-
hungen fiihren somit grundsatzlich zu einer jahrlich stei-
genden Gesamtrente. Ist eine Rentengarantiezeit vorge-
sehen, stimmt die Rentengarantiezeit des Rentenzu-
schlags und der Rentenerhéhungen mit der verbleiben-
den Rentengarantiezeit Gberein. Bei der Berechnung der
jeweiligen Rentenerhéhungen werden wir die gleichen
Annahmen Uber die kiinftige Lebenserwartung zugrunde
legen, die wir zum Zeitpunkt der jeweiligen Rentenerho-
hung bei neu abzuschlieBenden Rentenversicherungen
ansetzen.

Auch falls eine Abfindung der bis zum Ablauf der Ren-
tengarantiezeit noch ausstehenden garantierten Renten
gemal § 4 gezahlt wurde, gewahren wir im Verhaltnis
des verbliebenen Deckungskapitals wahrend der Ren-
tengarantiezeit jahrliche Uberschussanteile jeweils un-
mittelbar vor dem Jahrestag des Beginns der Renten-
zahlung, solange die versicherte Person lebt. Diese
Uberschussanteile werden verzinslich angesammelt und
bei Tod der versicherten Person, spatestens zum Ablauf
der Garantiezeit der Rente, ausgezahlt. Bei Wiederauf-
nahme der Rentenzahlung werden aus den dann zuge-
teilten Uberschussanteilen jeweils sofort beginnende
Rentenerhéhungen gebildet.

Wann kann ein Schluss-Uberschussanteil fillig wer-
den?

Bei Beginn der Rentenzahlung kann zu den Leistungen
aus der jahrlichen Uberschussbeteiligung ein Schluss-
Uberschussanteil hinzukommen. Dieser Schluss-Uber-
schussanteil hangt von der Dauer bis zum Beginn der
Rentenzahlung ab und bemisst sich nach der vertraglich
garantierten Kapitalabfindung sowie zusatzlich nach
dem Deckungskapital der Rentenerhdhungen aus der
jahrlichen Uberschussbetelllgung Der Schluss-Uber-
schussanteil wird zur Bildung einer festen Rentenerho-
hung verwendet (Absatz 5) oder ausgezahlt. Bei vorzei-
tiger Beendigung der Versicherung vor Beginn der Ren-
tenzahlung durch Tod oder Rickkauf oder bei gemafl

(8)

(9)

(2)

§ 3 vorverlegtem Beginn der Rentenzahlung kann zu
den Leistungen aus der jahrlichen Uberschussbeteili-
gung ein von der zurickgelegten Vertragsdauer abhéan-
giger Schluss-Uberschussanteil hinzukommen. Dieser
bemisst sich nach dem dann erreichten dem Deckungs-
kapital des Vertrags einschliefllich des Deckungskapitals
der Rentenerhéhungen aus der jahrlichen Uberschuss-
beteiligung. Der so ermittelte Betrag wird mit 7 % p. a.
fur die verbleibenden Jahre bis zum Beginn der Renten-
zahlung diskontiert.

Wann kann eine Beteiligung an den Bewertungsre-
serven féllig werden?

Bei Beginn der Rentenzahlung oder ihrer Kapitalabfin-
dung, bei vorherigem Tod der versicherten Person sowie
bei einer Kiindigung mit vollstandiger Auszahlung des
Auszahlungsbetrags (siehe § 13 Abs. 2) gilt Folgendes:
Wir teilen lhrem Vertrag dann den flr diesen Zeitpunkt
zugeordneten Anteil an den Bewertungsreserven gemaf
der jeweils geltenden gesetzlichen Regelung zu; derzeit
sieht § 153 Absatz 3 VVG eine Beteiligung in Hohe der
Halfte der zugeordneten Bewertungsreserven vor. Der
auf lhren Versicherungsvertrag entfallende Teilbetrag
wird zur Bildung einer festen Rentenerh6hung (Absatz 5)
verwendet oder ausgezahlt. Voraussetzung ist, dass
sich fir unsere Kapitalanlagen am malRgebenden Stich-
tag positive Bewertungsreserven ergeben; der maRge-
bende Stichtag ist in unserem Geschaftsbericht genannt.
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Regelungen kann die Be-
teiligung an den Bewertungsreserven ganz oder teilwei-
se entfallen. Wahrend des Rentenbezugs wird unter den
gleichen Voraussetzungen am Ende eines jeden Versi-
cherungsjahres eine Beteiligung an den Bewertungsre-
serven fallig. Den auf Ihren Versicherungsvertrag entfal-
lenden Teilbetrag verwenden wir zur Bildung einer zu-
satzlichen Rentenerh6hung gemaly Absatz 6b. Der Vor-
stand unseres Unternehmens kann nach dem gleichen
Verfahren wie dem fir die Ermittlung des Schluss-
Uberschussanteils (Absatz 7) vor Beginn der Renten-
zahlung fur jeden Vertrag einen Mindestwert fur die Be-
teiligung an den Bewertungsreserven bestimmen. Dieser
Mindestwert wird auf den nach dem vorstehenden Ver-
fahren fur Ilhren Versicherungsvertrag ermittelten Anteil
an den Bewertungsreserven angerechnet.

Warum kénnen wir die Hohe der Uberschussbeteili-
gung nicht garantieren?

Die Héhe der Uberschussbeteiligung hangt von vielen
Einflissen ab, die nicht vorhersehbar und von uns nur
begrenzt beeinflussbar sind. Wichtigster Einflussfaktor
ist dabei die Zinsentwicklung des Kapitalmarkts. Aber
auch die Entwicklung des versicherten Risikos und der
Kosten ist von Bedeutung. Die Héhe der kinftigen Uber-
schussbeteiligung kann also nicht garantiert werden. Sie
kann auch null Euro betragen. Uber die Entwicklung lh-
rer Uberschussbeteiligung werden wir Sie jahrlich unter-
richten.

Statt der teilweisen oder vollstandigen Kiindigung mit
Auszahlung des Betrags nach § 13 kénnen Sie auch
verlangen, dass der dabei verfligbare Betrag fir die Bil-
dung einer zum nachsten Monatsersten beginnenden
Rentenzahlung aus dem bestehenden Vertrag auf das
Leben der versicherten Person verwendet wird, sofern
die Mindestrente von jahrlich 100 € bzw. — bei unterjahr-
licher Rentenzahlung — die Mindest-Rentenrate von 25 €
erreicht wird.

Basis fur die Ermittlung der Rente gemal Absatz 1 sind
die Rechnungsgrundlagen der Beitragskalkulation sowie
das erreichte Alter der versicherten Person zum gewahl-
ten Rentenbeginntermin. Der verfugbare Betrag kann
wahlweise insgesamt oder nur zum Teil verrentet wer-
den. Wird er nur zum Teil verrentet, wird aus dem ubrig
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bleibenden Teil spater, spatestens jedoch zum urspriing-
lich vereinbarten Termin fiir die Rentenzahlung eine wei-
tere Rente gebildet. Sowohl die in Anspruch genomme-
ne (Teil-)Rente als auch die verbleibende Rente missen
die Mindestrente von jahrlich 100 € bzw. — bei unterjahr-
licher Rentenzahlung — die Mindest-Rentenrate von 25 €
erreichen.

Wird eine Rente gemal Absatz 1 nur teilweise in An-
spruch genommen, kénnen Sie anstelle einer weiteren
Rente eine Kapitalabfindung beantragen. Die Ausiibung
des vorgezogenen Kapitalwahlrechts ist fir einen Mo-
natsersten vor dem urspringlich vereinbarten Beginn
der Rentenzahlung méglich. In diesem Fall wird der fiir
die weitere Rente verfiigbare Betrag ausgezahilt.

Nach Zahlungsbeginn der Rente kénnen Sie wahrend
der Garantiezeit der jeweiligen Rente (siehe § 1 Abs. 1)
die Auszahlung der mit jahrlich 0,0 % (bei Erhéhungs-
versicherungen aus Sonderzahlungen gemal § 12 mit
dem ggf. abweichenden Rechnungszins) auf den Aus-
zahlungstermin diskontierten, bis zum Ablauf der Ren-
tengarantiezeit noch ausstehenden garantierten Renten
— ganz oder teilweise — beantragen (Abfindung). Bei ei-
ner teilweisen Abfindung muss die verbleibende Rente
einen jahrlichen Mindestbetrag von 100 € bzw. — bei un-
terjahrlicher Rentenzahlung — die Mindest-Rentenrate
von 25 € erreichen. Auf Antrag des Anspruchsberechtig-
ten bilden wir aus dem Abfindungsbetrag eine sofort be-
ginnende Rentenversicherung auf sein Leben, sofern die
Rente einen jahrlichen Mindestbetrag von 300 € erreicht.
Bei der Berechnung dieser Rente werden wir den Rech-
nungszins sowie die Annahmen uber die kinftige Le-
benserwartung zugrunde legen, die wir bei Beginn die-
ser Rentenzahlung bei neu abzuschlieRenden Renten-
versicherungen ansetzen Die Renten, die nach Ablauf
der Rentengarantiezeit fallig werden, werden durch die
Abfindung in ihrer garantierten Hohe nicht berihrt. Die
Abfindung der bis zum Ablauf der Rentengarantiezeit
noch ausstehenden garantierten Renten kann vom An-
spruchsberechtigten auch noch nach dem Tod der versi-
cherten Person beantragt werden.

Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn Sie den Vertrag
mit uns abgeschlossen haben. Jedoch besteht vor dem
im Versicherungsschein angegebenen Versicherungs-
beginn kein Versicherungsschutz. Allerdings kann unse-
re Leistungspflicht entfallen, wenn Sie den Beitrag nicht
rechtzeitig zahlen (siehe § 10 Abs. 2 und § 11).

Wird eine Leistung aus dem Vertrag beansprucht, kon-
nen wir verlangen, dass uns der Versicherungsschein
und ein Zeugnis Uber den Tag der Geburt der versicher-
ten Person sowie die Auskunft nach § 18 vorgelegt wer-
den.

Vor jeder Rentenzahlung oder Kapitalabfindung kénnen
wir auf unsere Kosten eine amtliche Bescheinigung dar-
Uber verlangen, dass die versicherte Person noch lebt.

Der Tod der versicherten Person muss uns unverzuiglich
(d. h. ohne schuldhaftes Zégern) mitgeteilt werden. Au-
Rerdem muss uns eine amtliche Sterbeurkunde mit An-
gabe von Alter und Geburtsort vorgelegt werden.

Wir kénnen weitere Nachweise und Auskiinfte verlan-
gen, wenn dies erforderlich ist, um unsere Leistungs-
pflicht zu klaren. Die Kosten hierfir muss diejenige Per-
son tragen, die die Leistung beansprucht.
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Unsere Leistungen werden fallig, nachdem wir die Erhe-
bungen abgeschlossen haben, die zur Feststellung des
Versicherungsfalls und des Umfangs unserer Leistungs-
pflicht notwendig sind. Wenn eine der in den Absatzen 1
bis 4 genannten Pflichten nicht erfillt wird, kann dies zur
Folge haben, dass wir nicht feststellen kdnnen, ob oder
in welchem Umfang wir leistungspflichtig sind. Eine sol-
che Pflichtverletzung kann somit dazu fihren, dass un-
sere Leistung nicht fallig wird.

Bei Uberweisung von Leistungen in Lander auRerhalb
des Europaischen Wirtschaftsraumes tragt die emp-
fangsberechtigte Person die damit verbundene Gefahr.

Wir Ubermitteln lhnen den Versicherungsschein in Pa-
pierform. Damit liegt dann eine Urkunde vor.

Den Inhaber der Urkunde kénnen wir als berechtigt an-
sehen, Uber die Rechte aus dem Vertrag zu verfligen,
insbesondere Leistungen in Empfang zu nehmen. Wir
kénnen aber verlangen, dass uns der Inhaber der Ur-
kunde seine Berechtigung nachweist.

Leistungsempfianger

Als unser Versicherungsnehmer kénnen Sie bestimmen,
wer die Leistung erhalt. Wenn Sie keine Bestimmung
treffen, leisten wir an Sie.

Bezugsberechtigung

Sie kdnnen uns widerruflich oder unwiderruflich eine an-
dere Person benennen, die die Leistung erhalten soll
(Bezugsberechtigter). Wenn Sie ein Bezugsrecht wider-
ruflich bestimmen, erwirbt der Bezugsberechtigte das
Recht auf die Leistung erst mit dem Eintritt des jeweili-
gen Versicherungsfalls. Deshalb kénnen Sie lhre Be-
stimmung bis zum Eintritt des jeweiligen Versicherungs-
falls jederzeit widerrufen. Wenn wir Renten zahlen, tritt
mit jeder Falligkeit einer Rente ein eigener Versiche-
rungsfall ein. Sie kdnnen ausdricklich bestimmen, dass
der Bezugsberechtigte sofort und unwiderruflich das
Recht auf die Leistung erhalt. Sobald uns lhre Erklarung
zugegangen ist, kann dieses Bezugsrecht nur noch mit
Zustimmung des unwiderruflich Bezugsberechtigten ge-
andert werden.

Abtretung und Verpfiandung

Sie koénnen das Recht aus dem Versicherungsvertrag
auf die Leistung bis zum Eintritt des jeweiligen Versiche-
rungsfalls grundsatzlich ganz oder teilweise an Dritte ab-
treten und verpfanden, soweit derartige Verfligungen
rechtlich méglich sind.

Anzeige

Die Einrdumung und der Widerruf eines Bezugsrechts
(Absatz 2) sowie die Abtretung und die Verpfandung
(Absatz 3) sind uns gegenuber nur und erst dann wirk-
sam, wenn sie uns vom bisherigen Berechtigten in Text-
form (z. B. Papierform oder E-Mail) angezeigt worden
sind. Der bisherige Berechtigte sind im Regelfall Sie als
unser Versicherungsnehmer. Es kénnen aber auch an-
dere Personen sein, sofern Sie zuvor Verfligungen (z. B.
unwiderrufliche Bezugsberechtigung, Abtretung, Ver-
pfandung) getroffen haben.
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Anpassungsgarantie fiir natiirliche Personen als
Versicherungsnehmer

Sofern nach Vertragsbeginn eines der nachfolgend be-
schriebenen Ereignisse fir die versicherte Person ein-
tritt, haben Sie, allerdings nur vor dem Rentenbeginn,
das Recht — erstmals flr ein Ereignis, das nach Ablauf
einer Wartefrist von finf Jahren nach dem Versiche-
rungsbeginn eintritt —, eine Todesfall-Leistung in Hohe
von bis zu 25.000 € ohne Gesundheitspriifung gegen
entsprechende Beitragszahlung zu versichern:

e Erreichen der Volljahrigkeit

o Erstmalige Aufnahme einer Berufstatigkeit
(einschlieBlich Beginn einer Berufsausbildung)

e Abschluss der Berufsausbildung (einschlief3lich
abgelegtem Hochschulexamen oder abgelegter
Meisterpriifung)

o Aufnahme einer selbststdndigen hauptberuflichen
Tatigkeit

e Reduzierung oder Wegfall einer betrieblichen Alters-
versorgung zu Gunsten der versicherten Person

e Gehaltssteigerung um mindestens 10 % gegeniber
dem Vorjahr

e Heirat oder Begriindung einer Lebenspartnerschaft
nach dem Gesetz Uber die Eingetragene Lebens-
partnerschaft

o Ehescheidung oder Aufhebung einer Lebenspartner-
schaft nach dem Gesetz Uber die Eingetragene Le-
benspartnerschaft

e Tod des Ehegatten oder eingetragenen Lebenspart-
ners

e Geburt eines Kindes
e Adoption eines Kindes

e Baubeginn oder Kauf einer Wohnimmobilie durch die
versicherte Person oder ihren Ehegatten bzw. einge-
tragenen Lebenspartner

e Abschluss einer akademischen Weiterqualifikation
(zum Beispiel Facharztausbildung, Master, Staats-
examen); dies gilt fir Akademiker, die eine berufliche
Tatigkeit ausliben, die ihrer Ausbildung entspricht

Das Erhéhungsrecht steht |hnen innerhalb von sechs
Monaten ab dem jeweiligen Zeitpunkt zu.

Gleichzeitig eintretende Ereignisse zahlen jeweils sepa-
rat. Das Vorliegen der Voraussetzungen muissen Sie uns
durch einen geeigneten Nachweis belegen.

Unabhangig von den oben beschriebenen Ereignissen
haben Sie alle finf Jahre ab dem Versicherungsbeginn
das Recht, zum jeweiligen Versicherungsjahreswechsel
die bei Vertragsabschluss vereinbarten Versicherungs-
leistungen ohne (erneute) Gesundheitsprifung gegen
entsprechende Beitragszahlung zu erhéhen.

Hierbei muss Ihr Erhdhungswunsch vor dem oben ge-
nannten Versicherungsjahreswechsel bei uns eingegan-
gen sein.

Keine Anpassungsgarantie

Die Anpassungsgarantie besteht nicht bzw. erlischt,
wenn

o die versicherte Person das 50. Lebensjahr vollendet
hat oder

e wenn aus anderen Vertragen bei unserer Gesell-
schaft Leistungen wegen Pflegebedurftigkeit, Invali-
ditat, Berufs- oder Erwerbsunfahigkeit, einer schwe-
ren Krankheit oder Beeintrachtigung einer koérperli-
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chen Fahigkeit der versicherten Person beantragt
oder erbracht werden bzw. wurden.

Voraussetzung fur eine Leistungsanpassung ist ferner,
dass wir den betreffenden Tarif zum Zeitpunkt der An-
passung fir neu abzuschlieBende Vertrage anbieten.

Gegenstand und Umfang der Leistungsanpassung

Die Leistungsanpassung erfolgt durch Abschluss einer
zusatzlichen Versicherung im Rahmen unserer tarifli-
chen Méglichkeiten. Dabei handelt es sich um eine neue
Versicherung mit eigenen Versicherungsbedingungen
nach MaRRgabe eines zu diesem Zeitpunkt geltenden Ta-
rifs. Die neue Versicherung wird fur dieselbe versicherte
Person wie bei der urspriinglichen Versicherung abge-
schlossen, wobei die Dauer bis zum Beginn der Renten-
zahlung bzw. Versicherungsdauer spatestens zu dem
entsprechenden Termin wie bei der urspriinglichen Ver-
sicherung endet.

Die anfanglich versicherte Todesfallsumme samtlicher
nicht planmaBiger Erhéhungsversicherungen (ein-
schlieflich solcher zu anderen Tarifen), die innerhalb
von finf Jahren bei unserer Gesellschaft fur dieselbe
versicherte Person ohne Gesundheitsprifung abge-
schlossen werden, ist auf 75.000 € begrenzt. Bei den
vorgenannten Héchstsummen werden ein evtl. Todes-
fallbonus aus der Uberschussbeteiligung bei Risiko-
Lebensversicherungen sowie evtl. Hinterbliebenenrenten
angerechnet. 25.000 € Todesfallschutz entsprechen
hierbei einer jahrlichen Hinterbliebenenrente von
1.000 €. Bei den Hochstsummen ebenfalls angerechnet
werden Versicherungssummen von Schwere-Krank-
heiten-(Zusatz-)Versicherungen, die fir dieselbe versi-
cherte Person bei unserer Gesellschaft abgeschlossen
werden bzw. wurden.

Zahlungsweise

Fur Ihre Versicherung nach Tarif ADPN zahlen Sie einen
einzigen Betrag (Einmalbeitrag).

Beitragsfilligkeit

Den Einmalbeitrag miissen Sie unverziglich (d. h. ohne
schuldhaftes Zdgern) nach Abschluss des Vertrags zah-
len, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im
Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbe-
ginn.

Ubermittlung des Beitrags

Sie haben den Beitrag rechtzeitig gezahlt, wenn Sie bis
zum Falligkeitstag (Absatz 2) alles getan haben, damit
der Beitrag bei uns eingeht. Wenn die Einziehung des
Beitrags von einem Konto vereinbart wurde, gilt die Zah-
lung in folgendem Fall als rechtzeitig:

e Der Beitrag konnte am Falligkeitstag eingezogen
werden und

o Sie haben einer berechtigten Einziehung nicht wider-
sprochen.

Konnten wir den falligen Beitrag ohne lhr Verschulden
nicht einziehen, ist die Zahlung auch dann noch recht-
zeitig, wenn sie unverziglich (d. h. ohne schuldhaftes
Zobgern) nach unserer Zahlungsaufforderung erfolgt.

Sie mussen den Beitrag auf lhre Gefahr und Ihre Kosten
zahlen.
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Wenn Sie den Einmalbeitrag nicht rechtzeitig zahlen,
kénnen wir — solange die Zahlung nicht bewirkt ist und
sofern Sie den Versicherungsvertrag nicht fristgerecht
widerrufen haben — vom Versicherungsvertrag zurtick-
treten. Wir sind nicht zum Ricktritt berechtigt, wenn uns
nachgewiesen wird, dass Sie die nicht rechtzeitige Zah-
lung nicht zu vertreten haben.

Ist der Einmalbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles
noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflich-
tet. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mittei-
lung in Textform (z. B. Papierform oder E-Mail) oder
durch einen auffalligen Hinweis im Versicherungsschein
auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht haben. Un-
sere Leistungspflicht bleibt jedoch grundséatzlich beste-
hen, wenn Sie uns nachweisen, dass Sie das Ausblei-
ben der Zahlung nicht zu vertreten haben.

Sie haben das Recht, Ihre vertraglich vereinbarten Ver-
sicherungsleistungen der Grundversicherung durch eine
oder mehrere Sonderzahlungen in Héhe von jeweils
mindestens 500 € zu erhdhen. Voraussetzung ist, dass
wir den Ihrem Vertrag zugrunde liegenden Tarif auch im
Zeitpunkt lhrer kiinftigen Sonderzahlung noch flr neue
Versicherungsvertrdge anbieten. Die Leistungsanpas-
sung erfolgt grundsétzlich — soweit tariflich und aufgrund
der gesetzlichen Rahmenbedingungen zuladssig — inner-
halb lhres bestehenden Vertrags. In diesem Fall bilden
wir aus einer Sonderzahlung eine Erhéhungsversiche-
rung entsprechend dem Tarif der Grundversicherung,
deren Beginn der Rentenzahlung mit der restlichen
Dauer bis zum Beginn der Rentenzahlung der Grund-
versicherung Ubereinstimmt. Bei einer Sonderzahlung
muss diese Dauer mindestens ein Jahr betragen. Die
Leistungen aus der Erhdhungsversicherung ergeben
sich aus dem am Erhéhungstermin erreichten Alter der
versicherten Person sowie der restlichen Dauer bis zum
Beginn der Rentenzahlung. Bei der Berechnung der zu-
satzlichen Rentenleistungen werden wir die gleichen
Annahmen Uber die kinftige Lebenserwartung und zum
Rechnungszins zugrunde legen, die wir zum Zeitpunkt
der Erhohung bei neu abzuschlieRenden Rentenversi-
cherungen ansetzen. Mit der Erhéhungsversicherung
sind entsprechende Kosten verbunden, wie sie § 14 vor-
sieht.

Auf lhren Wunsch hin oder sofern die Leistungsanpas-
sung innerhalb Ihres bestehenden Vertrags nicht még-
lich ist, erfolgt sie durch Abschluss eines zusatzlichen
Vertrags.

Kiindigung

Vor dem Beginn der Rentenzahlung kénnen Sie lhren
Vertrag jederzeit in Textform (z. B. Papierform oder
E-Mail) zum Schluss eines jeden Monats kiindigen.
Nach dem Rentenzahlungsbeginn kdnnen Sie nicht
mehr kiindigen.

Sie kdnnen lhren Vertrag auch teilweise kiindigen, wenn
die verbleibende Rente jahrlich mindestens 100 € bzw.
— bei unterjahrlicher Rentenzahlung — die einzelne Ren-
tenzahlung mindestens 25 € (Mindestrente) betragt. Bei
teilweiser Kiindigung gelten die folgenden Regelungen
nur fir den gekiindigten Vertragsteil.
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Auszahlungsbetrag

Wir zahlen nach Kiindigung den

e Riickkaufswert (Absatz 3 und 5),

e vermindert um den Abzug (Absatz 4),

o erhdht um die Uberschussbeteiligung (Absatz 6).

Der Auszahlungsbetrag verringert sich um den noch
nicht zuriickgezahlten Darlehensbetrag bei einem evtl.
Policendarlehen (siehe § 15).

Riickkaufswert

Der Ruckkaufswert ist nach § 169 des Versicherungs-
vertragsgesetzes (VVG) das nach anerkannten Regeln
der Versicherungsmathematik mit den Rechnungsgrund-
lagen der Beitragskalkulation flir den gemafl Absatz 1
mafigebenden Kindigungstermin berechnete Deckungs-
kapital des Vertrages.

Abzug

Wir vereinbaren mit Ihnen einen Abzug von dem geman
Absatz 3 ermittelten Wert. Der Abzug betragt bei einer
vollstdndigen Kindigung 30 €. Bei Kiindigung bzw. Kapi-
talabfindung zum vereinbarten Rentenbeginntermin er-
folgt kein Abzug. Der Abzug ist zuldssig, wenn er ange-
messen ist. Das ist im Zweifel von uns nachzuweisen.
Wir halten den Abzug fir angemessen, weil mit diesem
Abzug der mit der Kindigung verbundene zusétzliche
Verwaltungsaufwand ausgeglichen wird. Zudem wird
damit ein Ausgleich fiir kollektiv gestelltes Risikokapital
vorgenommen. Wenn Sie uns nachweisen, dass der
aufgrund lhrer Kindigung von uns vorgenommene Ab-
zug wesentlich niedriger liegen muss, wird er entspre-
chend herab gesetzt. Wenn Sie uns nachweisen, dass
der Abzug Uberhaupt nicht gerechtfertigt ist, entfallt er.
Weitere Erlauterungen sowie versicherungsmathemati-
sche Hinweise zum Abzug und seiner HOhe finden Sie
im Anhang zu den Versicherungsbedingungen.

Herabsetzung des Riickkaufswerts im Ausnahmefall

Wir sind nach § 169 Abs. 6 VVG berechtigt, den nach
Absatz 3 berechneten Betrag angemessen herabzuset-
zen, soweit dies erforderlich ist, um eine Gefahrdung der
Belange der Versicherungsnehmer, insbesondere durch
eine Gefahrdung der dauernden Erfillbarkeit der sich
aus den Versicherungsvertragen ergebenden Verpflich-
tungen, auszuschlieRen. Die Herabsetzung ist jeweils
auf ein Jahr befristet.

Uberschussbeteiligung

Far die Ermittlung des Auszahlungsbetrags nach Ab-
satz 2 setzt sich die Uberschussbeteiligung zusammen
aus

¢ den lhrem Vertrag bereits zugeteilten Uberschussan-
teilen, soweit sie nicht bereits in dem nach den Ab-
satzen 3 bis 5 berechneten Betrag enthalten sind,

e einem Schluss-Uberschussanteil, soweit ein solcher
nach § 2 Abs. 7 fiir den Fall einer Kiindigung vorge-
sehen ist,

e den Ihrem Vertrag gemaR § 2 Abs. 8 zuzuteilenden
Bewertungsreserven, soweit bei Kindigung vorhan-
den.

Hinweis

Wenn Sie lhren Vertrag kundigen, kann das fir Sie
Nachteile haben. In der Anfangszeit lhrer Versicherung
ist wegen der Verrechnung von Abschlusskosten (siehe
§ 14) als Ruckkaufswert nicht der gesamte Einmalbei-
trag vorhanden. Der Rickkaufswert erreicht auch im
2. Versicherungsjahr nicht unbedingt den eingezahlten
Einmalbeitrag. Nahere Informationen zum Ruckkaufs-
wert und darlber, in welchem Ausmal} er garantiert ist,
sowie zum Auszahlungsbetrag konnen Sie der Tabelle
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der Garantiewerte in der Anlage zum Antrag fiir eine
Rendite Plus (nachfolgend ,Antrag“ genannt) entneh-
men.

Keine Beitragsriickzahlung

Die Rilckzahlung des Einmalbeitrags konnen Sie nicht
verlangen.

Mit Ihrem Vertrag sind Kosten verbunden. Diese sind in
lhrem Beitrag einkalkuliert. Es handelt sich um Ab-
schlusskosten sowie Uibrige Kosten. Zu den Abschluss-
kosten gehdren insbesondere Abschlussprovisionen fir
den Versicherungsvermittler. AuBerdem umfassen die
Abschlusskosten die Kosten flr die Antragspriifung und
Ausfertigung der Vertragsunterlagen, Sachaufwendun-
gen, die im Zusammenhang mit der Antragsbearbeitung
stehen, sowie Werbeaufwendungen. Die Ubrigen Kosten
entfallen auf die laufende Verwaltung. Die H6he der ein-
kalkulierten Abschlusskosten sowie der Ubrigen Kosten
(Verwaltungskosten) kénnen Sie den individuellen ,An-
gaben zu lhrer Versicherung“ entnehmen.

Die Abschlusskosten in Hohe von bis zu 2,5 % des Ein-
malbeitrags werden bei Vertragsbeginn vom Einmalbei-
trag einbehalten. Die Verwaltungskosten werden uber
die gesamte Vertragslaufzeit verteilt.

Die beschriebene Kostenverrechnung hat zur Folge,
dass in der Anfangszeit Ihrer Versicherung nur ein ge-
ringerer Betrag als der Einmalbeitrag fir einen Riick-
kaufswert vorhanden ist (siehe § 13). Nahere Informati-
onen kdnnen Sie der entsprechenden Tabelle in der An-
lage zum Antrag entnehmen.

Vor Beginn der Rentenzahlung kénnen Sie von uns ein
von lhnen zu verzinsendes Policendarlehen erhalten.
Die maximale Hohe des Geldbetrags fir das Policendar-
lehen richtet sich insbesondere nach dem erreichten
Vertragswert. Einzelheiten zum Policendarlehen werden
in dem Darlehensvertrag geregelt. Ein Rechtsanspruch
auf ein Policendarlehen besteht jedoch nicht. Auf
Wunsch informieren wir Sie Uber die aktuellen Vertrags-
bedingungen zum Darlehensvertrag.

Der Versicherungsschutz gilt weltweit. Wenn Sie sich
langere Zeit aulRerhalb der Bundesrepublik Deutschland
aufhalten, bitten wir Sie, uns eine im Inland anséassige
Person zu benennen, die bevollmachtigt ist, unsere Mit-
teilungen fiir Sie entgegenzunehmen (Zustellungsbe-
vollm&chtigter).

Eine Anderung lhrer Postanschrift miissen Sie uns un-
verzlglich (d. h. ohne schuldhaftes Zbégern) mitteilen.
Anderenfalls kénnen fir Sie Nachteile entstehen. Wir
sind berechtigt, eine an Sie zu richtende Erklarung mit
eingeschriebenem Brief an lhre uns zuletzt bekannte
Anschrift zu senden. In diesem Fall gilt unsere Erklarung
drei Tage nach Absendung des eingeschriebenen Brie-
fes als zugegangen. Dies gilt auch, wenn Sie den Ver-
trag fur Ihren Gewerbebetrieb abgeschlossen und |hre
gewerbliche Niederlassung verlegt haben.

Bei Anderung lhres Namens gilt Absatz 1 entsprechend.
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Sofern wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhe-
bung, Speicherung, Verarbeitung und Meldung von In-
formationen und Daten zu lhrem Vertrag verpflichtet
sind, missen Sie uns die hierfiir notwendigen Informati-
onen, Daten und Unterlagen

e bei Vertragsabschluss,
e bei Anderung nach Vertragsabschluss oder
o auf Nachfrage

unverzuglich (d. h. ohne schuldhaftes Zégern) zur Ver-
fugung stellen. Sie sind auch zur Mitwirkung verpflichtet,
soweit der Status dritter Personen, die Rechte an ihrem
Vertrag haben, fir Datenerhebungen und Meldungen
mafRgeblich ist.

Notwendige Informationen im Sinne von Absatz 1 sind
beispielsweise Umsténde, die fiir die Beurteilung

o lhrer personlichen steuerlichen Anséassigkeit,

o der steuerlichen Ansassigkeit dritter Personen, die
Rechte an lhrem Vertrag haben und

e der steuerlichen Ansassigkeit des Leistungsempfan-
gers

mafigebend sein kdnnen.

Dazu zahlen insbesondere die deutsche oder auslandi-
sche(n) Steueridentifikationsnummer(n), das Geburtsda-
tum, der Geburtsort und der Wohnsitz. Details zu in
Deutschland geltenden Steuerregelungen koénnen Sie
den Informationen fir den Versicherungsnehmer ent-
nehmen.

Falls Sie uns die notwendigen Informationen, Daten und
Unterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfigung
stellen, gilt Folgendes: Bei einer entsprechenden gesetz-
lichen Verpflichtung melden wir Ihre Vertragsdaten an
die zustandigen in- oder auslandischen Steuerbehdrden.
Dies gilt auch dann, wenn ggf. keine steuerliche Ansas-
sigkeit im Ausland besteht.

Eine Verletzung Ihrer Auskunftspflichten gemaf den Ab-
satzen 1 und 2 kann dazu fiihren, dass wir unsere Leis-
tung nicht zahlen. Dies gilt solange, bis Sie uns die fir
die Erfiillung unserer gesetzlichen Pflichten notwendigen
Informationen zur Verfiigung gestellt haben.

In folgenden Féllen stellen wir lhnen pauschal zuséatzli-
che Kosten gesondert in Rechnung:

e Durchfiihrung von Vertragsanderungen

e Bearbeitung von Abtretungen und Verpfandungen.
e Anschriftermittlung

e Ausstellung eines Ersatz-Versicherungsscheins

e Versicherungsnehmerwechsel

§ 6 Abs. 4 bleibt unberihrt.

Die H6he der Kosten kann sich wéahrend der Vertrags-
laufzeit andern. Eine Ubersicht iber die jeweils aktuellen
Kosten kénnen Sie bei uns anfordern.

Wir haben uns bei der Bemessung der Pauschale an
dem bei uns regelmaRig entstehenden Aufwand orien-
tiert. Sofern Sie uns nachweisen, dass die der Bemes-
sung zugrunde liegenden Annahmen in Ihrem Fall dem
Grunde nach nicht zutreffen, entfallt die Pauschale. So-
fern Sie uns nachweisen, dass die Pauschale der Hohe
nach wesentlich niedriger zu beziffern ist, wird sie ent-
sprechend herabgesetzt.
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Ihr Versicherungsvertrag unterliegt der Besteuerung und
der Abgabenordnung des Staates, in dem Sie lhren
Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthalt haben. Dies gilt
auch im Falle Ihres Umzugs in einen anderen Staat nach
Abschluss lhres Versicherungsvertrags. Wir sind berech-
tigt, lhnen als Schuldner etwa anfallende Steuern und
Abgaben in vollem Umfang zu belasten.

Auf lhren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik
Deutschland Anwendung.

Es besteht — unbeschadet der Gbrigen Vertragsbestim-
mungen — Versicherungsschutz nur, soweit und solange
dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren
Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Em-
bargos der Europaischen Union oder der Bundesrepub-
lik Deutschland entgegenstehen.

Dies gilt auch fur Wirtschafts-, Handels- oder Finanz-
sanktionen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von
Amerika, soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Euro-
paischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland
entgegenstehen.

Fir Klagen aus dem Vertrag gegen uns ist das Gericht
zustandig, in dessen Bezirk unser Geschéaftssitz liegt. Zu-
standig ist auch das Gericht, in dessen Bezirk Sie zur Zeit
der Klageerhebung Ihren Wohnsitz haben. Wenn Sie kei-
nen Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres gewdhnlichen Auf-
enthalts mafgeblich. Ist der Versicherungsnehmer eine
juristische Person, ist auch das Gericht zustandig, in des-
sen Bezirk er seinen Sitz oder seine Niederlassung hat.

Klagen aus dem Vertrag gegen Sie missen wir bei dem
Gericht erheben, das fir lhren Wohnsitz zustandig ist.
Wenn Sie keinen Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres ge-
wohnlichen Aufenthalts maRgeblich. Ist der Versiche-
rungsnehmer eine juristische Person, ist das Gericht zu-
standig, in dessen Bezirk er seinen Sitz oder seine Nie-
derlassung hat.

Verlegen Sie lhren Wohnsitz oder den Ort Ihres gewdhn-
lichen Aufenthalts in das Ausland, sind fiir Klagen aus
dem Vertrag die Gerichte des Staates zustandig, in dem
wir unseren Sitz haben. Dies gilt ebenso, wenn der Ver-
sicherungsnehmer eine juristische Person ist, die ihren
Sitz ins Ausland verlegt.

Wir mochten, dass Sie mit uns zufrieden sind. Unser
Kundenservice ist ausgezeichnet — lhre Anliegen neh-
men wir sehr ernst. Wenn Sie mit uns einmal nicht zu-
frieden sind, stehen lhnen derzeit insbesondere die
nachfolgenden Beschwerdemaglichkeiten offen:

)

@)
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Sie kénnen sich mit lhren Fragen oder Beschwerden an
Ihren Vermdgensberater wenden. Er (oder sie) ist gerne
bereit, Ihnen behilflich zu sein.

Unser Beschwerdemanagement

Bitte melden Sie sich jederzeit mit lnrem Anliegen oder
lhrer Beschwerde direkt bei |hrer Kundenservice-
Direktion. Die Adresse und Telefonnummer finden Sie in
dem Begleitschreiben zu lhrem Versicherungsschein.
Dariber hinaus kdnnen Sie sich auch Uber unsere Inter-
netseite oder unsere E-Mailadresse an uns wenden.
Diese lauten derzeit:

www.generali.de/feedback
E-Mail: bittebesser.de@generali.com

Sollte Ihr Problem auf diesem Wege nicht zu 16sen sein,
schreiben Sie bitte unserem Vorstand. Die derzeitigen
Kontaktdaten sind:

Vorstand der

Generali Deutschland Lebensversicherung AG,
Adenauerring 7,

81737 Minchen

Wir sind sicher, dass wir gemeinsam mit Ihnen lhr Anlie-
gen oder |hre Beschwerde klaren werden.

Versicherungsombudsmann

Wenn Sie aber mit unserer Entscheidung nicht einver-
standen sind, kdnnen Sie als unabhangigen und neutra-
len Schlichter den Versicherungsombudsmann anspre-
chen. Diesen erreichen Sie derzeit wie folgt:

Versicherungsombudsmann e. V.

Postfach 08 06 32

10006 Berlin

www.versicherungsombudsmann.de

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann fiir Versicherungen ist eine unabhéan-
gige Schlichtungsstelle. Er Uberpruft neutral, schnell und
unburokratisch die Entscheidungen der Versicherer. Fir
Sie als Verbraucher arbeitet er kostenfrei.

Versicherungsaufsicht

Sie kdnnen sich mit lhrer Beschwerde auch an die fir
uns zustandige Aufsicht wenden. Die derzeitigen Kon-
taktdaten sind:

Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin)

Sektor Versicherungsaufsicht

Graurheindorfer Str. 108

53117 Bonn

E-Mail: poststelle@bafin.de

Die BaFin ist allerdings keine Schiedsstelle und ihre
Entscheidung in einzelnen Streitfallen nicht verbindlich.

Rechtsweg

Ihre Mdglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt
hiervon unberihrt.
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Bei lhrem Versicherungsvertrag handelt es sich um ein lang-
fristig kalkuliertes Produkt, bei dem schon bei Vertragsschluss
eine garantierte Rente fest zugesagt wird. Wir dirfen dieses
Leistungsversprechen nur unter Berlicksichtigung angemes-
sener versicherungsmathematischer Annahmen abgeben.

Beitrdge und Leistungen werden unter der Annahme berech-
net, dass der Vertrag nicht vorzeitig beendet wird. Die durch
eine Klndigung entstehenden Belastungen fiir den Bestand
missen daher von den kiindigenden Versicherungsnehmern
getragen werden. Wirden diese Kosten dagegen allen Versi-
cherungsnehmern in Rechnung gestellt, kdnnte der Versiche-
rungsschutz nur ungleich teurer angeboten werden.

Wesentliches Kriterium ist schliellich der Gedanke der Risi-
kogemeinschaft. Dies bedeutet, dass wir sowohl bei der Pro-
duktkalkulation als auch bei Gestaltung und Durchfiihrung des
Vertrages stets darauf achten, dass die Belange der Gesamt-
heit der Versicherungsnehmer gewahrt werden.

Wenn Sie lhren Vertrag kiindigen oder beitragsfrei stellen,
kann das fiir Sie Nachteile haben. Bei der Berechnung des
Auszahlungsbetrags nehmen wir den jeweiligen in den Versi-
cherungsbedingungen vereinbarten Abzug vor. Der Abzug ist
zulassig, wenn er angemessen ist. Das ist im Zweifel von uns
nachzuweisen. Wir halten den Abzug fir angemessen, weil
bei seiner Kalkulation folgende Umstande berlcksichtigt wer-
den:

-12-

Ausgleich fiir Verwaltungsaufwand

Die Bearbeitung einer Kiindigung ist fur uns mit Verwal-
tungsaufwand verbunden, der nicht in den Kostenanteilen
des von |hnen gezahlten Beitrags bericksichtigt ist. Aus
diesem Grund behalten wir bei Riickkauf vom Deckungs-
kapital einen Abzug fir diese Verwaltungsaufwendungen
ein.

Ausgleich fiir kollektiv gestelltes Risikokapital

Wir bieten Ihnen im Rahmen des vereinbarten Versiche-
rungsschutzes Garantien und Optionen. Dies ist mdglich,
weil ein Teil des daflr erforderlichen Risikokapitals (Sol-
venzmittel) durch die Versicherungsnehmergemeinschaft
zur Verfligung gestellt wird. Bei Neuabschluss eines Ver-
trages partizipiert dieser an bereits vorhandenen Sol-
venzmitteln. Wahrend der Laufzeit muss der Vertrag daher
Solvenzmittel zur Verfligung stellen. Bei Vertragskiindi-
gung gehen diese Solvenzmittel dem verbleibenden Be-
stand verloren und missen deshalb im Rahmen des Ab-
zugs ausgeglichen werden. Der interne Aufbau von Risi-
kokapital ist regelmafig fir alle Versicherungsnehmer die
glinstigste Finanzierungsmdglichkeit von Optionen und
Garantien, da eine Finanzierung Uber externes Kapital
wesentlich teurer ware.

Wenn Sie uns nachweisen, dass der aufgrund lhrer Kiindi-
gung von uns vorgenommene Abzug wesentlich niedriger lie-
gen muss, wird er entsprechend herabgesetzt. Wenn Sie uns
nachweisen, dass der Abzug Uberhaupt nicht gerechtfertigt
ist, entfallt er.
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GENERALI

Informationen fiir den Versicherungsnehmer zu Rentenversicherungen

nach Tarif ADPN — Rendite Plus

Allgemeine Informationen
Wer ist lhr Vertragspartner? Nr. 1

Was ist unsere Hauptgeschaftstatigkeit, und welche Aufsichtsbehdrde ist fur lhre Versicherung Nr. 2
zustandig?

Sind Ihre Versicherungsanspriche abgesichert? Nr. 3
Welche Bedingungen gelten flr lhr Versicherungsverhaltnis? Nr. 4

Welche Versicherungsleistungen sichern wir lhnen zu, in welcher Hohe sind sie garantiert und Nr. 5
wann werden sie fallig?

Wie hoch ist der Gesamtbeitrag zu lhrer Versicherung, und fallen fiir Sie zusatzliche Kosten Nr. 6
an?
Was missen Sie Uber die Beitragszahlung wissen? Nr. 7

Wann beginnen lhre Versicherung und lhr Versicherungsschutz, und wie lange dauert die Frist, Nr. 8
wahrend der wir Ihren Antrag annehmen kénnen?

Koénnen Sie Ihre Vertragserklarung nach dem Vertragsabschluss noch widerrufen? Nr. 9
Welche Laufzeit hat lhr Versicherungsvertrag? Nr. 10
Kdénnen Sie Ihren Versicherungsvertrag vorzeitig beenden? Nr. 11
Welches Recht ist auf Ihren Versicherungsvertrag anwendbar, und welches Gericht ist fur Nr. 12
eventuelle Klagen aus dem Vertrag zustandig?

In welcher Sprache sind die Vertragsbedingungen und Kundeninformationen verfasst, und in Nr. 13
welcher Sprache kommunizieren wir mit lhnen wahrend der Laufzeit des Vertrags?

An wen kdnnen Sie sich bei Fragen oder Beschwerden wenden? Nr. 14

Besondere Informationen bei Rentenversicherungen
Welche Kosten sind in lhren Beitrag eingerechnet und welche kdnnen zusatzlich entstehen? Nr. 15

Welche Berechnungsgrundsatze und Mafistabe gelten fur die Uberschussermittlung und Nr. 16
Uberschussbeteiligung bei Rentenversicherungen?

Wie hoch ist der Riickkaufswert im Falle einer Kiindigung, und inwieweit ist diese Leistung bei Nr. 17
Vertragsabschluss garantiert?

Wie werden Nachhaltigkeitsrisiken und potenziell negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeits- Nr. 18
faktoren bei der Generali Deutschland Lebensversicherung AG fiir das sonstige Sicherungsver-

mogen berucksichtigt und welche Auswirkungen kénnen Nachhaltigkeitsrisiken auf das Ergeb-

nis des sonstigen Sicherungsvermdgens haben?

Werden im sonstigen Sicherungsvermoégen soziale und dkologische Merkmale berlcksichtigt Nr. 19
und wie erfolgt die Berlcksichtigung? Wie wird der Grundsatz der ,Vermeidung erheblicher
Beeintrachtigungen® im sonstigen Sicherungsvermégen berlicksichtigt?

Welche Steuerregelungen gelten allgemein flr Rentenversicherungen nach Tarif ADPN? Nr. 20

13- IVN ADP (06.23) / 1
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GENERALI

Anhang der IVN

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absatze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU)
2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten
der Generali Deutschland Lebensversicherung AG
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Ihr Versicherer ist die Generali Deutschland Lebensversiche-
rung AG mit Sitz in Minchen, Amtsgericht Minchen -
HRB 257068.

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Giovanni Liverani

Vorstand: Stefan Lehmann (Vorsitzender),
Nils Heise, Milan Novotny,
Ulrich Ostholt, Uli Rothaufe
Hausanschrift: Adenauerring 7, 81737 Munchen
Internet: www.generali.de

Unsere Hauptgeschaftstatigkeit ist der Betrieb aller Arten der
Lebensversicherung. Die fir lhre Versicherung zustandige Auf-
sichtsbehorde ist die

Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht

— Bereich Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht —
Hausanschrift: Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn
Postanschrift: Postfach 12 53, 53002 Bonn

Zur Absicherung der Ansprlche aus einer Lebensversicherung
besteht ein gesetzlicher Sicherungsfonds, der bei der Protektor
Lebensversicherungs-AG, Wilhelmstr. 43 /43 G, 10117 Berlin,
www.protektor-ag.de, errichtet ist. Im Sicherungsfall wird die
Aufsichtsbehoérde die Vertrage auf den
Sicherungsfonds Ubertragen. Durch den Fonds sind die An-
spriche der Versicherungsnehmer, der versicherten Perso-
nen, der Bezugsberechtigten und sonstiger aus dem Versiche-
rungsvertrag begunstigter Personen geschitzt. Die Generali
Deutschland Lebensversicherung AG gehért dem Sicherungs-
fonds an.

Fur lhr Versicherungsverhaltnis gelten die Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen fir Rentenversicherungen nach Tarif
ADPN. Alle Vertragsbedingungen und Kundeninformationen
werden lhnen vor Antragstellung in Textform mitgeteilt.

Art und Falligkeit unserer Versicherungsleistungen haben wir
in den fir Ihren Vertrag maRgebenden Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen festgelegt.

Die individuellen Leistungsangaben zu Ihrer Versicherung und
die weiteren fur lhren Vertrag maf3geblichen Daten kdnnen Sie
dem Antrag fir eine ,Rendite Plus“ (nachfolgend ,Antrag“ ge-
nannt) entnehmen. Dort geben wir auch an, welche Leistungen
fir die gesamte Vertragsdauer garantiert sind. Zu diesen ga-
rantierten Leistungen kénnen noch Leistungen aus der Uber-
schussbeteiligung hinzukommen, die wir vorab in ihrer Hohe
nicht angeben kénnen, da sie von der zukiinftigen Uberschuss-
entwicklung unseres Unternehmens abhangen. Die Leistungen
aus den Uberschussanteilen garantieren wir auch, sobald wir
sie Inhrer Versicherung einzelvertraglich zugeteilt haben. Falls
wir zu Rentenbeginn einen Rentenzuschlag aus der Uber-
schussbeteiligung bilden, kénnen wir seine Hohe allerdings
nicht fur die gesamte Dauer unserer Rentenzahlung garantie-
ren. Denn wir legen hierbei zukunftige, noch nicht zugeteilte
Uberschussanteile unter der Annahme zugrunde, dass die
mafRgebenden Uberschussanteil-Satze unverandert bleiben.
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Im Antrag nennen wir den gesamten tariflichen Einmalbeitrag
zu lhrer Versicherung. Zusatzliche Kosten entstehen lhnen
nicht.

Vereinbarungsgemaf zahlen Sie lhren Beitrag in einem einzi-
gen Betrag.

Ihr Einmalbeitrag wird sofort nach Abschluss |hres Versiche-
rungsvertrags fallig, jedoch nicht vor dem im Versicherungs-
schein angegebenen Versicherungsbeginn.

Sofern Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, bu-
chen wir den Einmalbeitrag von dem uns angegebenen Konto
ab.

Den Beginn der Versicherung sowie den vereinbarten Beginn
der Rentenzahlung finden Sie im Antrag.

lhr Versicherungsschutz beginnt, sobald wir lhren Versiche-
rungsschein ausgestellt haben, friihestens jedoch zu dem ver-
einbarten Versicherungsbeginn. Bitte beachten Sie jedoch,
dass wir grundséatzlich erst dann zu einer Leistung verpflichtet
sind, wenn wir Ihren Einmalbeitrag erhalten haben.

Wenn Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat fur die Beitrage er-
teilt haben, gilt Ihr Einmalbeitrag zum Falligkeitstermin (Ab-
schluss des Versicherungsvertrags) als gezahlt, wenn zum Ab-
buchungstermin Deckung auf dem Konto vorhanden ist. Uber
den Abbuchungstermin informieren wir Sie in unserem An-
schreiben zum Versicherungsschein. Hat unser Abbuchungs-
versuch keinen Erfolg, so gilt der Einmalbeitrag als nicht ge-
zahlt.

Folgen einer nicht rechtzeitigen Zahlung des Einmalbei-
trags

Zahlen Sie lhren Einmalbeitrag nicht rechtzeitig, beginnt un-
sere Leistungspflicht frihestens zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie
den Beitrag zahlen. Falls also vor diesem Zeitpunkt ein Versi-
cherungsfall eintreten sollte, haben Sie keinen Anspruch auf
unsere Leistung. Gleichwohl sind wir bereits ab dem vereinbar-
ten Versicherungsbeginn zur Leistung verpflichtet, wenn Sie
uns nachweisen, dass Sie die nicht rechtzeitige Beitragszah-
lung nicht zu vertreten haben.

Sollten Sie Ihren Einmalbeitrag nicht rechtzeitig zahlen, kénnen
wir auch vom Vertrag zurlicktreten, solange Sie die Zahlung
nicht bewirkt haben. Unser Rucktrittsrecht ist allerdings ausge-
schossen, wenn Sie uns nachweisen, dass Sie die Nichtzah-
lung nicht zu vertreten haben.

Annahmefrist fiir lhren Antrag

Ihren Antrag kénnen wir innerhalb von sechs Wochen anneh-
men. Diese Annahmefrist beginnt mit Ihrer Antragsunterzeich-
nung.

Sie kénnen lhre Vertragserklarung innerhalb von 30 Tagen
ohne Angabe von Griinden in Textform (z. B. durch Brief, Fax
oder E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, wenn Sie die Versi-
cherungsbedingungen, die ,Angaben zu lhrer Versicherung", ,
die vorliegenden Informationen fur den Versicherungsnehmer,
die Belehrung Uber das Widerrufsrecht und die Folgen eines
Widerrufs im Antrag sowie den Versicherungsschein erhalten
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haben. Um die Frist zu wahren, geniigt es, wenn Sie lhren Wi-
derruf rechtzeitig absenden. Der Widerruf ist zu richten an die
Generali Deutschland Lebensversicherung AG, Kundenser-
vice-Direktion Kéln, Hansaring 40-50, 50670 KolIn.

Widerrufsfolgen

Sobald Ihr Widerruf wirksam wird, sind Sie nicht mehr an lhren
Versicherungsantrag gebunden. Sollten wir Thnen zu diesem
Zeitpunkt bereits Versicherungsschutz geboten haben, endet
dieser. Den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang
des Widerrufs entfallt, kbnnen wir einbehalten; daflir zahlen wir
Ihnen einen gegebenenfalls vorhandenen Riickkaufswert ein-
schliefllich Uberschussbeteiligung. Dies gilt jedoch nur, wenn
Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor Ab-
lauf der Widerrufsfrist beginnt. Haben Sie eine solche Zustim-
mung nicht erteilt oder beginnt der Versicherungsschutz erst
nach Ablauf der Widerrufsfrist, erstatten wir Ihnen lhren ge-
samten Beitrag. Wir zahlen den Ihnen jeweils zustehenden Be-
trag unverziglich, spatestens 30 Tage nach Zugang des Wi-
derrufs.

Ihre Rentenversicherung lauft grundsatzlich solange, wie die
versicherte Person lebt. Stirbt sie nach Rentenbeginn wahrend
der vereinbarten Garantiezeit der Rente, erlischt die Versiche-
rung mit Ablauf der Rentengarantiezeit. Die Versicherung en-
det ferner bei einer vollstdndigen Kapitalabfindung oder wenn
wir bei Tod der versicherten Person wahrend der Garantiezeit
der Rente die noch ausstehenden garantierten Renten auf
Wunsch des Anspruchsberechtigten abgefunden haben.

Solange unsere Rentenzahlung noch nicht begonnen hat, kén-
nen Sie lhren Versicherungsvertrag ganz oder teilweise kindi-
gen; die maligeblichen Regelungen hierzu finden Sie in dem
zugehorigen Paragrafen der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen. Fir den Fall einer teilweisen Kiindigung nennen wir
dort auch die Mindestbetrage, welche die verbleibenden Leis-
tungen noch erreichen missen.

Bitte beachten Sie jedoch, dass die Kiindigung lhrer Versiche-
rung fir Sie mit Nachteilen verbunden sein kann. Informationen
zur Héhe der Rickkaufswerte erhalten Sie unter der nachfol-
genden Nr. 17.

Auf |hren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik
Deutschland Anwendung, u. a. das Versicherungsvertragsge-
setz (VVG).

Dem Paragrafen ,Wo ist der Gerichtsstand?“ in den Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen kénnen Sie entnehmen, wel-
ches Gericht jeweils zustandig ist, falls Sie oder wir eine Klage
aus dem Versicherungsvertrag erheben.

Wir teilen Ihnen alle Vertragsbedingungen und Kundeninforma-
tionen in deutscher Sprache mit. Auch wahrend der Vertrags-
laufzeit verstandigen wir uns mit lhnen in Deutsch.
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Bei Fragen oder Beschwerden zu |hrer Versicherung wenden
Sie sich bitte an lhren Vermdgensberater. Er (oder sie) ist
gerne bereit, lhnen behilflich zu sein.

Und wenn Sie einmal mit uns nicht zufrieden sind?

Bitte melden Sie sich jederzeit mit Ihrem Anliegen oder lhrer
Beschwerde direkt bei Ihrer Kundenservice-Direktion. Die Ad-
resse und Telefonnummer finden Sie in dem Begleitschreiben
zu lhrem Versicherungsschein. Darliber hinaus konnen Sie
sich auch Uber unsere Internetseite an uns wenden:

www.generali.de/feedback

Sollte Ihr Problem auf diesem Wege nicht zu I6sen sein, schrei-
ben Sie bitte unserem Vorstand:

Vorstand der

Generali Deutschland Lebensversicherung AG
Adenauerring 7,

81737 Muinchen

Wir sind sicher, dass wir gemeinsam mit lhnen lhr Anliegen
oder lhre Beschwerde klaren werden.

Wenn Sie aber mit unserer Entscheidung nicht einverstanden
sind, kénnen Sie als unabhangigen und neutralen Schlichter
den Versicherungsombudsmann ansprechen:

Versicherungsombudsmann e. V.
Postfach 08 06 32
10006 Berlin

Weitere Kontaktwege und Informationen hierzu finden Sie auf
www.versicherungsombudsmann.de.

Der Ombudsmann fiir Versicherungen ist eine unabhangige
Schlichtungsstelle. Er Uberprift neutral, schnell und unbirokra-
tisch die Entscheidungen der Versicherer. Fir Sie als Verbrau-
cher arbeitet er kostenfrei.

Sie kénnen lhre Beschwerde auch an die

Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin),
Bereich Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht,
Graurheindorfer Str. 108,

53117 Bonn,

richten. Die BaFin ist allerdings keine Schiedsstelle und ihre
Entscheidung in einzelnen Streitfallen nicht verbindlich.

Ihre Mdglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon
unberihrt.

Wir mochten, dass Sie mit uns zufrieden sind. Unser Kunden-
service ist ausgezeichnet — Ihre Anliegen nehmen wir sehr
ernst.

Die Abschlusskosten sowie die Ubrigen Kosten (Verwaltungs-
kosten) haben wir bei der Kalkulation Ihres Einmalbeitrags be-
reits berucksichtigt. Weitere Angaben, auch zu mdglichen
sonstigen Kosten, enthalt Nr. 3 der ,Angaben zu lhrer Versi-
cherung". Diese Unterlagen erhalten Sie vor Antragsunter-
zeichnung.
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Charakteristisch fiir die Rentenversicherung sind die langfristi-
gen Garantien, die wir lhnen vor allem zu den lebenslangen
Rentenzahlungen geben. Diese Garantien erfordern von uns
eine vorsichtige Tarifkalkulation. Wir missen insbesondere
ausreichend Vorsorge fiir Verdnderungen der Kapitalmarkte
treffen, dartber hinaus aber auch fiir eine ungiinstige Entwick-
lung der versicherten Risiken und fur Kostensteigerungen. Un-
sere vorsichtigen Annahmen fiihren zu Uberschissen, an de-
nen wir Sie und die anderen Versicherungsnehmer beteiligen.

Wie entstehen die Uberschiisse?

Uberschiisse erzielen wir in der Regel aus dem Kapitalanlage-
, dem Risiko- und dem Kostenergebnis. Die Uberschiisse sind
umso groRer, je erfolgreicher unsere Kapitalanlagepolitik ist, je
glnstiger der Risikoverlauf ist und je sparsamer wir wirtschaf-
ten.

o Kapitalanlageergebnis

Ein groRer Teil des Uberschusses stammt aus den Ertragen
der Kapitalanlagen. Damit wir unsere Verpflichtungen aus den
Versicherungsvertragen jederzeit erfillen kdnnen, missen wir
eine Deckungsruckstellung bilden und Mittel in entsprechender
Hohe anlegen (z. B. in festverzinslichen Wertpapieren, Hypo-
theken, Darlehen, Aktien und Immobilien). Dies tUberwachen
unser Verantwortlicher Aktuar und unser Treuhander des Si-
cherungsvermoégens. Bei der Berechnung der Deckungsriick-
stellung wird ein Zinssatz von 0,0 % p. a. zugrunde gelegt. Dies
bedeutet, dass sich die Vermdgenswerte mindestens in dieser
Héhe verzinsen mussen. In der Regel Uibersteigen die Kapital-
ertrdge diesen Mindestzins, da wir das Vermdgen nach den
Prinzipien moglichst groRer Rentabilitdt und Sicherheit anle-
gen. AuRerdem beachten wir den wichtigen Grundsatz der Mi-
schung und Streuung. Dadurch lassen sich bei gleichem Risiko
héhere Renditen erzielen, weil sich Ertragsschwankungen teil-
weise untereinander ausgleichen.

Auf das Kapitalanlageergebnis wirken sich nattrlich auch die
Aufwendungen fir das Management der Kapitalanlagen, Ab-
schreibungen, Zuschreibungen und die Realisierung von Be-
wertungsreserven aus. Kapitalanlagen des Sicherungsvermo-
gens durfen héchstens mit ihren Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten bewertet werden. Einen Einfluss auf die Bewer-
tung hat auch, ob wir die Kapitalanlagen dauerhaft halten wol-
len (Anlagevermdgen) oder nur voriibergehend (Umlaufvermo-
gen). Bei Kapitalanlagen des Umlaufvermogens ist im Falle ei-
ner Wertminderung tberschussmindernd auf den Wert zum Bi-
lanzstichtag abzuschreiben. Bei Kapitalanlagen des Anlage-
vermodgens muss dagegen nur bei einer voraussichtlich dauer-
haften Wertminderung abgeschrieben werden. Wurden in der
Vergangenheit Abschreibungen vorgenommen und steigt der
Wert der Kapitalanlagen wieder, dann ist der Wertansatz in der
Bilanz entsprechend zu erhdhen (sog. Wertaufholungsgebot).
Dies fiihrt zu einem héheren Uberschuss. Obergrenze fiir diese
Zuschreibung sind bei beiden Vermdgensarten die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten. Auch dies ist eine Auspragung
des Vorsichtsprinzips.

Wir méchten dies an einem Beispiel verdeutlichen:

Wenn wir fur 100.000 € Aktien einer Gesellschaft gekauft
haben, sind diese in der Bilanz auch dann mit 100.000 € an-
zusetzen, wenn sie zum Bilanzstichtag einen Wert von
150.000 € haben, unabhangig davon, ob es sich um Anlage-
oder Umlaufvermdgen handelt. Betragt der Wert der Aktien
zum Bilanzstichtag dagegen nur noch 80.000 €, dann ist bei
Aktien des Umlaufvermégens dieser Betrag fiir den Wertan-
satz in der Bilanz maRgebend. Bei Aktien des Anlagevermo-
gens besteht dagegen nur dann eine Verpflichtung zur Ab-
schreibung auf 80.000 €, wenn eine voraussichtliche dauer-
hafte Wertminderung vorliegt. Bei voriibergehender Wert-
minderung kénnen die Aktien weiterhin mit 100.000 € in der
Bilanz ausgewiesen werden. Wurde eine Abschreibung im
Umlauf- oder Anlagevermdgen auf 80.000 € vorgenommen
und steigt der Kurswert der Aktien bis zum nachsten
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Bilanzstichtag wieder auf z. B. 120.000 € an, dann ist eine
Zuschreibung von 20.000 € vorzunehmen und in der Bilanz
sind wieder die urspriinglichen Anschaffungskosten von
100.000 € auszuweisen.

Steigt der Wert der Kapitalanlagen uber die Anschaffungskos-
ten hinaus, entstehen Bewertungsreserven. Diese bilden einen
Puffer, um kurzfristige Ausschldge an den Kapitalmarkten aus-
zugleichen. Weitere Erlduterungen hierzu finden Sie im Para-
grafen ,Wie erfolgt die Uberschussbeteiligung?” der Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen.

¢ Risikoergebnis

Bei der Tarifkalkulation haben wir vorsichtige Annahmen Uber
den Eintritt von Versicherungsfallen zugrunde gelegt. Dadurch
wird insbesondere sichergestellt, dass die vertraglichen Ren-
tenleistungen langfristig auch dann noch erfiillt werden kénnen,
wenn die durchschnittliche Lebenserwartung aller Rentenver-
sicherten steigt. Ist die Dauer des Rentenbezugs dagegen in
der Realitat kiirzer als kalkuliert, entstehen Risikolberschisse.

¢ Kostenergebnis

Ebenso haben wir auch Annahmen Uber die zukiinftige Kosten-
entwicklung getroffen. Wirtschaften wir sparsamer als kalku-
liert, entstehen Kostenliberschiisse.

Wie werden die Uberschiisse ermittelt und festgestellt?

Die Uberschiisse werden nach den Vorschriften des Handels-
gesetzbuches ermittelt und jahrlich im Rahmen unseres Jah-
resabschlusses festgestellt. Der Jahresabschluss wird von ei-
nem unabhangigen Wirtschaftsprifer geprift und ist unserer
Aufsichtsbehorde einzureichen.

Wie beteiligen wir unsere Versicherungsnehmer an den
Uberschiissen, und wie erfolgt die Uberschussbeteili-
gung lhres Vertrags"

Die von uns erwirtschafteten Uberschiisse kommen zum ganz
Uberwiegenden Teil den Versicherungsnehmern zugute. Der
ubrige Teil wird an die Aktionare ausgeschittet bzw. den Riick-
lagen des Unternehmens zugefiihrt. Uber die Grundsatze und
MaRstébe fiir die Uberschussbeteiligung der Versicherungs-
nehmer gibt Ihnen der zugehdrige Abschnitt des Paragrafen
»Wie erfolgt die Uberschussbeteiligung?“ der Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen Auskunft.

Da die verschiedenen Versicherungsarten in unterschiedli-
chem Umfang zum Uberschuss beitragen, fassen wir gleichar-
tige Versicherungen zu Bestandsgruppen zusammen. Kriterien
fur die Bildung einer solchen Gruppe sind die Art der Kapital-
anlage und das versicherte Risiko. Danach werden z. B. kon-
ventionelle, d. h. nicht fondsgebundene Rentenversicherun-
gen, fondsgebundene Rentenversicherungen und Risikoversi-
cherungen jeweils eigenen Gruppen zugeordnet. Dartiber hin-
aus haben wir nach engeren Gleichartigkeitskriterien innerhalb
der Bestandsgruppen Untergruppen gebildet; diese werden
Gewinnverbande genannt.

Ihr Vertrag erhalt Anteile an den Uberschiissen des in lhrem
Versicherungsschein genannten Gewinnverbandes innerhalb
der dort ebenfalls aufgefiihrten Bestandsgruppe. Wir teilen Ih-
rem Vertrag in der Regel jahrliche Uberschussanteile zu. Dar-
Uber hinaus kénnen zu Beginn der Rentenzahlung oder bei ei-
ner vorherigen Beendigung lhres Vertrags ein Schluss-Uber-
schussanteil sowie eventuell vorhandene Bewertungsreserven
hinzukommen. Wéahrend der Rentenzahlung kann sich unter
den in dem Paragrafen ,Wie erfolgt die Uberschussbeteili-
gung?“ der Allgemeinen Versicherungsbedingungen genann-
ten Voraussetzungen eine Beteiligung an eventuell vorhande-
nen Bewertungsreserven ergeben.

Die Héhe der Uberschussanteil-Satze wird jedes Jahr vom Vor-
stand unseres Unternehmens auf Vorschlag des Verantwortli-
chen Aktuars festgelegt. Wir veréffentlichen die Uberschussan-
teil-Satze in unserem Geschaftsbericht. Den Geschaftsbericht
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koénnen Sie bei uns jederzeit anfordern. Sie finden ihn auch auf
unserer Internetseite: www.generali.de.

Die Hohe der kiinftigen Uberschussbeteiligung ist iiber
das erste Versicherungsjahr hinaus nicht garantiert.

Wie verwenden wir die laufenden Uberschussanteile lhrer
Versicherung?

In der Anlage zum Antrag haben wir dargelegt, wie wir die
Uberschussanteile zu lhrer Versicherung vor und nach Renten-
beginn verwenden. Erlauterungen zur Uberschussverwendung
kénnen Sie dem zugehdrigen Paragrafen der Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen entnehmen.

Versicherungsmathematische Hinweise:

Die BemessungsgréRen fiir die Uberschussanteile werden
nach versicherungsmathematischen Regeln mit den Rech-
nungsgrundlagen der Tarifkalkulation ermittelt. Die Kalkulation
der bei Vertragsabschluss garantierten Leistungen der Versi-
cherung basiert auf Sterbewahrscheinlichkeiten der Sterbeta-
feln der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) 2004 R (Man-
ner/Frauen) flr Versicherungen mit iberwiegendem Erlebens-
fallcharakter (Basistafel mit Trendfunktion) ohne weitere Zu-
und Abschlage, wegen der gesetzlichen Anforderung, Beitrage
und Leistungen unabhdngig vom Geschlecht zu berechnen,
ausgehend von einem Verhaltnis 48 % Manner und 52 %
Frauen gewichtet zu einer ,mittleren” Sterbewahrscheinlichkeit.
Als Rechnungszins wird 0,0 % p. a. angesetzt.

Unter Nr. 11 haben wir bereits auf die grundsatzlichen Voraus-
setzungen hingewiesen, unter denen Sie lhren Vertrag kiindi-
gen kénnen.

Bei einer Kiindigung vor dem vereinbarten Rentenbeginn er-
halten Sie den Ruckkaufswert, vermindert um einen Abzug,
ggf. erhéht um Leistungen aus der Uberschussbeteiligung. Der
Rickkaufswert orientiert sich an der Deckungsriickstellung
zum mafgebenden Kiindigungstermin.

Der Auszahlungsbetrag bei Kiindigung erreicht mindestens die
bei Vertragsabschluss vereinbarten Garantiebetrédge. Eine
Ubersicht dieser Garantiewerte ist in der Anlage zum Antrag
abgedruckt.

Sofern Guthaben in unserem sonstigen Sicherungsvermdgen
investiert ist (sicherheitsorientiertes Guthaben), bericksichti-
gen wir bei der Kapitalanlage Nachhaltigkeitsrisiken und ver-
meiden Investitionen in Vermdgenswerte mit potenziell negati-
ven Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

Materielle Auswirkungen eventueller Nachhaltigkeitsrisiken der
Investitionen im Sicherungsvermogen werden durch eine sehr
hohe Diversifikation, nicht zuletzt durch gesetzliche Anforde-
rungen, minimiert. Zudem sorgen entsprechende Risikomana-
gementsysteme, wie zum Beispiel durch eine Begrenzung von
Assetklassen und/oder Emittenten, fur eine ausgewogene Mi-
schung und Streuung des Portfolios. Gesetzlich zu bildenden
Reserven (z. B. Zinszusatzreserve) sorgen dafir, dass sich
Verluste von Marktwerten nicht unmittelbar auf die Rendite
auswirken.

Unsere Kapitalanlage unterliegt den gruppenweiten ESG-
Richtlinien. Dies bedeutet, dass nicht in Sektoren und Firmen
investiert werden darf, wenn auf sie die nachstehend
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genannten Belange zutreffen. Bereits getatigte Investitionen
unterliegen bei Eintritt dieser Umstande einer besonderen Be-
obachtung.

Folgende Aspekte und/oder Geschaftsbereiche sind hierbei im
Rahmen der ESG-Belange insbesondere relevant:

¢ Beteiligungen an Unternehmen, die mdglicherweise gegen
die Grundsatze des ,Global Compact” der Vereinten Natio-
nen verstoRen,

¢ die Beteiligung an Unternehmen, die schwere Umweltscha-
den verursachen oder mit Korruption und Bestechung in
Verbindung gebracht werden,

¢ die Beteiligung an Unternehmen, die an Investitionen in die
Kohle- und Teersandindustrie sowie Ristungs- und Waf-
fenindustrie beteiligt sind oder die an der Herstellung und
Verbreitung kontroverser Waffen wie Streubomben, Anti-
personen-Landminen, Atomwaffen sowie biologische und
chemische Waffen beteiligt sind.

Zudem sind wir Mitglied bei der ,Net-Zero Asset Owner Alli-
ance”. Diese Allianz zielt darauf ab, ihre Portfolios auf ein
1,5°C-Szenario anzupassen. Die Mitglieder haben sich ver-
pflichtet, ihre Anlageportfolios bis zum Jahr 2050 auf Netto-
Null-Emissionen umzustellen einhergehend mit einem maxi-
malen Temperaturanstieg von 1,5°C Uber vorindustriellem Ni-
veau.

Auch haben wir Anfang 2019 eine technische Note herausge-
geben, welche besagt, dass kohlebezogene Aktivitaten nicht
erweitert werden und keine neuen Investments in ,Kohle* ge-
tatigt werden. Zudem sollen die bestehenden Investitionen im
Kohlesektor abgebaut werden.

Nachteilige Nachhaltigkeitsrisiken, die sich auf Investitionsent-
scheidungen fir die Kapitalanlage auswirken kénnen, wie zum
Beispiel Veranderung der Vermdgenswerte durch Klimawandel
oder durch Verscharfung von Regulierungen finden bei der In-
vestitionsentscheidung Berlicksichtigung und werden regelma-
Rig neu bewertet und hinterfragt.

Sofern Guthaben in unserem sonstigen Sicherungsvermdégen
investiert ist, werden soziale und dkologische Merkmale nach
Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung beriicksichtigt.

Neben den bereits getroffenen Verpflichtungen (wie z. B. Ein-
haltung der Principles for Responsible Investments) umfasst
die Strategie der Kapitalanlage insbesondere folgende Malf3-
nahmen:

o Stetiger und nachweislicher Ausbau neuer griiner und
nachhaltiger Investitionen

Der Investitionsplan zielt darauf ab, durch einen Filter die
okologische Nachhaltigkeit der neuen Investitionsméglich-
keiten sicherzustellen, wobei auch die laufenden regulato-
rischen Entwicklungen in der Europaischen Union in Bezug
auf nachhaltige Aktivitaten und den Standard fir griine An-
leihen bertcksichtigt werden. Die Generali Deutschland Le-
bensversicherung AG wird die Umsetzung des Investitions-
plans tGberwachen und jahrlich Uber dessen Stand berich-
ten.

e Ausschluss von Neuinvestitionen und schrittweiser
Ausstieg aus dem Kohlegeschift im Portfolio

Dies wird durch die Anwendung zunehmend restriktiverer
Ausschlusskriterien erreicht. Ziel ist der vollstandige Aus-
stieg von Emittenten aus der Kraftwerkskohle in den
OECD-Léandern bis 2030 und in den ubrigen Landern bis
2040.
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e Ausschluss von Investitionen in Emittenten, die unkon-
ventionelle fossile Brennstoffe aus Teersanden produ-
zieren

o Schrittweiser Ausstieg aus Kapitalanlagen in Unter-
nehmen mit hohem AusstoR an Kohlendioxid mit dem
Ziel, ab 2050 diesen AusstoB vollstindig zu vermeiden
oder auszugleichen

Diese Verpflichtung steht im Einklang mit dem Ziel des Pa-
riser Abkommens, die globale Erwarmung auf 1,5 °C tber
dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Gemal dem
Zwischenziel fir 2025 werden die Kohlendioxidemissionen
fur das Unternehmensportfolio (Unternehmensanleihen,
borsennotierte Aktien) innerhalb von 5 Jahren um 25 % ge-
senkt und das Immobilienportfolio auf einen Weg von
1,5 °C ausgerichtet. Der Bezugszeitraum fur die Berech-
nung dieses Ziels umfasst den Zeitraum von Ende 2019 bis
Ende 2024.

Erklarung nach Artikel 6 der EU-Taxonomie-Verordnung

Der Grundsatz ,Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen®
findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegen-
den Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien fur 6kolo-
gisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitdten bericksichtigen. Die
dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde lie-
genden Investitionen beriicksichtigen nicht die EU-Kriterien fur
okologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitaten.

Wir sind verpflichtet, den Anteil 6kologisch nachhaltiger Inves-
titionen innerhalb der Kapitalanlage des sonstigen Sicherungs-
vermdgens auszuweisen. Die Unternehmen, in die wir investie-
ren, stellen jedoch die hierfiir erforderlichen Daten bisher noch
nicht zur Verfigung. Hierzu sind sie derzeit auch noch nicht
verpflichtet. Dies ist der Grund, warum wir derzeit noch keinen
Anteil ausweisen koénnen.

Informationen zur Erflllung der Beriicksichtigung sozialer und
okologischer Merkmale in unserem sonstigen Sicherungsver-
mogen werden Sie zuklnftig mit den regelmaRigen Berichten
nach Artikel 11 der EU-Offenlegungsverordnung erhalten.
Diese finden Sie auf unserer Homepage www.generali.de.

Die nachstehenden Angaben uber die Steuerregelungen gel-
ten insoweit, als sich die Rentenversicherungen im Privatver-
maogen befinden und das deutsche Steuerrecht Anwendung fin-
det. Letzteres setzt grundsatzlich voraus, dass der Versiche-
rungsnehmer seinen Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthalt
in Deutschland hat.

Bei den Ausfiihrungen handelt es sich lediglich um allgemeine
Angaben. Verbindliche Auskiinfte tiber die steuerliche Behand-
lung von Beitragen oder Versicherungsleistungen dirfen lhnen
auller dem zustandigen Finanzamt nur die im Steuerbera-
tungsgesetz bezeichneten Personen (insbesondere Steuerbe-
rater) erteilen. Unsere Vermittler sind nicht befugt, Sie steuer-
lich zu beraten. Fur die Richtigkeit und Vollstandigkeit dieser
Informationen sowie fir Angaben von Vermittlern zu steuerli-
chen Fragen tibernehmen wir keine Haftung.

Die Ausfiihrungen entsprechen dem Stand Marz 2023 der
Steuergesetzgebung. Die Anwendung der Steuerregelungen
auf den jeweiligen Vertrag kann sich auch wahrend der Laufzeit
des Vertrags noch andern. Insbesondere kann sich aus der An-
derung von Gesetzen, Verordnungen und Verwaltungsanwei-
sungen oder auch der Rechtsprechung wahrend der weiteren
Vertragslaufzeit sowie durch einvernehmliche Vertragsande-
rungen eine abweichende steuerliche Behandlung ergeben.

-19-

A  Einkommensteuer
Aufgeschobene Leibrenten nach Tarif ADPN

Private Rentenversicherungen nach Tarif ADPN gelten steuer-
lich als ,Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht® (§ 20
Abs. 1 Nr. 6 EStG — Einkommensteuergesetz).

Der Beitrag zu dieser Versicherung kann demnach bei der Ver-
anlagung zur Einkommensteuer nicht als Sonderausgabe ge-
maRk § 10 Abs. 1 Nr. 2 b) EStG abgezogen werden.

Laufende Rentenzahlungen aus diesen Versicherungen unter-
liegen als sonstige Einkinfte nach §22 Nr.1 Satz 3 a) bb)
EStG nur mit dem Ertragsanteil der Einkommensteuer; dazu ist
tariflich gewahrleistet, dass die Garantiezeit der Leibrente kur-
zer ist als die voraussichtliche durchschnittliche Lebenserwar-
tung der versicherten Person ab Rentenbeginn. Die Héhe des
Ertragsanteils hangt vom vollendeten Lebensjahr der versi-
cherten Person bei Rentenbeginn (Rentenbeginnalter) ab.
Nachfolgend sind fiir einige Rentenbeginnalter (in Jahren) die
zugehdrigen Ertragsanteile beispielhaft angegeben:

Rentenbeginnalter |55|58]59|60|61]62|63|64]65|66|67]70

Ertragsanteil (in %) [26]24]23]|22]|22]|21]|20[19]18|18]17]15

Mit dem Ertragsanteil werden nur die Ertrége aus den laufen-
den Renten erfasst; in den Renten enthaltene Ertrage, die wah-
rend der Zeit bis zum Beginn der Rentenzahlung erzielt wur-
den, bleiben steuerfrei. Werden mit dem Ertragsanteil zu ver-
steuernde Leibrenten nach dem Tod der versicherten Person
wahrend einer Rentengarantiezeit weitergezahlt, unterliegen
die Renten der Rentengarantiezeit weiterhin mit dem Ertrags-
anteil des Erblassers der Einkommensteuer.

Kapitalleistungen, die bei Tod der versicherten Person vor Be-
ginn der Rentenzahlung erbracht werden, sind stets einkom-
mensteuerfrei. Im Falle der (Teil-)Kapitalabfindung einer Ren-
tenzahlung oder einer Kapitalauszahlung bei Rickkauf ist der
Unterschiedsbetrag zwischen der jeweiligen Versicherungs-
leistung und der Summe der auf sie entrichteten Beitrage (Ka-
pitalertrage) einkommensteuerpflichtig. Alle steuerpflichtigen
Kapitaleinkiinfte im Privatvermogen unterliegen grundsétzlich
der so genannten Abgeltungsteuer. Dies bedeutet, dass wir als
Schuldner der Kapitalertrage die Steuer einbehalten und an
das Finanzamt abfiihren missen und dass damit die zugeho-
rige Steuerschuld grundsatzlich abgegolten ist. Die Abgeltung-
steuer setzt sich zusammen aus der Kapitalertragsteuer in
Hoéhe von 25 % und dem hierauf entfallenden Solidaritatszu-
schlag von 5,5 %. Sollte der Steuerpflichtige allerdings einen
personlichen Einkommengrenzsteuersatz von weniger als
25 % haben, kann er die einbehaltene Steuer in seiner Einkom-
mensteuererkldrung geltend machen und sich die zu viel ge-
zahlte Steuer vom Finanzamt erstatten lassen.

Falls Sie einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft an-
gehdren, erhdht sich die Abgeltungsteuer noch um die Kirchen-
steuer (KiSt). Sie betragt 9 % der Kapitalertragsteuer bzw. —
bei einem Wohnsitz in Bayern oder Baden-Wurttemberg — 8 %.
Von diesem Betrag sind wiederum 25 % als Sonderausgaben
steuerlich absetzbar. Dadurch ermafigt sich der Kapitalertrag-
steuersatz von 25 % auf 24,45 % bei einem KiSt-Satz von 9 %
bzw. auf 24,51 % bei einem KiSt-Satz von 8 %. Wir sind ge-
setzlich verpflichtet, vor der Auszahlung steuerpflichtiger Kapi-
talertrage beim Bundeszentralamt fiir Steuern (BZSt) anzufra-
gen, ob Sie einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft
angehoren. Falls Sie nicht mdchten, dass das BZSt uns lhre
Religionszugehorigkeit mitteilt, kdnnen Sie dem widerspre-
chen. Dazu steht Ihnen der amtlich vorgeschriebene Vordruck
unter www.formulare-bfinv.de unter dem Stichwort ,Kirchen-
steuer’ zur Verfuigung. Diese ,Sperrvermerkserklarung® ist von
Ihnen ausgefillt und unterschrieben rechtzeitig beim BZSt ein-
zureichen. lhre Erklarung ist rechtzeitig, falls sie spatestens
zwei Monate vor unserer Abfrage beim BZSt eingeht. Bis auf
Weiteres ist damit die Ubermittlung lhrer Religionszugehorig-
keit fir die aktuelle und alle folgenden Abfragen gesperrt. Wir
fuhren daraufhin keine Kirchensteuer fiur Sie ab. Stattdessen
informiert das BZSt das fur Sie zustédndige Finanzamt Gber |hre
Sperre. Dieses wird Sie dann auffordern, Angaben zur Abgel-
tungsteuer zu machen, falls Sie lhrer Erklarungspflicht zur
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Abgabe einer Steuererklarung zum Zwecke der Veranlagung
der Kirchensteuer nicht nachgekommen sind. Die sich insge-
samt ergebende Steuerschuld verringert sich oder entfallt so-
gar ganz, wenn der Steuerpflichtige uns einen Freistellungsauf-
trag fir die Kapitalertrage oder eine Nichtveranlagungsbe-
scheinigung einreicht. Ein Freistellungsauftrag kann bis zur
Hoéhe des so genannten Sparer-Pauschbetrags von 1.000 € fir
Ledige bzw. 2.000 € fur zusammen veranlagte Ehepaare / ein-
getragene Lebenspartner erteilt werden.

Erfolgt die Kapitalauszahlung nach Vollendung des 62. Le-
bensjahres des Steuerpflichtigen und nach Ablauf von 12 Jah-
ren seit Vertragsabschluss, unterliegt nur die Halfte des Unter-
schiedsbetrags der Besteuerung, dann allerdings mit dem per-
sonlichen Steuersatz (§ 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 EStG). Auch in
einem solchen steuerlich beginstigten Fall unterliegen zu-
nachst 100 % der Ertrage, d. h. der volle Unterschiedsbetrag,
dem pauschalen Steuerabzug. Dieser hat aber keine abgel-
tende Wirkung. Vielmehr kdnnen Sie im Rahmen der Einkom-
mensteuerveranlagung eine Versteuerung des halftigen Er-
trags mit dem personlichen Steuersatz geltend machen und in-
soweit eine Steuererstattung erwirken.

Rentenleistungen i.S.v. § 22 Nr. 1 Satz 3 a) bb) EStG sind von
uns gemal § 22a EStG der Deutschen Rentenversicherung
Bund als zentrale Stelle jahrlich mitzuteilen, die wiederum die
Finanzverwaltung entsprechend informiert.

B  Erbschaftsteuer (Schenkungsteuer)

Anspriche oder Leistungen aus Rentenversicherungen unter-
liegen der Erbschaftsteuer (Schenkungsteuer), wenn sie auf-
grund einer Schenkung des Versicherungsnehmers oder bei
dessen Tod als Erwerb von Todes wegen (z. B. aufgrund eines
Bezugsrechts oder als Teil des Nachlasses) erworben werden.

Erhalt der Versicherungsnehmer die Versicherungsleistung, ist
sie weder erbschaft- noch schenkungsteuerpflichtig.

C Versicherungsteuer

Beitrdge zu Rentenversicherungen sind in Deutschland nach
§ 4 Abs. 1 Nr. 5 Versicherungsteuergesetz von der Versiche-
rungsteuer befreit.

Verlegt der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz ins Aus-
land, kénnen die dort geltenden Regelungen fiir eine Besteue-
rung von Beitrdgen zu einer Versicherung dazu fiihren, dass
der Versicherungsnehmer auf die Beitrage zu einer Rentenver-
sicherung bezahlen muss.

Diese Informationen zum Anhang der IVN finden Sie im Dokument ,Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Abséatze 1, 2
und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten der

Generali Deutschland Lebensversicherung AG*.
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Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absétze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088
und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Inves-
tition ist eine Investition
in eine Wirtschaftstatig-
keit, die zur Erreichung
eines Umweltziels oder
sozialen Ziels beitragt,
vorausgesetzt, dass
diese Investition keine
Umweliziele oder
sozialen Ziele erheb-
lich beeintrachtigt und
die Unternehmen, in die
investiert wird, Verfah-
rensweisen einer guten
Unternehmensfiihrung
anwenden.

Die EU-Taxonomie

ist ein Klassifikations-
system, das in der Ver-
ordnung (EU) 2020/852
festgelegt ist und ein
Verzeichnis von 6ko-
logisch nachhaltigen
Wirtschaftstatigkeiten
enthélt. In dieser Verord-
nung ist kein Verzeichnis
der sozial nachhaltigen
Wirtschaftstatigkeiten
festgelegt. Nachhaltige
Investitionen mit einem
Umweltziel kbnnten
taxonomiekonform sein
oder nicht.

&g

LA140 0323 4

der Generali Deutschland Lebensversicherung AG

Name des Produkts: Unternehmenskennung (LEI-Code):
Sonstiges Sicherungsvermogen 5493005KH7FO1T5TMX47

Okologische und/oder soziale Merkmale
der Generali Deutschland Lebensversicherung AG

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

- E () Nein
D Es wird damit ein Mindestanteil an Es werden damit 6kologische/soziale
nachhaltigen Investitionen mit Merkmale beworben und, obwohl
einem Umweltziel getatigt: % keine nachhaltigen Investitionen
angestrebt werden, enthalt es einen
Mindestanteil von 2 % an nachhaltigen
Investitionen
l:’ in Wirtschaftstétigkeiten, die nach l:’ mit einem Umweltziel in Wirtschafts-
der EU-Taxonomie als 6kologisch tatigkeiten, die nach der EU-Taxo-
nachhaltig einzustufen sind nomie als 6kologisch nachhaltig
|:| in Wirtschaftstatigkeiten, die nach einzustufen sind
der EU-Taxonomie nicht als 6kolo- mit einem Umweltziel in Wirtschafts-
gisch nachhaltig einzustufen sind tatigkeiten, die nach der EU-Taxo-
nomie nicht als ékologisch nachhal-
tig einzustufen sind
mit einem sozialen Ziel
I:l Es wird damit ein Mindestanteil an I:l Es werden damit 6kologische/soziale
nachhaltigen Investitionen mit Merkmale beworben, aber keine
einem sozialen Ziel getatigt: % nachhaltigen Investitionen getéatigt.

Welche 6kologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanz-
produkt beworben?

Der vom Zwischenstaatlichen Ausschuss fiir Klimadnderungen (IPCC) veroffentlichte Sonder-
bericht Gber die globale Erwdrmung um 1,5 °C hat die Dringlichkeit des Handelns der
gesamten Zivilgesellschaft verdeutlicht. Auch fur die Generali stellt der Klimawandel eines der
dringlichsten Risiken dar. In diesem Zusammenhang steht die Strategie der Generali, welche
keine Ubergreifende Benchmark besitzt, im Einklang mit dem Pariser Aktionsversprechen. Um
das Direktinvestitionsportfolio der Group mit den langfristigen Verpflichtungen von Paris in
Einklang zu bringen, ist die Generali im Januar 2020 der Net-Zero-Asset-Ownership-Alliance
beigetreten, einer von den Vereinten Nationen einberufenen Koalition fihrender institutioneller
Investoren, die eine mutige Entscheidung zur Umstellung ihrer Investitionsportfolios auf
Kohlenstoffneutralitdt eingegangen sind. Als Mitglied der Net-Zero-Asset-Ownership-Alliance
hat sich die Generali verpflichtet, ihr Investitionsportfolio schrittweise zu dekarbonisieren, um
bis 2050 ihre Klimaneutralitat zu erreichen. Kohlenstoffneutralitat bedeutet einen Ausgleich
von Treibhausgasen (THG), also in Summe null Emissionen von THG.

Das 6kologische Merkmal dieses Produktes ist die Dekarbonisierung.

Dariiber hinaus haben wir im sozialen Bereich Ausschlisse von kontroversen Waffen (Streu-
bomben, Landminen, biologische und Chemiewaffen mit abgereichertem Uran, Atomwaffen

bei VerstoB3 gegen Nichtverbreitungsvertrag) in den Anlageprozess implementiert und richten
uns auch nach den Anforderungen des UN Global Compact.
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Mit Nachhaltigkeits-
indikatoren wird ge-
messen, inwieweit die
mit dem Finanzprodukt
beworbenen 6kologi-
schen oder sozialen
Merkmale erreicht
werden.

Bei den wichtigsten
nachteiligen Auswir-
kungen handelt es sich
um die bedeutendsten
nachteiligen Auswirkun-
gen von Investitions-
entscheidungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren
in den Bereichen Um-
welt, Soziales und Be-
schaftigung, Achtung
der Menschenrechte und
Bekampfung von Kor-
ruption und Bestechung.

O Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der

einzelnen 6kologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanz-
produkt beworben werden, herangezogen?

Die Generali hat bereits konkrete MaBnahmen in den Investmentprozess integriert sowie

konkrete Ziele verabschiedet, um das langfristige Ziel der Klimaneutralitat bis 2050

zu erreichen. Die Nachhaltigkeitsindikatoren zur Messung der Zielerreichung unserer

Strategie zum Klimawandel sind folgende:

— Schrittweise Senkung der Ausschlussgrenzen flir den Kohlesektor, um einen voll-
standigen Ausschluss zu erreichen

— Berichterstattung tber die CO2-Emissionen im Portfolio im Einklang mit den Anforde-
rungen der Net-Zero-Asset-Ownership-Alliance-Berichterstattung tber unser Engage-
ment (bei Unternehmen — Active Ownership —, Initiativen und Anlageverwaltern)

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanz-
produkt teilweise getétigt werden sollen, und wie tragt die nachhaltige
Investition zu diesen Zielen bei?

Die hauptséchlichen Ziele der nachhaltigen Investitionen tragen zur Transformation zur
Klimaneutralitat bei.

Das hauptsachliche Ziel der nachhaltigen Investition ist die Erreichung der Klima-
neutralitat. Dies erreichen wir, indem wir in Unternehmen investieren, welche Energie-
effizienz férdern bzw. in ihrem Unternehmensprozess die Senkung der THG-Emissionen
integriert haben. Unsere nachhaltigen Investitionen tragen aber noch zu weiteren Zielen
wie zum Beispiel im sozialen Bereich (Bildung, Gleichberechtigung) bei.

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt
teilweise getatigt werden sollen, keinem der 6kologischen oder sozialen nach-
haltigen Anlageziele erheblich schaden?

Uber strikte Ausschliisse und einem etablierten Prozess stellen wir sicher, dass unsere
nachhaltigen Investitionen keinem der 6kologischen oder sozialen nachhaltigen Anlage-
ziele erheblich schaden.

Folgende Ausschliisse gelten fiir unsere Nachhaltigen Investitionen:

— Vermeidung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren:
keine erheblichen Beeintrachtigungen fir den Klimaschutz, Biodiversitat, Abfall- und
Wasserwirtschaft sowie soziale und Arbeitnehmerbelange

— Keine Investitionen in Kohle- und Teersande

— Ausschlisse fir die top zehn Lander fir Entwaldung (Global Forest Review List)

— Lander mit einem geringen MaB an Freiheit und Rechten (Freedom House List)

— Lander mit hoher Korruption (Korruptionswahrnehmungsindex)

— Lander mit erheblichen strategischen Mangeln in ihren Regimen zur Bek&dmpfung der
Geldwasche, Terrorismusfinanzierung (FAFT Black and Grey Lists)

— nicht kooperative Gerichtsbarkeiten aus Steuergriinden (EU-List)

¢ Wie wurden die Indikatoren fiir nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeits-
faktoren beriicksichtigt?
Im Investmentprozess werden nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
berilicksichtigt. Daftir wird auf ESG-Ratingagenturen zurtickgegriffen. Bei Investitionen,
bei denen die Ratingagenturen keine Daten liefern kdnnen, prifen die Anlageexperten
mit einer Individualpriifung, dass nachteilige Auswirkungen vermieden werden.
Dartber hinaus sind ausgeschlossen:

Unternehmen, die gegen die Prinzipien der UN Global Compact verstoBBen

Ausschlisse fur die Top-zehn-Lander fir Entwaldung (Global Forest Review List)

Lander mit einem geringen MaB an Freiheit und Rechten (Freedom House List)

Lander mit hoher Korruption (Korruptionswahrnehmungsindex)

— Lander mit erheblichen strategischen Mangeln in ihren Regimen zur Bekdmpfung der
Geldwasche, Terrorismusfinanzierung (FATF Black and Grey Lists)

— nicht kooperative Gerichtsbarkeiten aus Steuergriinden (EU-List). Dies sind Lander

und Gebiete, die gegen internationale Steuerstandards im Bereich Steuertransparenz,

faire Besteuerung und Verhinderung von Gewinnverklrzung und Gewinnverlagerung

verstoBen.
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¢ Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsatzen fiir multi-
nationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen fiir Wirt-
schaft und Menschenrechte in Einklang?

Nahere Angaben:

Die OECD-Leitsétze fiir multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der verein-
ten Nationen fir Wirtschaft und Menschenrechte sind in den gesamten Anlageprozess
der Generali integriert. Durch die Hilfe externer Datenanbieter erkennen wir Unterneh-

men mit beabsichtigten Verst6Ben und/oder unzureichenden Prozessen. Identifizierte

Unternehmen werden aus dem Investmentuniversum der Generali ausgeschlossen.

GemaB EU-Taxonomieverordnung sind nachhaltige Wirtschaftstatigkeiten solche, die
einen positiven Beitrag zu mindestens einem der sechs Umweltziele (Klimaschutz,
Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Nutzung von Wasserressourcen, Wandel
zu einer Kreislaufwirtschaft, Vermeidung von Verschmutzung und Schutz von Oko-
systemen und Biodiversitdt) beitragen und nicht gleichzeitig eines der Umweltziele
negativ beeintrachtigt (Grundsatz: ,Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen”

- ,Do not significant Harm“).

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz ,,\Vermeidung erheblicher Beeintrdchtigungen*
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht
erheblich beeintrdchtigen dtrfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefiigt.

Der Grundsatz ,Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen” findet nur bei denjenigen
dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien fir
Okologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitdten berticksichtigen. Die dem verbleibenden Teil
dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berlcksichtigen nicht die EU-
Kriterien fur 6kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitaten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen diirfen 6kologische oder soziale Ziele ebenfalls
nicht erheblich beeintréachtigen.

| Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren beriicksichtigt?

Ja, die Berlcksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltig-
keitsfaktoren ist in unserem Investmentprozess fest integriert.

Fehlgeleitete Investitionsentscheidungen kénnen sich méglicherweise nachteilig auf
Stakeholder, Umwelt und Gesellschaft auswirken. Deshalb haben wir einen klaren
Rahmen festgelegt, in dem wir uns mit unseren Anlageentscheidungen bewegen. Es
liegt in unserer Verantwortung, nachteilige Auswirkungen zu minimieren und die Unter-
nehmen, in die wir investieren, durch unser Abstimmungsverhalten und unser Engage-
ment aktiv zu steuern.

»Nachhaltigkeitsfaktoren“ sind Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerangelegenheiten,
Achtung der Menschenrechte, Bekdmpfung von Korruption und Bekdmpfung von Be-
stechung. Jede Anlageentscheidung kann sich negativ auf diese Faktoren auswirken.

Unsere Anlagestrategie ermdglicht es uns, wesentliche nachteilige Auswirkungen zu
identifizieren und zu Gberwachen.

Informationen hierzu werden in den jéhrlich erscheinenden Berichten bereitgestellt

I:l Nein
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Die Anlagestrategie
dient als Richtschnur fiir
Investitionsentscheidun-
gen, wobei bestimmte
Kriterien wie beispiels-
weise Investitionsziele
oder Risikotoleranz,
berticksichtigt werden.

Die Verfahrensweisen
einer guten Unterneh-
mensfithrung umfassen
solide Management-
strukturen, die Beziehun-
gen zu den Arbeitneh-
mern, die Vergltung von
Mitarbeitern sowie die
Einhaltung der Steuer-
vorschriften.

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

Das Finanzprodukt verfolgt die Anlagestrategie der Generali zum Klimawandel. Jedoch hat
die Generali schon seit geraumer Zeit einen Nachhaltigkeitsansatz in die Anlagestrategie
integriert und setzt seit 2011 die Prinzipien flr verantwortungsvolles Investieren (Principles
for Responsible Investments — PRI) um.

O Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die fiir die
Auswahl der Investitionen zur Erfiillung der beworbenen 6kologischen oder
sozialen Ziele verwendet werden?

1.

Als Mitglied der Net-Zero-Asset-Ownership-Alliance hat sich die Generali verpflich-

tet, ihr Investitionsportfolio schrittweise zu dekarbonisieren, um bis 2050 ihre Klima-

neutralitat zu erreichen. Die Generali hat Zwischenziele fir die Dekarbonisierung der

Direktinvestitionen festgelegt:

— fur die Portfolios von Unternehmensanleihen und Aktien: Reduzierung der Kohlen-
stoffintensitét;

— fUr das Immobilienportfolio: Die ausgewahlten Vermdgenswerte werden im Durch-
schnitt auf einen wissenschaftlich fundierten Weg fiir die Immobilie zur Begrenzung
der globalen Erwarmung auf 1,5 °C ausgerichtet sein.

Die Generali wird dieses Ziel in den nachsten Jahren durch verschiedene Umset-

zungsmaBnahmen erreichen und laufend aktualisieren

Die Generali hat sich verpflichtet, keine neuen Investitionen in Teersandprojekte und
-unternehmen mehr zu tatigen, einschlieBlich Emittenten, die die entsprechenden
Pipelines betreiben. Die Generali trennt sich ebenfalls konsequent von ihrem ver-
bleibenden Engagement in diesem Sektor.

Seit der Einflihrung unserer Klimaschutzstrategie wendet die Generali Restriktionen
fur die Finanzierung von Kohleemittenten an. Langfristig und gemaB den Dekarboni-
sierungspfaden der Realwirtschaft, die mit der Begrenzung der globalen Erwarmung
auf hochsten 1,5 °C vereinbar sind, setzt sich die Generali fir einen vollstandigen
Ausschluss von Kohleinvestitionen ein. Wir werden alle Versorgungs- und Bergbau-
unternehmen ausschlieBen, die — wenn auch nur geringfligig — Einnahmen aus Kohle
erzielen, Strom aus Kohle erzeugen oder Kohle férdern, und zwar bis 2030 flir Emit-
tenten im OECD-Raum und bis 2040 fir Emittenten im Rest der Welt.

Neue und nachhaltige Investitionen. Der Investitionsplan zielt darauf ab, durch einen
Filter die 6kologische Nachhaltigkeit der neuen Investitionsmdglichkeiten sicherzu-
stellen, wobei auch die laufenden regulatorischen Entwicklungen in der Européischen
Union in Bezug auf nachhaltige Aktivitdten und den Standard fir grine Anleihen
bertcksichtigt werden.

O Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensfiihrung der

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?

Durch die Verwendung von ESG-Ratings prtfen wir und unsere Assetmanager, ob bei
dem Unternehmen, in das wir investieren wollen, materielle Risiken gegeben sind. Auch
prifen wir Kontroversen im Bereich Arbeitsrechte. Sollten hier Unternehmen auffallig sein,
erfolgt eine interne Bewertung mit einem Vorschlag an das Entscheidungsgremium, bei
dem am Ende die Investition ausgeschlossen wird bzw. das Investment verkauft wird.

_24-

LA140 (06.23) / 4



@
B 4

Die Vermégensalloka-
tion gibt den jeweiligen
Anteil der Investitionen in
bestimmte Vermdgens-
werte an.

Taxonomiekonforme
Tatigkeiten, ausgedruickt
durch den Anteil der:

— Umsatzerlése, die
den Anteil der Ein-
nahmen aus umwelt-
freundlichen Aktivita-
ten der Unternehmen,
in die investiert wird,
widerspiegeln

— Investitionsaus-
gaben (CapEx), die
die umweltfreund-
lichen Investitionen
der Unternehmen, in
die investiert wird,
aufzeigen, z. B. fur
den Ubergang zu einer
griinen Wirtschaft

— Betriebsausgaben
(OpEx), die die
umweltfreundlichen
betrieblichen Aktivita-
ten der Unternehmen,
in die investiert wird,
widerspiegeln

Welche Vermdgensallokation ist fiir dieses Finanzprodukt geplant?

#1

#2

#1A
Nachhaltige

#1 Ausgerichtet Investitionen

auf okologische
oder soziale
Merkmale

#1B Andere
Okologische
oder soziale
Merkmale

Investitionen

#2 Andere
Investionen

Ausgerichtet auf 6kologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des
Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ékologischen oder sozialen Merk-
male getatigt wurden.

Ausgerichtet auf 6kologische oder soziale Merkmale (#1):

Unsere Strategie zum Klimawandel gilt fir das gesamte sonstige Sicherungsvermé-
gen. Daher erfiillen 100 % unserer Investitionen das 6kologische Merkmal dieses Pro-
duktes. Zusétzlich gelten unsere Ausschlisse im dkologischen und sozialen Bereich,
wie kontroverse Waffen, flr das gesamte Sicherungsvermdgen.

Andere Investitionen umfasst die Ubrigen Investitionen des Finanzprodukts, die
weder auf 6kologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige
Investitionen eingestuft werden.

Nachhaltige Investitionen (#1A): Fir unsere nachhaltigen Investitionen gelten besonders
strenge Prifkriterien, mit denen wir sicherstellen, dass keine erheblichen Beeintrach-
tigungen der Umwelt- und Sozialziele herbeigefiihrt werden. Zudem erfillen sie die
Kriterien einer guten Unternehmensfiihrung. Der Mindestanteil an nachhaltigen Inves-
titionen (#1A) im Sicherungsvermoégen betragt fur dieses Produkt tber die Vertragslauf-
zeit 2,00 %.

@)

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt
beworbenen 6kologischen oder sozialen Merkmale erreicht?

Es erfolgt kein Einsatz von Derivaten, um die beworbenen 6kologischen und sozialen
Merkmale des sonstigen Sicherungsvermoégens zu erreichen.
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Mit Blick auf die EU-
Taxonomiekonformitéat
umfassen die Kriterien
flr fossiles Gas die
Begrenzung der Emissio-
nen und die Umstellung
auf erneuerbare Energie
oder CO2-arme Kraft-
stoffe bis Ende 2035. Die
Kriterien fir Kernenergie
beinhalten umfassende
Sicherheits- und Abfall-
entsorgungsvorschriften.

Ermdglichende Tatig-
keiten wirken unmittel-
bar ermdglichend darauf
hin, dass andere Tétig-
keiten einen wesent-
lichen Beitrag zu den
Umweltzielen leisten.

Ubergangstitigkeiten
sind Tatigkeiten, fur die
es noch keine CO2-
armen Alternativen gibt
und die unter anderem
Treibhausgasemissions-
werte aufweisen, die
den besten Leistungen
entsprechen.

In welchem MindestmaB sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit
der EU-Taxonomie konform?

Die EU-Taxonomieverordnung definiert 6kologisch nachhaltige Investitionen an Hand von
sechs Umweltzielen. Die Unternehmen in die wir investieren, werden jedoch erst ab 2024
verpflichtet tber ihre taxonomiekonformen Aktivitaten zu berichten. Erst wenn hierzu be-
statigte Daten und Informationen vorliegen, werden wir in der Lage sein, Uber die Taxonomie-
Konformitat unserer Investitionen zu berichten. So lange weisen wir einen Anteil von 0 % an
taxonomiekonformen Investionen aus.

O Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tétigkeiten im Bereich
fossiles Gas und/oder Kernenergie' investiert?

|:|Ja

I:l in fossiles Gas I:l in Kernenergie

Nein

' Tatigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn
sie zur Einddmmung des Klimawandels (,Klimaschutz®) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie
erheblich beeintrachtigen — siehe Erlduterung am linken Rand. Die vollstédndigen Kriterien fiir EU-taxo-
nomiekonforme Wirtschaftstatigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommision festgelegt.

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Griin der Mindestprozentsatz der Investitionen
zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestim-
mung der Taxonomie-Konformitat von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-
Konformitét in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschlieBlich der Staatsanleihen,
wahrend die zweite Grafik die Taxonomie-Konformitét nur in Bezug auf die Investitionen des
Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformitat 2. Taxonomie-Konformitat
der Investitionen der Investitionen
einschlieBlich Staatsanleihen* ohne Staatsanleihen*
B Taxonomiekonform: Bl Taxonomiekonform:
Fossiles Gas 100% Fossiles Gas 100%
[l Taxonomiekonform: [l Taxonomiekonform:
Kernenergie Kernenergie
B Taxonomiekonform B Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas und Kernenergie (ohne fossiles Gas und Kernenergie
O Nicht taxonomiekonform O Nicht taxonomiekonform
Diese Grafik gibt 63,88 % der Gesamtinvestion
wieder.

* Fur die Zwecke dieser Graphiken umfasst der Begriff ,,Staatsanleihen” alle Risikopositionen gegentiber
Staaten.

O Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Ubergangstitigkeiten und
ermoglichende Tatigkeiten?

Ein Mindestanteil fiir Investitionen in Ubergangstétigkeiten und erméglichende Tatig-
keiten ist nicht vorgesehen.

-26-

LA140 (06.23) / 6



*# sind nachhaltige

Investitionen mit einem | g Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem
Umweltziel, die die Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?

Kriterien fir Skologisch Der Mindestanteil von 2 % an nachhaltigen Investitionen berlcksichtigt Investi-
nachhaltige Wirtschafts-

tionen mit Umwelizielen, die nicht taxonomiekonform sind und sozial nachhal-
tige Investitionen. Ein Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit Umwelt-
zielen, die nicht mit EU-Taxonomie konform sind, ist darliber hinaus nicht

tatigkeiten gemaB der
EU- Taxonomie nicht
beriicksichtigen.

vorgesehen. Wir stellen so auch eine gewisse Anlageflexibilitat z. B. auf Grund
von unterschiedlichen Renditeerwartungen sicher.

a Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Mindestanteil von 2 % an nachhaltigen Investitionen bertcksichtigt Investi-
tionen mit Umweltzielen, die nicht taxonomiekonform sind und sozial nach-
haltige Investitionen. Ein Mindestanteil an sozial nachhaltigen Investitionen, ist
dariiber hinaus nicht vorgesehen. Wir stellen so auch eine gewisse Anlageflexi-
bilitéat z. B. auf Grund von unterschiedlichen Renditeerwartungen sicher.

Pl
A

‘\E’;’ Welche Investitionen fallen unter ,#2 Andere Investitionen*, welcher
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen 6kologischen
oder sozialen Mindestschutz?

Unsere Strategie zum Klimawandel gilt fiir das gesamte Sicherungsvermdgen.
Daher erfillen 100 % unserer Investitionen das 6kologische Merkmal dieses
Produktes. Zusétzlich gelten unserer Ausschlisse im 6kologischen und sozialen
Bereich, wie kontroverse Waffen, flr das gesamte Sicherungsvermdgen.

D: Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?
Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:
https://www.generali.de/nachhaltigkeit-kapitalanlage
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Ubersicht der sonstigen Kosten

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

neben den in den maligebenden Versicherungsbedingungen zu bestimmten vertraglichen Gestaltungs-
moglichkeiten explizit aufgefuhrten Kosten stellen wir lhnen in folgenden Fallen pauschal zusatzliche
Kosten gesondert in Rechnung, sofern dies in den Versicherungsbedingungen vorgesehen oder nach
gesetzlichen Vorschriften zulassig ist:

Mahnung bei Nichtzahlung von Folgebeitragen 4,00 €
Rucklaufer im Lastschriftverfahren (ab 2. Ricklaufer innerhalb von 6 Monaten) 6,40 €
Durchflihrung von Vertragsanderungen (z. B. Daueranderungen, Terminverschiebungen) 25,00 €
Bearbeitung von Abtretungen und Verpfandungen 8,00 €
Anschriftermittiung 0,00 €
Ausstellung eines Ersatz-Versicherungsscheins 4,00 €
Versicherungsnehmerwechsel 8,00 €
Wiederinkraftsetzung 4,00 €
Einrichtung und Abbrechen des Ablaufmanagements, Fonds-Einstiegsmanagements oder 6,00 €

Fonds-Ausstiegsmanagements

Erbringung einer Kapital-Versicherungsleistung in Goldbarren anstatt eines Geldbetrags
(nur mdglich, soweit die Wertentwicklung des Versicherungsvertrags vereinbarungsgemafn
an die Wertentwicklung von Gold gekoppelt war und eine Lieferung von Gold in den Ver-
tragsbedingungen als Option vorgesehen ist):

— Herstellungskosten der auszuliefernden Goldbarren

— je Goldbarren zu 500 g 16,40 €
— je Goldbarren zu 250 g 13,80 €
— je Goldbarren zu 100 g 10,70 €
— je Goldbarren zu 50 g 9,50 €
— Verpackungs- und Versandkosten der Goldbarren an eine Anschrift in Deutschland
— bei einem Goldwert bis 20.000 € 65,03 €
— bei einem Goldwert tber 20.000 € bis 25.000 € 79,31 €
— bei einem Goldwert Uber 25.000 € bis 250.000 € 147,14 €

Bei einem héheren Goldwert erhdhen sich die Verpackungs- und Versandkosten ent-
sprechend der Anzahl der erforderlichen Teillieferungen. Bei einer Lieferung ins Aus-
land — sofern eine solche Gberhaupt moglich ist — fallen héhere Versandkosten an. Bitte
wenden Sie sich bei Bedarf hierzu direkt an uns.

Die Héhe der Kosten kann sich wahrend der Laufzeit des Versicherungsvertrags dndern. Eine Ubersicht
Uber die jeweils aktuellen Kosten kénnen Sie bei uns anfordern.
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Datenschutzhinweise (Stand: 01.10.2022)

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie lber die Verarbeitung lhrer
personenbezogenen Daten durch die Generali Deutschland Lebens-
versicherung AG und die lhnen nach dem Datenschutzrecht zuste-
henden Rechte.

Bitte geben Sie die Informationen auch den aktuellen und kiinftigen ver-
tretungsberechtigten Personen und wirtschaftlich Berechtigten sowie
etwaigen mitversicherten Personen und sonstigen Beteiligten weiter.

Generali Deutschland Lebensversicherung AG
Adenauerring 7

81737 Munchen

Telefon: 089 5121-0

E-Mail: service@generali.de

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter
der 0.g. Adresse mit dem Zusatz Datenschutzbeauftragter oder per
E-Mail unter: konzerndatenschutz.de@generali.com

Wir verarbeiten lhre personenbezogenen Daten unter Beachtung
der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Be-
stimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller
weiteren maBgeblichen Gesetze. Dariiber hinaus hat sich unser
Unternehmen auf die ,Verhaltensregeln fiir den Umgang mit perso-
nenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft”
(Code of Conduct Datenschutz) verpflichtet, die die oben genannten
Gesetze fur die Versicherungswirtschaft prazisieren. Diese kdnnen Sie
im Internet unter www.generali.de/datenschutz abrufen.

Fordern Sie Informationen z. B. zu unserem Unternehmen oder zu
Produkten oder Leistungen unseres Unternehmens an, bendtigen wir
die von Ihnen hierbei gemachten Angaben flr die Bearbeitung lhres
Anliegens. Falls Sie eine Beratung wiinschen, benétigen wir lhre An-
gaben zur Weitergabe an unseren Vertriebspartner.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benétigen wir die
von lhnen hierbei gemachten Angaben fur den Abschluss des Ver-
trages und zur Einschatzung des von uns zu ibernehmenden Risikos.
Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese
Daten zur Durchfiihrung des Vertragsverhéltnisses, z. B. zur Policie-
rung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Leistungsfall benétigen
wir etwa, um prifen zu kdnnen, ob ein Versicherungsfall eingetreten
und wie hoch der Schaden ist.

Die Bearbeitung lhres Anliegens bzw. der Abschluss und die
Durchfiihrung des Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbei-
tung lhrer personenbezogenen Daten nicht méglich.

Darliber hinaus benétigen wir lhre personenbezogenen Daten zur
Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. fur die
Entwicklung neuer Tarife oder zur Erflllung aufsichtsrechtlicher Vor-
gaben. Die Daten nutzen wir weiterhin flr eine Betrachtung der ge-
samten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich
einer Vertragsanpassung, -ergdnzung, fir Kulanzentscheidungen
oder fur umfassende Auskunftserteilungen.

Rechtsgrundlage firr diese Verarbeitungen personenbezogener Daten
fuir vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO.
Soweit daflir besondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B.
lhre Gesundheitsdaten bei Abschluss eines Lebensversicherungs-
vertrages) erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9
Abs. 2 a)i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen
Datenkategorien, geschieht dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 )
DSGVO i. V. m. § 27 BDSG. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit
widerrufen werden. Dies gilt auch flir den Widerruf von Einwilligungs-
erklarungen, die gegebenenfalls vor der Geltung der DSGVO, also
vor dem 25.05.2018, uns gegentiber erteilt worden sind. Der Widerruf
hat keine Ruckwirkung. Er berihrt nicht die Rechtswirksamkeit der
bis zum Eingang des Widerrufes auf der Grundlage der vormaligen
Einwilligung erfolgten Datenverarbeitung.

TA 17 220929 GEDL

-29-

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns
oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann insbe-
sondere erforderlich sein:

zur Gewabhrleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, ein-
schlieBlich des Trainings und der Weiterentwicklung technischer
Systeme,

zur Optimierung unserer internen Ablaufe,

zur Anonymisierung von Daten, z. B. um daraus Statistiken zu er-
stellen,

zur passgenauen Werbung fir unsere eigenen Versicherungspro-
dukte und fiir andere Produkte der Unternehmen der Generali-
Gruppe und deren Kooperationspartner sowie fir Markt- und
Meinungsumfragen,

zur Verhinderung und Aufkldrung von Straftaten; insbesondere
nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf
Versicherungsmissbrauch hindeuten kénnen.

Dartiber hinaus verarbeiten wir |hre personenbezogenen Daten
zur Erflllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichts- und
geldwéscherechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher
Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht. Als Rechts-
grundlage flur die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen
gesetzlichen Regelungeni. V. m. Art. 6 Abs. 1 ¢) DSGVO.

Auf Basis Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 a)i. V. m. Art. 7 DSGVO in-
formieren wir Sie mittels personalisierter E-Mails sowie ggf. telefonisch
Uber Produkte und Services und befragen Sie auf gleichem Wege zu
Ihrer Kundenzufriedenheit. In diesem Zusammenhang analysieren wir
Ihr Nutzungsverhalten im Hinblick auf erhaltene E-Mails. Das bedeutet:
wir verwenden E-Mails, die sog. Zéhlpixel enthalten. Dadurch kénnen
wir feststellen, ob Sie unsere Mail gedffnet sowie ggfs. genutzt haben.
Z. B. koénnen wir nachvollziehen, welche Elemente innerhalb der E-Mail,
d. h. Logos, Buttons, Links etc., Sie angeklickt haben und wie lange Sie
in bestimmten Bereichen der E-Mail verweilten. Diese Informationen
werten wir aus, um sie anschlieBend flr zukinftige E-Mails zu beriick-
sichtigen, d. h., um fiir Sie nicht interessante Informationen herausfiltern
und lhnen auf lhre Wiinsche und BedUrfnisse abgestimmte Benachrich-
tigungen zukommen lassen zu kénnen.

Riuckversicherer:

Von uns Glbernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versiche-
rungsunternehmen (Rickversicherer). Daflir kann es erforderlich sein,
Ihre Vertrags- und ggf. Leistungsfalldaten an einen Riickversicherer
zu Ubermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild Giber das Risiko oder
den Versicherungsfall machen kann. Darliber hinaus ist es moglich,
dass der Rickversicherer unser Unternehmen aufgrund seiner be-
sonderen Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungspriifung sowie bei
der Bewertung von Verfahrensabldufen unterstitzt. Wir Gbermitteln
Ilhre Daten an den Ruckversicherer nur soweit dies fir die Erflllung
unseres Versicherungsvertrages mit Innen erforderlich ist bzw. im zur
Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang.
Nahere Informationen kdnnen Sie von unseren Rlckversicherern

— Generali Deutschland AG, Adenauerring 7, 81737 Miinchen
— General Reinsurance AG, Theodor-Heuss-Ring 11, 50668 Kdln

— Minchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in
Miinchen, KéniginstraBe 107, 80802 Minchen

— Swiss Re Europe S.A., Niederlassung Deutschland, Arabella-
straBe 30, 81925 Miinchen

— Neue Rickversicherungs-Gesellschaft AG, Zollikerstrasse 226,
8008 Zirich, Schweiz

erhalten.

Vermittler/Vermdgensberater:

Soweit sich im Rahmen der Bearbeitung lhres Anliegens die Notwen-
digkeit zur Einbeziehung eines Vermittlers/Vermdgensberaters ergibt,
verarbeitet Ihr Vermittler/Vermbgensberater die zum Abschluss und

TA17 (01.23) / 1



zur Durchfliihrung des Vertrages bendtigten Antrags- und Vertrags-
daten. Gleiches gilt, wenn Sie hinsichtlich lhrer Versicherungsver-
trdge von einem Vermittler/Vermdgensberater betreut werden. Auch
Ubermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden
Vermittler/Vermdgensberater, soweit diese die Informationen zu lhrer
Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanzdienst-
leistungsangelegenheiten bendtigen.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:

Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmens-
gruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben fur die in der
Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein Versiche-
rungsvertrag zwischen lhnen und einem oder mehreren Unternehmen
unserer Gruppe besteht, kénnen lhre Daten etwa zur zentralen Ver-
waltung von Anschriftendaten, fir den telefonischen Kundenservice,
zur Vertrags- und Leistungsbearbeitung, fir In- und Exkasso oder zur
gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein Unternehmen der
Gruppe verarbeitet werden. Soweit wir auf Basis der Wirdigung der
Umsténde annehmen durfen, dass Sie Post, E-Mails oder Zahlungen
nicht an das fur lhr Anliegen zusténdige Konzernunternehmen adres-
siert haben, bemlihen wir uns, in bestimmten Fallen fehladressierte
Post- und E-Maileingdnge sowie Zahlungen innerhalb des Konzerns
an das zustandige Unternehmen weiterzuleiten.

Zur Erfullung gesetzlicher Verpflichtungen (z. B. aus dem Geldwéasche-
gesetz oder Handelsrecht) oder auf Basis berechtigter Interessen
kénnen wir auch Daten an die Generali Deutschland AG als Oberge-
sellschaft der deutschen Unternehmensgruppe, an die Assicurazioni
GeneraliS.p.A. als Konzernmutter der internationalen Generali-Gruppe,
sowie an andere Gesellschaften der deutschen oder internationalen
Generali-Gruppe Ubertragen.

In unserer Dienstleisterliste bei den Vertragsbedingungen und Kun-
deninformationen, die wir Ihnen vor Antragstellung in Textform mit-
geteilt haben, sowie in der jeweils aktuellen Version im Internet unter
www.generali.de/datenschutz finden Sie die Unternehmen, die an
einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen.

Externe Dienstleister:

Wir bedienen uns zur Erfillung unserer vertraglichen und gesetzlichen
Pflichten zum Teil externer Dienstleister. Eine Auflistung der von uns
eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur
voriibergehende Geschéftsbeziehungen bestehen, kénnen Sie der
Ubersicht in den Vertragsbedingungen und Kundeninformationen, die
Sie vor Antragstellung erhalten haben, sowie in der jeweils aktuellen
Version auf unserer Internetseite unter
www.generali.de/datenschutz entnehmen.

Soweit mehrere Unternehmen Ihre personenbezogenen Daten in ge-
meinsamer Verantwortlichkeit (Art. 26 DSGVO) verarbeiten, haben
sich die jeweiligen Unternehmen untereinander vertraglich dazu
verpflichtet, ihre datenschutzrechtlichen Pflichten (einschlieBlich
Informationspflichten und Betroffenenrechte) in der Regel in eigener
Verantwortung zu erfiillen.

Weitere Empfanger:

Daruiber hinaus kdnnen wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere
Empfanger Ubermitteln, wie etwa an Behdrden zur Erfillung gesetz-
licher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungstréger, Finanzbe-
hérden oder Strafverfolgungsbehdérden).

Wir 16schen lhre personenbezogenen Daten sobald sie flir die oben
genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vor-
kommen, dass personenbezogene Daten flr die Zeit aufbewahrt
werden, in der Anspriche gegen unser Unternehmen geltend ge-
macht werden kdnnen (gesetzliche Verjdhrungsfrist von drei oder bis
zu dreiBig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen
Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende
Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem
aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwa-
schegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahren.
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Sie kénnen unter der o. g. Adresse Auskunft tber die zu Ihrer Person
gespeicherten Daten verlangen. Darliber hinaus kénnen Sie unter be-
stimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Léschung lhrer
Daten verlangen. lhnen kann weiterhin ein Recht auf Einschrénkung
der Verarbeitung lhrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von
lhnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, géngigen und
maschinenlesbaren Format zustehen.

Verarbeiten wir lhre Daten zur Wahrung berechtigter Interes-
sen, konnen Sie dieser Verarbeitung mit Wirkung fiir die Zu-
kunft widersprechen, wenn sich aus lhrer besonderen Situation
Griinde ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen.

Einer Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten zu
Zwecken der Direktwerbung kdnnen Sie jederzeit ohne Angabe
von Griinden mit Wirkung fiir die Zukunft widersprechen.

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und ist an den oben
genannten Verantwortlichen fiir die Datenverarbeitung zu
richten.

Sie haben die Mdoglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben
genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzauf-
sichtsbehdrde zu wenden. Die fir uns zusténdige Datenschutzauf-
sichtsbehorde ist:

Bayerisches Landesamt fur Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Postfach 1349
91504 Ansbach

Um lhre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages bzw.
bei Eintritt des Versicherungsfalls ggf. zu Uberprifen und bei Bedarf
zu erganzen, kann im dafir erforderlichen Umfang ein Austausch von
personenbezogenen Daten mit dem von Ihnen im Antrag benannten
frliheren Versicherer erfolgen.

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister auBerhalb des
Europaischen Wirtschaftsraums (EWR) Ubermitteln, dann tun wir dies
nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemes-
senes Datenschutzniveau bestétigt wurde oder andere angemes-
sene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unternehmensinterne
Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhan-
den sind. Detaillierte Informationen dazu kénnen Sie unter den oben
genannten Kontaktinformationen anfordern.

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzbestimmungen zu &ndern.
Eine aktuelle Version finden Sie jederzeit auf unserer Website unter
www.generali.de/datenschutz.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten fiir einen oben nicht ge-
nannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen darliber zuvor informieren.
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Verhaltensregeln fiir den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche

Versicherungswirtschaft (Code of Conduct)

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.
(GDV) mit Sitz in Berlin ist die Dachorganisation der privaten Versiche-
rer in Deutschland. Ihm gehdéren Uber 450 Mitgliedsunternehmen an.
Diese bieten als Risikotrager Risikoschutz und Unterstiitzung sowohl
fur private Haushalte als auch fur Industrie, Gewerbe und 6ffentliche
Einrichtungen. Der Verband setzt sich fiir alle die Versicherungswirt-
schaft betreffenden Fachfragen und fiir ordnungspolitische Rahmen-
bedingungen ein, die den Versicherern die optimale Erflllung ihrer
Aufgaben ermdglichen.

Die Versicherungswirtschaft ist von jeher darauf angewiesen, in
groBem Umfang personenbezogene Daten der Versicherten zu ver-
wenden. Sie werden zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung
erhoben, verarbeitet und genutzt, um Versicherte zu beraten und zu
betreuen sowie um das zu versichernde Risiko einzuschéatzen, die
Leistungspflicht zu priifen und Versicherungsmissbrauch im Interes-
se der Versichertengemeinschaft zu verhindern. Versicherungen kén-
nen dabei heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen
Datenverarbeitung erflllen.

Die Wahrung der informationellen Selbstbestimmung und der Schutz
der Privatsphére sowie die Sicherheit der Datenverarbeitung sind fur
die Versicherungswirtschaft ein Kernanliegen, um das Vertrauen der
Versicherten zu gewabhrleisten. Alle Regelungen zur Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten muissen nicht nur im Einklang mit den Bestim-
mungen der Europdischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO),
des Bundesdatenschutzgesetzes und aller einschlagigen bereichs-
spezifischen Vorschriften (ber den Datenschutz stehen, sondern die
beigetretenen Unternehmen der Versicherungswirtschaft verpflichten
sich dariiber hinaus, den Grundséatzen der Transparenz, der Erforder-
lichkeit der verarbeiteten Daten und der Datenminimierung in beson-
derer Weise nachzukommen.

Hierzu hat der GDV im Einvernehmen mit seinen Mitgliedsunternehmen
die folgenden Verhaltensregeln fiir den Umgang mit den personen-
bezogenen Daten der Versicherten aufgestellt. Sie schaffen fiir die
Versicherungswirtschaft weitestgehend einheitliche Standards und
férdern die Einhaltung von datenschutzrechtlichen Regelungen.
Unternehmen, die die brancheninternen Verhaltensregeln anwenden,
stellen damit nach Auffassung der unabhangigen Datenschutzbe-
hérden des Bundes und der Lander sicher, dass die Vorgaben der
Datenschutz-Grundverordnung fir die Versicherungswirtschaft bran-
chenspezifisch konkretisiert werden. Die Mitgliedsunternehmen des
GDV, die diesen Verhaltensregeln gemas Artikel 30 beigetreten sind,
verpflichten sich damit zu deren Einhaltung.

Die Verhaltensregeln sollen den Versicherten der beigetretenen Un-
ternehmen die Gewahr bieten, dass Datenschutz- und Datensicher-
heitsbelange bei der Gestaltung und Bearbeitung von Produkten und
Dienstleistungen berlicksichtigt werden. Der GDV versichert seine
Unterstiitzung bei diesem Anliegen. Die beigetretenen Unternehmen
weisen ihre Flihrungskréfte und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
an, die Verhaltensregeln einzuhalten. Antragsteller und Versicherte
werden Uber die Verhaltensregeln informiert.

Dartiber hinaus sollen mit den Verhaltensregeln zuséatzliche Einwilligun-
gen moglichst entbehrlich gemacht werden. Grundséatzlich sind solche
nur noch fiir die Verarbeitung von besonders sensiblen Arten personen-
bezogener Daten — wie Gesundheitsdaten — sowie fiir die Verarbeitung
personenbezogener Daten zu Zwecken der Werbung oder der Markt-
und Meinungsforschung erforderlich. Fir die Verarbeitung von beson-
ders sensiblen Arten personenbezogener Daten — wie Gesundheitsda-
ten — hat der GDV gemeinsam mit den zusténdigen Aufsichtsbehdrden
Mustererkldrungen mit Hinweisen zu deren Verwendung erarbeitet. Die
beigetretenen Unternehmen sind von den Datenschutzbehérden auf-
gefordert — angepasst an ihre Geschéftsablaufe — Einwilligungstexte zu
verwenden, die der Musterklausel entsprechen.

Die vorliegenden Verhaltensregeln konkretisieren und erganzen die
datenschutzrechtlichen Regelungen fiir die Versicherungsbranche. Als
Spezialregelungen fur die beigetretenen Mitgliedsunternehmen des
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GDV erfassen sie die wichtigsten Verarbeitungen personenbezogener
Daten, welche die Unternehmen im Zusammenhang mit der Begriin-
dung, Durchfiihrung, Beendigung oder Akquise von Versicherungsver-
trédgen sowie zur Erflllung gesetzlicher Verpflichtungen vornehmen.

Da die Verhaltensregeln geeignet sein missen, die Datenverarbeitung
aller beigetretenen Unternehmen zu regeln, sind sie moglichst allge-
meingultig formuliert. Deshalb kann es erforderlich sein, dass die ein-
zelnen Unternehmen diese in unternehmensspezifischen Regelungen
konkretisieren. Das mit den Verhaltensregeln erreichte Datenschutz-
und Datensicherheitsniveau wird dabei nicht unterschritten. Dartiber
hinaus ist es den Unternehmen unbenommen, Einzelregelungen mit
datenschutzrechtlichem Mehrwert, z. B. fiir besonders sensible Daten
wie Gesundheitsdaten oder fir die Verarbeitung von Daten im Inter-
net, zu treffen. Haben die beigetretenen Unternehmen bereits solche
besonders datenschutzfreundliche Regelungen getroffen oder beste-
hen mit den zusténdigen Aufsichtsbehdrden spezielle Vereinbarungen
oder Absprachen zu besonders datenschutzgerechten Verfahrens-
weisen, behalten diese selbstverstandlich auch nach dem Beitritt zu
diesen Verhaltensregeln ihre Gltigkeit.

Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten die Vorschriften
der DSGVO und des Bundesdatenschutzgesetzes. Unberiihrt bleiben
die Vorschriften zu Rechten und Pflichten von Beschéftigten der Ver-
sicherungswirtschaft.

Fur die Verhaltensregeln gelten die Begriffsbestimmungen der Daten-
schutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes.

Dariber hinaus sind:

Unternehmen:

die Mitgliedsunternehmen des GDV, soweit sie das Versicherungsge-
schéft als Erstversicherer betreiben sowie mit diesem in einer Gruppe
von Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen verbun-
dene Erstversicherungsunternehmen, einschlie8lich Pensionsfonds,
die diesen Verhaltensregeln beigetreten sind,

Versicherungsverhiltnis:

Versicherungsvertrag einschlieBlich der damit im Zusammenhang
stehenden vorvertraglichen MaBnahmen und rechtlichen Verpflich-
tungen,

Betroffene Personen:

Versicherte, Antragsteller oder weitere Personen, deren personen-
bezogene Daten im Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschéft
verarbeitet werden,

Versicherte:
— Versicherungsnehmer und Versicherungsnehmerinnen des Unter-
nehmens,

— versicherte Personen einschlieBlich der Teilnehmer an Gruppenver-
sicherungen,

Antragsteller:

Personen, die ein Angebot angefragt haben oder einen Antrag auf
Abschluss eines Versicherungsvertrages stellen, unabhangig davon,
ob der Versicherungsvertrag zustande kommt,

weitere Personen:

auBerhalb des Versicherungsverhaltnisses stehende betroffene Per-
sonen, wie Geschadigte, Zeugen und sonstige Personen, deren Daten
das Unternehmen im Zusammenhang mit der Begriindung, Durchfih-
rung oder Beendigung eines Versicherungsverhaltnisses verarbeitet,

Geschadigte:
Personen, die einen Schaden erlitten haben oder erlitten haben kénn-
ten, wie z. B. Anspruchsteller in der Haftpflichtversicherung,

Datenverarbeitung:

Erheben, Erfassen, Organisieren, Ordnen, Speichern, Anpassen oder
Veréndern, Auslesen, Abfragen, Verwenden, Offenlegen durch Uber-
mitteln, Verbreiten oder Bereitstellen in einer anderen Form, Abgleichen

TA15 (04.21) / 1



oder Verkniipfen oder Einschrénken der Verarbeitung sowie Loschen
oder Vernichten personenbezogener Daten,

Datenerhebung:
das Beschaffen von Daten Uber die betroffenen Personen,

Automatisierte Verarbeitung:
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten
unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen,

Automatisierte Entscheidung:

eine Entscheidung gegentiber einer einzelnen Person, die auf eine
ausschlieBlich automatisierte Verarbeitung gestitzt wird, ohne dass
eine inhaltliche Bewertung und darauf gestitzte Entscheidung durch
eine naturliche Person stattgefunden hat,

Stammdaten:

die allgemeinen Daten der betroffenen Personen: Name, Adres-
se, Geburtsdatum, Geburtsort, Kundennummer, Beruf, Familien-
stand, gesetzliche Vertreter, Angaben Uber die Art der bestehenden
Vertrage (wie Vertragsstatus, Beginn- und Ablaufdaten, Versiche-
rungsnummer(n), Zahlungsart, Rollen der betroffenen Person (z. B.
Versicherungsnehmer, versicherte Person, Beitragszahler, Anspruch-
steller), sowie Kontoverbindung, Telekommunikationsdaten, Authen-
tifizierungsdaten fir die elektronische oder telefonische Kommuni-
kation, Werbesperren und andere Widerspriiche, Werbeeinwilligung
und Sperren fir Markt- und Meinungsforschung, Vollmachten und
Betreuungsregelungen, zustandige Vermittler und mit den genannten
Beispielen vergleichbare Daten,

Dienstleister:
andere Unternehmen oder Personen, die eigenverantwortlich Aufga-
ben fir das Unternehmen wahrnehmen,

Auftragsverarbeiter:
eine natiirliche oder juristische Person, Einrichtung oder andere Stelle,
die personenbezogene Daten im Auftrag des verantwortlichen Unter-
nehmens verarbeitet,

Vermittler:

selbststandig handelnde nattirliche Personen (Handelsvertreter) und
Gesellschaften, welche als Versicherungsvertreter, oder -makler im
Sinne des § 59 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) Versicherungsver-
trage vermitteln oder abschlieBen.

Schutzwiirdige Interessen:

Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen
Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, insbe-
sondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind
handelt.

Art. 1 Geltungsbereich

(1) 'Die Verhaltensregeln gelten fiir die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten im Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschéft
durch die Unternehmen. 2Dazu gehért neben dem Versicherungsver-
héltnis insbesondere die Erfiillung gesetzlicher Anspriiche, auch wenn
ein Versicherungsvertrag nicht zustande kommt, nicht oder nicht mehr
besteht. 3Zum Versicherungsgeschaft gehéren auch die Gestaltung
und Kalkulation von Tarifen und Produkten.

(2) Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten die gesetz-
lichen Vorschriften zum Datenschutz, insbesondere die EU-Daten-
schutz-Grundverordnung und das Bundesdatenschutzgesetz.

Art. 2 Zwecke der Verarbeitung

(1) 'Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt fiir die Zwe-
cke des Versicherungsgeschafts grundsatzlich nur, soweit dies zur
Begriindung, Durchfiihrung und Beendigung von Versicherungsver-
héltnissen erforderlich ist, insbesondere zur Bearbeitung eines An-
trags, zur Beurteilung des zu versichernden Risikos, zur Erfullung der
Beratungspflichten nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG),
zur Prifung einer Leistungspflicht und zur internen Priifung des frist-
gerechten Forderungsausgleichs. 2Sie erfolgt auch zur Priifung und
Regulierung der Anspriiche Geschadigter in der Haftpflichtversiche-
rung, zur Priifung und Abwicklung von Regressforderungen, zum Ab-
schluss und zur Durchfiihrung von Rulckversicherungsvertragen, zur
Entwicklung von Tarifen, Produkten und Services, zur Erstellung von
Statistiken, fur versicherungsrelevante Forschungszwecke, z. B. Un-
fallforschung, zur Missbrauchsbek&mpfung oder zur Erfullung gesetz-
licher und aufsichtsrechtlicher Verpflichtungen oder zu Zwecken der
Werbung sowie der Markt- und Meinungsforschung.
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(2) 'Die personenbezogenen Daten werden grundsétzlich im Rah-
men der den betroffenen Personen bekannten Zweckbestimmung
verarbeitet. °Eine Anderung oder Erweiterung der Zweckbestimmung
erfolgt nur, wenn sie rechtlich zulassig ist und die betroffenen Perso-
nen nach Artikel 7 bzw. 8 dieser Verhaltensregeln dartber informiert
wurden oder wenn die betroffenen Personen eingewilligt haben.

Art. 3 Grundsatze zur Qualitédt der Datenverarbeitung

(1) Die Unternehmen verpflichten sich, alle personenbezogenen
Daten in rechtmaBiger und den schutzwirdigen Interessen der be-
troffenen Person entsprechender und nachvollziehbarer Weise zu
verarbeiten.

(2) 'Die Datenverarbeitung richtet sich an dem Ziel der Datenmini-
mierung und Speicherbegrenzung aus. 2Personenbezogene Daten
werden vorbehaltlich der Zwecke Forschung und Statistik nach MaB-
gabe des Art. 5 Abs. 1 lit. ) DSGVO in einer Form gespeichert, die
die Identifizierung der betroffenen Personen nur so lange ermdglicht,
wie es flir die Zwecke der Verarbeitung erforderlich ist. 3lnsbesondere
werden die Méglichkeiten zur Anonymisierung und Pseudonymisie-
rung genutzt, soweit dies méglich ist und der Aufwand nicht unver-
héltnismaBig zu dem angestrebten Schutzzweck ist. Dabei wird die
Anonymisierung der Pseudonymisierung vorgezogen.

(3) 'Das Unternehmen tragt dafiir Sorge, dass die vorhandenen per-
sonenbezogenen Daten richtig und erforderlichenfalls auf dem aktu-
ellen Stand gespeichert sind. 2Es werden alle angemessenen MaB-
nahmen daflir getroffen, dass nicht zutreffende oder unvollstandige
Daten unverzuglich berichtigt, geléscht oder in der Verarbeitung ein-
geschrankt werden.

(4) 'Die MaBnahmen nach den vorstehenden Absatzen werden doku-
mentiert. 2Grundsétze hierfir werden in das Datenschutzkonzept der
Unternehmen aufgenommen (Art. 4 Abs. 2).

Art. 4 Grundsatze der Datensicherheit

(1) 'Zur Gewihrleistung der Datensicherheit werden die erforderlichen
technisch-organisatorischen MaBnahmen unter Berucksichtigung
des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art,
des Umfangs, der Umstande und der Zwecke der Verarbeitung sowie
der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeiten und Schwere der
mit der Verarbeitung verbundenen Risiken fir die Rechte und Frei-
heiten natlrlicher Personen getroffen, um ein dem Risiko angemes-
senes Schutzniveau zu gewéhrleisten. 2Dabei werden angemessene
MaBnahmen getroffen, die insbesondere gewahrleisten kénnen, dass

1. nur Befugte personenbezogene Daten zur Kenntnis nehmen
koénnen (Vertraulichkeit). Mittel hierzu sind insbesondere Berech-
tigungskonzepte, Pseudonymisierung oder Verschlisselung per-

sonenbezogener Daten.

. personenbezogene Daten wahrend der Verarbeitung unversehrt,
vollstandig und aktuell bleiben (Integritat).

. personenbezogene Daten zeitgerecht zur Verfligung stehen und
ordnungsgemas verarbeitet werden kénnen (Verfligbarkeit, Belast-
barkeit).

. jederzeit personenbezogene Daten ihrem Ursprung zugeordnet
werden kdénnen (Authentizitat).

. festgestellt werden kann, wer wann welche personenbezogenen
Daten in welcher Weise eingegeben, Gbermittelt und verandert hat
(Revisionsféhigkeit).

. die Verfahrensweisen bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten vollstandig, aktuell und in einer Weise dokumentiert sind,
dass sie in zumutbarer Zeit nachvollzogen werden kdnnen (Trans-
parenz).

(2) 'Die in den Unternehmen veranlassten MaBnahmen werden in
ein umfassendes, die Verantwortlichkeiten regelndes Datenschutz-
und -sicherheitskonzept integriert, welches unter Einbeziehung der
betrieblichen Datenschutzbeauftragten erstellt wird. 2Es beinhaltet
insbesondere Verfahren zur regelmaBigen Uberpriifung und Bewer-
tung der Wirksamkeit der getroffenen MaBnahmen.

Art. 5 Einwilligung

(1) "Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten auf eine Ein-
willigung sowie — soweit erforderlich — auf eine Schweigepflichtent-
bindungserklarung der betroffenen Personen gestitzt wird, stellt das
Unternehmen sicher, dass diese freiwillig, in informierter Weise und
unmissversténdlich bekundet wird, wirksam und nicht widerrufen ist.
2Soweit besondere Kategorien personenbezogener Daten - insbe-
sondere Daten Uber die Gesundheit — verarbeitet werden, muss die
diesbeziigliche Einwilligung ausdriicklich abgegeben sein.
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(2) 'Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten von Minder-
jahrigen auf eine Einwilligung sowie — soweit erforderlich — auf eine
Schweigepflichtentbindungserklarung gestitzt wird, werden diese
Erkldrungen von dem gesetzlichen Vertreter eingeholt. 2Friihestens
mit Vollendung des 16. Lebensjahres werden diese Erklarungen bei
entsprechender Einsichtsfahigkeit des Minderjahrigen von diesem
selbst eingeholt.

(3) 'Das einholende Unternehmen bzw. der die Einwilligung einho-
lende Vermittler stellt sicher und dokumentiert, dass die betroffenen
Personen zuvor Uber die Verantwortliche(n), den Umfang, die Form
und den Zweck der Datenverarbeitung sowie die Mdglichkeit der
Verweigerung und die Widerruflichkeit der Einwilligung und deren
Folgen informiert sind. 2Art. 7 Abs. 3 dieser Verhaltensregeln bleibt
unberthrt.

(4) 'Die Einwilligung und die Schweigepflichtentbindung kénnen je-
derzeit mit Wirkung fiir die Zukunft ohne Angabe von Grlinden wider-
rufen werden. ?Die betroffenen Personen werden (iber die Méglichkei-
ten und Folgen des Widerrufs einer Einwilligungserklarung informiert.
3Mégliche Folge eines wirksamen Widerrufs kann insbesondere sein,
dass eine Leistung nicht erbracht werden kann.

(5) Wird die Einwilligung schriftlich oder elektronisch zusammen mit
anderen Erklarungen eingeholt, wird sie so hervorgehoben, dass sie
ins Auge fallt.

(6) 'Eine Einwilligung kann schriftlich, elektronisch oder miindlich er-
teilt werden. 2Das Unternehmen wird die Erklérung so dokumentieren,
dass der Inhalt der jeweils erteilten Einwilligungserklarung nachgewie-
sen werden kann. 3Auf Verlangen wird den betroffenen Personen der
Erklarungsinhalt zur Verfiigung gestellt.

(7) Wird die Einwilligung mindlich eingeholt, ist dies den betroffenen
Personen unverzuglich schriftlich oder in Textform zu bestétigen.

Art. 6 Besondere Kategorien personenbezogener Daten

(1) 'Besondere Kategorien personenbezogener Daten im Sinne der
EU-Datenschutz-Grundverordnung (insbesondere Angaben Uber
die Gesundheit) werden auf gesetzlicher Grundlage (insbesondere
Art. 6 i. V. m. Art. 9 Datenschutz-Grundverordnung) oder mit Ein-
willigung der betroffenen Personen nach Artikel 5 und - soweit
erforderlich — aufgrund einer Schweigepflichtentbindung erhoben
und verarbeitet. 2Eine Einwilligung muss sich ausdriicklich auf diese
Daten beziehen.

(2) 'Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener
Daten auf gesetzlicher Grundlage ist zuléssig, insbesondere wenn
es zur Geltendmachung, Austibung oder Verteidigung von Rechtsan-
spriichen erforderlich ist. ?Das gilt beispielsweise fir die Priifung und
Abwicklung der Anspriiche von Versicherten sowie von Geschadigten
in der Haftpflichtversicherung.

(8) Dartiber hinaus kann die Verarbeitung von Gesundheitsdaten
betroffener Personen ohne deren Einwilligung erfolgen zur Geltend-
machung, Prifung und Abwicklung von gesetzlich geregelten Re-
gressforderungen einerseits des Unternehmens oder andererseits
eines Dritten, der gegenuber den betroffenen Personen eine Leistung
erbracht hat, wie beispielsweise zur Prifung und Abwicklung der
Regressforderungen eines Sozialversicherungstrégers, Arbeitgebers
oder privaten Krankenversicherers.

(4) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener
Daten kann im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben auch dann zu-
lassig sein, soweit es zur Gesundheitsvorsorge bzw. -versorgung er-
forderlich ist.

(5) Ebenso kann die Verarbeitung von Gesundheitsdaten ohne Ein-
willigung erfolgen zum Schutz lebenswichtiger Interessen der be-
troffenen oder anderer Personen, wenn diese aus kdrperlichen oder
rechtlichen Griinden auBerstande sind, ihre Einwilligung zu geben,
insbesondere wenn fir diese Personen Assistance-Leistungen (z.
B. Notrufdienste, Krankentransport aus dem Ausland oder Koordi-
nation der medizinischen Behandlung) vereinbart und sie im Leis-
tungsfall auBer Stande sind, ihre Einwilligung abzugeben, z. B. weil
nach einem Unfall ein Krankentransport fiir eine bewusstlose Person
ndtig ist.

(6) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Da-
ten erfolgt auch auf gesetzlicher Grundlage zu statistischen Zwecken
sowie zu Forschungszwecken nach MaBgabe von Artikel 10 dieser
Verhaltensregeln.
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Art. 7 Grundsatze zur Datenerhebung und Informationen bei
Datenerhebung bei der betroffenen Person

(1) 'Personenbezogene Daten werden in nachvollziehbarer Weise er-
hoben. ?Bei Versicherten und Antragstellern werden die Mitwirkungs-
pflichten nach §§ 19, 31 VVG bertiicksichtigt.

(2) 'Personenbezogene Daten weiterer Personen im Sinne dieser Ver-
haltensregeln werden erhoben und verarbeitet, wenn es zur Geltend-
machung, Auslibung oder Verteidigung von Rechtsanspriichen oder
zur Erfiillung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. 2Das gilt
insbesondere fir die Erhebung von Daten von Zeugen oder von Ge-
schéadigten anldsslich einer Leistungsprifung und -erbringung in der
Haftpflichtversicherung und fir Datenverarbeitungen zur Erflillung
von Direktanspriichen in der Kfz-Haftpflichtversicherung oder zur Er-
flillung von gesetzlichen Meldepflichten. ®Daten nach Satz 1 kénnen
auch erhoben und verarbeitet werden, wenn dies im Zusammenhang
mit der Begriindung, Durchfiihrung oder Beendigung eines Versiche-
rungsverhéltnisses erforderlich ist und die schutzwiirdigen Interessen
dieser Personen nicht Giberwiegen, beispielsweise wenn Daten eines
Rechtsanwalts oder einer Reparaturwerkstatt zur Korrespondenz im
Leistungsfall benétigt werden.

(3) 'Die Unternehmen stellen sicher, dass die betroffenen Personen
zur Gewahrleistung der Transparenz und zur Wahrung ihrer Rechte
Uber Folgendes unterrichtet werden:

a) die Identitat des Verantwortlichen (Name, Sitz, Kontaktdaten, Ver-
tretungsberechtigte),

b) die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten,

c) die Zwecke und Rechtsgrundlagen (ggf. einschlieBlich der berech-
tigten Interessen) der Datenverarbeitung,

d) ggf. Empfanger oder die Kategorien von Empféngern der personen-
bezogenen Daten,

e) ggf. beabsichtigte Ubermittlungen der personenbezogenen Daten
in ein Drittland oder an eine internationale Organisation nach MaB-
gabe des Art. 13 Abs. 1 lit. f) DSGVO,

f) die Speicherdauer (oder deren Kriterien) der personenbezogenen
Daten,

g) dieim Abschnitt VIl dieser Verhaltensregeln geregelten Rechte der
betroffenen Personen einschlieBlich der Beschwerdemdglichkei-
ten bei einer Aufsichtsbehdrde sowie Uber ein ggf. bestehendes
Widerspruchsrecht,

h) wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht: Uber das
Recht zum Widerruf der Einwilligung und dessen Folgen,

i) eine ggf. gesetzlich oder vertraglich bestehende oder fir einen Ver-
tragsschluss erforderliche Pflicht zur Angabe der Daten und die
Folgen der Nichtangabe und

j) bei Einsatz automatisierter Entscheidungen aussagekraftige Infor-
mationen Uber die eingesetzte Logik, Tragweite und Auswirkungen
dieser Verarbeitung.

°Die Information unterbleibt, wenn und soweit die betroffenen Perso-
nen bereits auf andere Weise Kenntnis von ihr erlangt haben.

Art. 8 Datenerhebung ohne Mitwirkung der betroffenen
Personen

(1) 'Daten werden ohne Mitwirkung der betroffenen Personen erho-
ben, wenn dies im Zusammenhang mit der Begriindung, Durchfiihrung
oder Beendigung von Versicherungsverhéltnissen und insbesondere
auch zur Prifung und Bearbeitung von Leistungsanspriichen erfor-
derlich ist. ?Das gilt beispielsweise, wenn der Versicherungsnehmer
bei Gruppenversicherungen zuléssigerweise die Daten der versicher-
ten Personen oder bei Lebens- und Unfallversicherungen die Daten
der Bezugsberechtigten angibt oder er in der Haftpflichtversicherung
Angaben Uber den Geschadigten oder Zeugen macht. 3Ohne Mitwir-
kung der betroffenen Person kénnen personenbezogene Daten auch
zu Zwecken nach Art. 10 Abs. 1 erhoben werden.

(2) 'Die Erhebung von Gesundheitsdaten oder genetischen Daten bei
Dritten erfolgt — soweit erforderlich — mit wirksamer Schweigepflicht-
entbindungserklarung der betroffenen Personen und nach MaBgabe
des § 213 VWG und § 18 GenDG, soweit diese Vorschriften anzuwen-
den sind. 2Die Erhebung von besonderen Kategorien personenbezo-
gener Daten bei Dritten kann auch erforderlich sein in den in Artikel 6
Absatz 2 bis 5 dieser Verhaltensregeln genannten Fallen.
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(3) 'Das Unternehmen, das personenbezogene Daten ohne Mit-
wirkung der betroffenen Personen erhebt, stellt sicher, dass die be-
troffenen Personen innerhalb einer im Einzelfall angemessenen Frist,
langstens jedoch innerhalb eines Monats, nach der ersten Erlangung
der Daten informiert werden uber:

a) die Identitat des Verantwortlichen (Name, Sitz, Kontaktdaten, Ver-
tretungsberechtigte),

b) die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten,

c) die Zwecke und Rechtsgrundlagen (ggf. einschlieBlich der berech-
tigten Interessen) der Datenverarbeitung,

d) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden,

e) ggf. Empfanger oder die Kategorien von Empfangern der perso-
nenbezogenen Daten,

f) ggf. beabsichtigte Ubermittlungen der personenbezogenen Daten
in ein Drittland oder an eine internationale Organisation nach MaB-
gabe des Art. 14 Abs. 1 lit. f) DSGVO,

g) die Speicherdauer (oder deren Kriterien) der personenbezogenen
Daten,

h) die im Abschnitt VIII dieser Verhaltensregeln geregelten Rechte
der betroffenen Personen einschlieBlich der Beschwerdemdglich-
keiten bei einer Aufsichtsbehorde,

i) wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht: liber das Recht
zum Widerruf der Einwilligung und dessen Folgen,

j) die Quelle der personenbezogenen Daten bzw. ob sie aus einer
offentlich zugénglichen Quelle stammen und

k) bei Einsatz automatisierter Entscheidungen aussagekréftige Infor-
mationen Uber die eingesetzte Logik, Tragweite und Auswirkungen
dieser Verarbeitung.

2Falls die Daten zur Kommunikation mit den betroffenen Personen
verwendet werden sollen, erfolgt die Information spatestens mit der
ersten Mitteilung an sie, zum Beispiel in Fallen der Benennung von
Bezugsberechtigten in der Lebensversicherung bei Eintritt des Leis-
tungsfalls oder in Fallen der Benennung von Berechtigten flr Notfélle,
wenn dieser eintritt. 3Falls die Offenlegung an einen anderen Empfan-
ger beabsichtigt ist, erfolgt die Information spatestens zum Zeitpunkt
der ersten Offenlegung.

(4) 'Die Information unterbleibt, wenn und soweit die betroffenen Per-
sonen bereits Uber die Informationen verfligen, sich die Erteilung der
Informationen als unmdglich erweist oder die Information einen unver-
héltnisméaBigen Aufwand erfordern wiirde, insbesondere wenn Daten
fur statistische oder wissenschaftliche Zwecke verarbeitet werden
oder wenn gespeicherte Daten aus allgemein zuganglichen Quellen
entnommen sind und eine Benachrichtigung wegen der Vielzahl der
betroffenen Falle unverhaltnismaBig ist. 2Die Information unterbleibt
auch, wenn die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihnrem Wesen
nach, insbesondere wegen des Uberwiegenden berechtigten Inter-
esses eines Dritten, geheim gehalten werden miissen. Dies betrifft
beispielsweise Félle in der Lebensversicherung, in denen sich der
Versicherungsnehmer wiinscht, dass ein Bezugsberechtigter nicht
informiert wird.

(5) "Ebenso unterbleibt die Information nach MaBgabe des § 33
Abs. 1 Nr. 2 Bundesdatenschutzgesetz in Verbindung mit Art. 23 Abs.
1 lit. j) DSGVO, wenn:

sie die Geltendmachung, Auslibung oder Verteidigung zivilrecht-
licher Anspriiche beeintrachtigen wiirde oder die Verarbeitung von
personenbezogenen Daten aus zivilrechtlichen Vertragen beinhaltet
und der Verhiitung von Schaden durch Straftaten dient, sofern nicht
das berechtigte Interesse der betroffenen Person an der Informa-
tionserteilung Uberwiegt oder

- das Bekanntwerden der Informationen die behordliche Strafverfol-
gung gefahrden wiirde.

2Daher erfolgt regelmé&Big keine Information tber Datenerhebungen
zur Aufklarung von Widersprichlichkeiten gemaB Artikel 15 dieser
Verhaltensregeln.

(6) 'In den Fallen des Absatzes 5 ergreift das Unternehmen geeignete
MaBnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen
Personen (z. B. Priifung und gegebenenfalls Veranlassung weiterer
Zugriffsbeschrankungen). 2Sofern das Unternehmen von einer Infor-
mation absieht, dokumentiert es die Griinde dafir.
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Art. 9 Verarbeitung von Stammdaten in der Unternehmens-
gruppe

(1) Wenn das Unternehmen einer Gruppe von Versicherungs- und
Finanzdienstleistungsunternehmen angehért, kénnen die Stamm-
daten von Antragstellern, Versicherten und weiteren Personen sowie
Angaben Uber den Zusammenhang mit bestehenden Vertragen zur
zentralisierten Bearbeitung von bestimmten Verfahrensabschnitten im
Geschaéftsablauf (z. B. Telefonate, Post, Inkasso) in einem von Mitglie-
dern der Gruppe gemeinsam nutzbaren Datenverarbeitungsverfahren
verarbeitet werden, wenn sichergestellt ist, dass die technischen und
organisatorischen MaBnahmen nach MaBgabe des Art. 4 dieser Ver-
haltensregeln (z. B. Berechtigungskonzepte) den datenschutzrecht-
lichen Anforderungen entsprechen und die Einhaltung dieser Ver-
haltensregeln durch den oder die fir das Verfahren Verantwortlichen
gewabhrleistet ist.

(2) 'Stammdaten werden aus gemeinsam nutzbaren Datenverarbei-
tungsverfahren nur weiterverarbeitet, soweit dies fir den jeweiligen
Zweck erforderlich ist. 2Dies ist technisch und organisatorisch zu ge-
wahrleisten.

(3) 'Erfolgt eine gemeinsame Verarbeitung von Daten gemaB Ab-
satz 1, werden die Versicherten dariiber bei Vertragsabschluss oder
bei Neueinrichtung eines solchen Verfahrens in Textform informiert.
2Dazu hélt das Unternehmen eine aktuelle Liste aller Unternehmen der
Gruppe bereit, die an einer zentralisierten Bearbeitung teilnehmen und
macht diese in geeigneter Form bekannt.

(4) Nimmt ein Unternehmen fir ein anderes Mitglied der Gruppe wei-
tere Datenverarbeitungen vor oder finden gemeinsame Verarbeitun-
gen mehrerer Mitglieder der Gruppe statt, richtet sich dies nach Artikel
21 bis 22a dieser Verhaltensregeln.

Art. 10 Statistik, Tarifkalkulation und Pramienberechnung

(1) 'Die Versicherungswirtschaft errechnet auf der Basis von
Statistiken und Erfahrungswerten mit Hilfe versicherungsmathe-
matischer Methoden die Wahrscheinlichkeit des Eintritts von Versi-
cherungsféllen sowie deren Schadenhdhe und entwickelt auf dieser
Grundlage Tarife. 2Dazu werten Unternehmen neben Daten aus Ver-
sicherungsverhdltnissen, Leistungs- und Schadenféllen auch andere
Daten von Dritten (z. B. des Kraftfahrtbundesamtes) aus.

(2) 'Die Unternehmen stellen durch geeignete technische und or-
ganisatorische MaBnahmen sicher, dass die Rechte und Freiheiten
der betroffenen Personen gemaB der Datenschutz-Grundverord-
nung gewahrt werden, insbesondere dass die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten auf das fir die jeweilige Statistik notwendige
MaB beschrinkt wird. 2Zu diesen MaBnahmen gehért die frithzeitige
Anonymisierung oder Pseudonymisierung der Daten, sofern es még-
lich ist, den Statistikzweck auf diese Weise zu erfillen.

(3) 'Eine Ubermittlung von Daten an den Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft e. V., den Verband der Privaten Kran-
kenversicherung e. V. oder andere Stellen zur Errechnung unterneh-
menstibergreifender Statistiken oder Risikoklassifizierungen erfolgt
grundsétzlich nur in anonymisierter oder — soweit fiir den Statistikzweck
erforderlich — pseudonymisierter Form. 2Ein Riickschluss auf die betrof-
fenen Personen durch diese Verbande erfolgt nicht. 3Absatz 2 gilt ent-
sprechend. *Fir Kraftfahrt- und Sachversicherungsstatistiken kénnen
auch Datensétze mit personenbeziehbaren Sachangaben wie z. B. Kfz-
Kennzeichen, Fahrzeugidentifikationsnummern oder Standortdaten
von Risikoobjekten wie beispielsweise Gebduden Ubermittelt werden.

(4) 'Fur Datenverarbeitungen zu statistischen Zwecken kénnen Un-
ternehmen auch besondere Kategorien personenbezogener Daten,
insbesondere Gesundheitsdaten, verarbeiten, wenn dies fir den je-
weiligen Statistikzweck erforderlich ist und die Interessen des Unter-
nehmens an der Verarbeitung die Interessen der betroffenen Perso-
nen an einem Ausschluss von der Verarbeitung erheblich tGiberwiegen.
2Das gilt z. B. fiir Statistiken zur Entwicklung und Uberpriifung von Ta-
rifen oder zum gesetzlich vorgeschriebenen Risikomanagement. 2Die
Unternehmen treffen in diesen Fallen angemessene und spezifische
MaBnahmen zur Wahrung der Interessen der betroffenen Personen
und insbesondere der in Artikel 3 und 4 geregelten Grundsatze.
4Zu den spezifischen MaBnahmen gehéren wegen der besonderen
Schutzbedurftigkeit der Daten beispielsweise:

— die Sensibilisierung der an den Verarbeitungen beteiligten Mitarbei-
ter und Dienstleister,

— die Pseudonymisierung personenbezogener Daten nach Absatz 2
Satz 2,
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— die Beschrédnkung des Zugangs zu den personenbezogenen Daten
innerhalb der Unternehmen oder beim Dienstleister und

— Verschlusselung beim Transport personenbezogener Daten.

SAlle personenbezogenen Daten werden anonymisiert, sobald dies
nach dem Statistikzweck méglich ist, es sei denn, der Anonymisie-
rung stehen berechtigte Interessen der betroffenen Personen ent-
gegen. ®Bis dahin werden die Identifikationsmerkmale, mit denen
Einzelangaben einer betroffenen Person zugeordnet werden kénnten,
gesondert gespeichert. "Diese Identifikationsmerkmale diirfen mit den
Einzelangaben nur zusammengeflihrt werden, soweit der Statistik-
zweck dies erfordert.

(5) 'Die betroffenen Personen kénnen der Verarbeitung ihrer perso-
nenbezogenen Daten fir eine Statistik widersprechen, wenn aufgrund
ihrer persénlichen Situation Griinde vorliegen, die der Verarbeitung ihrer
Daten zu diesem Zweck entgegenstehen. 2Das Widerspruchsrecht be-
steht nicht, wenn die Verarbeitung zur Erfullung einer im 6ffentlichen
Interesse liegenden Aufgabe (z. B. der Beantwortung von Anfragen der
Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht) erforderlich ist.

(6) 'Zur Ermittlung der risikogerechten Pramie werden Tarife nach
Absatz 1 auf die individuelle Situation des Antragstellers angewandt.
2Dariiber hinaus kann eine Bewertung des individuellen Risikos des
Antragstellers durch spezialisierte Risikoprifer, z. B. Arzte, in die Pré-
mienermittlung einflieBen. *Hierzu werden auch personenbezogene
Daten einschlieBlich ggf. besonderer Kategorien personenbezogener
Daten, wie Gesundheitsdaten, verwendet, die nach MaBgabe dieser
Verhaltensregeln verarbeitet worden sind.

(7) Die Versicherungswirtschaft verarbeitet personenbezogene Daten
entsprechend den vorstehenden Abséatzen auch flr Zwecke der wis-
senschaftlichen Forschung, zum Beispiel zur Unfallforschung.

Art. 11 Scoring
Fur das Scoring gelten die gesetzlichen Regelungen.

Art. 12 Bonitatsdaten

Fur die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Bonitatsdaten gel-
ten die gesetzlichen Regelungen.

Art. 13 Automatisierte Einzelentscheidungen

(1) Automatisierte Entscheidungen, die fur die betroffenen Personen
eine rechtliche Wirkung nach sich ziehen oder sie in dhnlicher Weise
erheblich beeintrachtigen, werden nur unter den in Absatz 2, 3 und 4
genannten Voraussetzungen getroffen.

(2) 'Eine Entscheidung, die fiir den Abschluss oder die Erfiillung
eines Versicherungsvertrags mit der betroffenen Person oder im
Rahmen der Leistungserbringung erforderlich ist, kann automatisiert
erfolgen. 2Eine Erforderlichkeit ist insbesondere in folgenden Féllen
gegeben:

1. Entscheidungen gegenuber Antragstellern Uber den Abschluss

und die Konditionen eines Versicherungsvertrages,

. Entscheidungen gegeniiber Versicherungsnehmern Uber Leis-
tungsfalle im Rahmen eines Versicherungsverhéaltnisses,

. Entscheidungen Uber die Erfillung von Merkmalen bei verhaltens-
bezogenen Tarifen, z. B. das Fahrverhalten honorierende Rabatte
in der Kfz-Versicherung.

(3) 'Automatisierte Entscheidungen Uber Leistungsanspriiche nach
einem Versicherungsvertrag, z. B. Entscheidungen gegeniiber mitver-
sicherten Personen oder Geschédigten in der Haftpflichtversicherung,
sind auch dann zuléssig, wenn dem Begehren der betroffenen Per-
son stattgegeben wird. 2Die Entscheidung kann im Rahmen der Leis-
tungserbringung nach einem Versicherungsvertrag auch automatisiert
ergehen, wenn die Entscheidung auf der Anwendung verbindlicher
Entgeltregelungen fiir Heilbehandlungen beruht und das Unternehmen
fur den Fall, dass dem Antrag nicht vollumfanglich stattgegeben wird,
angemessene MaBnahmen zur Wahrung der berechtigten Interessen
der betroffenen Person trifft, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung
des Eingreifens einer Person seitens des Unternehmens, auf Darlegung
des eigenen Standpunktes und auf Anfechtung der Entscheidung zahlt.

(4) Dariliber hinaus kann eine automatisierte Entscheidung mit aus-
driicklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgen.

(5) 'Besondere Kategorien personenbezogener Daten werden im
Rahmen einer automatisierten Entscheidungsfindung verarbei-
tet, wenn die betroffenen Personen ihre Einwilligung erteilt haben.
2Automatisierte Entscheidungen mit besonderen Kategorien perso-
nenbezogener Daten sind auch ohne Einwilligung in den Fallen des
Absatzes 3 mdglich.
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(6) 'Sofern automatisierte Entscheidungen zu Lasten der betroffenen
Personen getroffen werden, wird mindestens das Folgende veran-
lasst: Das Unternehmen teilt den betroffenen Personen mit, dass eine
automatisierte Entscheidung getroffen wurde. Dabei werden ihnen,
sofern sie nicht bereits informiert wurden, aussagekréftige Informa-
tionen Uber die involvierte Logik sowie die Tragweite und die ange-
strebten Auswirkungen der automatisierten Entscheidungsfindung
mitgeteilt. *Auf Verlangen werden den betroffenen Personen auch die
wesentlichen Griinde der Entscheidungsfindung mitgeteilt und erlau-
tert, um ihnen die Darlegung ihres Standpunktes, das Eingreifen einer
Person seitens des Unternehmens und die Anfechtung der Entschei-
dung zu erméglichen. “Dies umfasst auch die verwendeten Daten-
arten sowie ihre Bedeutung fiir die automatisierte Entscheidung. °Die
betroffenen Personen haben das Recht, die Entscheidung anzufech-
ten. ®Dann wird die Entscheidung auf dieser Grundlage in einem nicht
ausschlieBlich automatisierten Verfahren erneut gepriift. “Artikel 28
Absatz 1 dieser Verhaltensregeln gilt entsprechend.

(7) Der Einsatz automatisierter Entscheidungsverfahren wird doku-
mentiert.

(8) 'Die Unternehmen stellen sicher, dass technische und organisa-
torische MaBnahmen getroffen werden, damit Faktoren, die zu un-
richtigen personenbezogenen Daten fiihren, korrigiert werden kénnen
und das Risiko von Fehlern minimiert wird. 2In Hinblick auf Gesund-
heitsdaten werden auch die gesetzlichen Vorgaben der §§ 37 Abs. 2,
22 Abs. 2 BDSG beachtet.

Art. 14 Hinweis- und Informationssystem (HIS)

(1) 'Die Unternehmen der deutschen Versicherungswirtschaft — mit
Ausnahme der privaten Krankenversicherer — nutzen ein Hinweis- und
Informationssystem (HIS) zur Unterstiitzung der Risikobeurteilung im
Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklarung bei der Leistungspriifung so-
wie bei der Bek&mpfung der missbrauchlichen Erlangung von Ver-
sicherungsleistungen. 2Der Betrieb und die Nutzung des HIS erfolgen
auf Basis von Interessenabwégungen und festgelegten Einmelde-
kriterien.

(2) 'Das HIS wird getrennt nach Versicherungssparten betrieben.
2In allen Sparten wird der Datenbestand in jeweils zwei Datenpools
getrennt verarbeitet: in einem Datenpool fiir die Abfrage zur Risiko-
prifung im Antragsfall (A-Pool) und in einem Pool fir die Abfrage zur
Leistungspriifung (L-Pool). ®Die Unternehmen richten die Zugriffs-
berechtigungen fiir ihre Mitarbeiter entsprechend nach Sparten und
Aufgaben getrennt ein.

(3) 'Die Unternehmen melden Daten zu Fahrzeugen, Immobilien oder
Personen an den Betreiber des HIS, wenn ein erhohtes Risiko vorliegt
oder wenn eine Auffalligkeit festgestellt wurde, soweit dies zur gegen-
wartigen oder kiinftigen Aufdeckung oder zur Verhinderung der miss-
brauchlichen Erlangung von Versicherungsleistungen erforderlich ist
und nicht Uberwiegende schutzwiirdige Rechte und Freiheiten der be-
troffenen Personen dagegen sprechen. 2Eine Einwilligung der betrof-
fenen Personen ist nicht erforderlich. 3Vor einer Einmeldung von Daten
zu Personen erfolgt eine Abwagung der Interessen der Unternehmen
und des Betroffenen. “Bei Vorliegen der festgelegten Meldekriterien ist
regelmaBig von einem tberwiegenden berechtigten Interesse des Un-
ternehmens an der Einmeldung auszugehen. 5Die Abwagung ist hin-
reichend aussagekréftig zu dokumentieren. *Besondere Kategorien
personenbezogener Daten, wie z. B. Gesundheitsdaten, werden nicht
an das HIS gemeldet. "Wenn erhéhte Risiken in der Personenversi-
cherung als ,Erschwernis“ gemeldet werden, geschieht dies ohne die
Angabe, ob sie auf Gesundheitsdaten oder einem anderen Grund,
z. B. einem geféhrlichen Beruf oder Hobby, beruhen. 8Personenbezo-
gene Daten Uber strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten werden
ebenfalls nicht an das HIS gemeldet, es sei denn, die Verarbeitung
wird unter behdrdlicher Aufsicht vorgenommen oder dies ist nach dem
Unionsrecht oder dem nationalen Recht, das geeignete Garantien fiir
die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen vorsieht, zuldssig.

(4) 'Die Unternehmen informieren die Versicherungsnehmer bereits
bei Vertragsabschluss in allgemeiner Form liber das HIS unter Angabe
des Verantwortlichen mit dessen Kontaktdaten. 2Sie benachrichtigen
spatestens anlasslich der Einmeldung die betroffenen Personen mit
den nach Art. 8 Absatz 3 relevanten Informationen. Eine Benachrich-
tigung kann in den Féllen des Art. 8 Abs. 5 dieser Verhaltensregelun-
gen unterbleiben.

(5) 'Ein Abruf von Daten aus dem HIS kann bei Antragstellung und
im Leistungsfall erfolgen, nicht jedoch bei Auszahlung einer Kapital-
lebensversicherung im Erlebensfall. 2Der Datenabruf ist nicht die allei-
nige Grundlage fiir eine Entscheidung im Einzelfall. *Die Informationen
werden lediglich als Hinweis daflir gewertet, dass der Sachverhalt einer
naheren Priifung bedarf. “Alle Datenabrufe erfolgen im automatisierten
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Abrufverfahren und werden protokolliert fiir Revisionszwecke und den
Zweck, stichprobenartig deren Berechtigung priifen zu kénnen.

(6) 'Soweit zur weiteren Sachverhaltsaufklarung erforderlich, kénnen
im Leistungsfall auch Daten zwischen dem einmeldenden und dem
abrufenden Unternehmen ausgetauscht werden, wenn kein Grund zu
der Annahme besteht, dass die betroffene Person ein schutzwiirdiges
Interesse am Ausschluss der Ubermittlung hat. 2So werden beispiels-
weise Daten und Gutachten tber Kfz- oder Geb&dude-Schaden bei dem
Unternehmen angefordert, welches einen Schaden in das HIS einge-
meldet hatte. *Der Datenaustausch wird dokumentiert. “Soweit der
Datenaustausch nicht gemaB Artikel 15 dieser Verhaltensregeln erfolgt,
werden die betroffenen Personen tber den Datenaustausch informiert.
SEine Information ist nicht erforderlich, solange die Aufklirung des
Sachverhalts dadurch gefahrdet wiirde oder wenn die betroffenen Per-
sonen auf andere Weise Kenntnis vom Datenaustausch erlangt haben.

(7) 'Die im HIS gespeicherten Daten werden spétestens am Ende des
4. Jahres nach dem Vorliegen der Voraussetzung flr die Einmeldung
geldscht. 2Zu einer Verlangerung der Speicherdauer auf maximal
10 Jahre kommt es in der Lebensversicherung im Leistungsbereich
oder bei erneuter Einmeldung innerhalb der regularen Speicherzeit
gemaB Satz 1. ®Daten zu Antrégen, bei denen kein Vertrag zustande
gekommen ist, werden im HIS spatestens am Ende des 3. Jahres nach
dem Jahr der Antragstellung geléscht.

(8) Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft gibt
unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorgaben einen detaillierten
Leitfaden zur Nutzung des HIS an die Unternehmen heraus.

Art. 15 Aufklarung von Widerspriichlichkeiten

(1) 'Die Unternehmen kénnen jederzeit bei entsprechenden Anhalts-
punkten priifen, ob bei der Antragstellung oder bei Aktualisierungen
von Antragsdaten wahrend des Versicherungsverhaltnisses unrichtige
oder unvollstandige Angaben gemacht wurden und damit die Risiko-
beurteilung beeinflusst wurde oder ob falsche oder unvollstandige
Sachverhaltsangaben bei der Feststellung eines entstandenen Scha-
dens gemacht wurden. 2Zu diesem Zweck nehmen die Unternehmen
Datenerhebungen und -verarbeitungen vor, soweit dies zur Aufklarung
der Widerspriichlichkeiten erforderlich ist. °Bei der Entscheidung,
welche Daten die Unternehmen benétigen, um ihre Entscheidung auf
ausreichender Tatsachenbasis zu treffen, kommt ihnen ein Beurtei-
lungsspielraum zu.

(2) "Im Leistungsfall kann auch ohne Vorliegen von Anhaltspunk-
ten die Priifung nach Abs. 1 erfolgen. 2Dies umfasst die Einholung
von Vorinformationen (z. B. Zeitrdume, in denen Behandlungen oder
Untersuchungen stattfanden), die es dem Unternehmen ermdglichen
einzuschatzen, ob und welche Informationen im Weiteren tatséchlich
fur die Prufung relevant sind.

(3) 'Datenverarbeitungen zur Uberpriifung der Angaben zur Risiko-
beurteilung bei Antragstellung erfolgen nur innerhalb von funf Jahren,
bei Krankenversicherungen innerhalb von drei Jahren nach Vertrags-
schluss. 2Die Angaben kénnen auch nach Ablauf dieser Zeit noch
Uberpriuft werden, wenn der Versicherungsfall vor Ablauf der Frist
eingetreten ist. 3Fir die Priifung, ob der Versicherungsnehmer bei
der Antragstellung vorsétzlich oder arglistig unrichtige oder unvoll-
standige Angaben gemacht hat, verlangert sich dieser Zeitraum auf
10 Jahre.

(4) Ist die Erhebung und Verarbeitung von besonderen Kategorien
personenbezogener Daten, insbesondere von Daten Uber die Ge-
sundheit, nach Absatz 1 erforderlich, werden die betroffenen Perso-
nen entsprechend ihrer Erklarung im Versicherungsantrag vor einer
Datenerhebung bei Dritten nach § 213 Abs. 2 VVG unterrichtet und
auf ihr Widerspruchsrecht hingewiesen oder von den betroffenen Per-
sonen wird zuvor eine eigensténdige Einwilligungs- und Schweige-
pflichtentbindungserklarung eingeholt.

(5) 'Die Méglichkeit, die Abgabe der Einwilligungs- und Schweige-
pflichtentbindungserklarung zu verweigern, bleibt unbenommen und
das Unternehmen informiert die betroffene Person diesbeziiglich.
2\erweigert die betroffene Person die Abgabe der Einwilligungs- und
Schweigepflichtentbindungserklérung, obliegt es der betroffenen Per-
son als Voraussetzung flr die Schadenregulierung alle erforderlichen
Informationen zu beschaffen und dem Unternehmen zur Verfligung
zu stellen. ®Das Unternehmen hat in diesem Fall darzulegen, welche
Informationen es bei Verweigerung der Einwilligungs- und Schweige-
pflichtentbindungserklérung fir erforderlich hélt.

Art. 16 Datenaustausch mit anderen Versicherern

(1) 'Ein Datenaustausch zwischen einem Vorversicherer und seinem
nachfolgenden Versicherer wird zur Erhebung tarifrelevanter oder
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leistungsrelevanter Angaben unter Beachtung des Artikels 8 Abs. 1
vorgenommen. 2Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Angaben
erforderlich sind:

1. bei der Risikoeinschétzung zur Uberpriifung von Schadenfreiheits-
rabatten, insbesondere der Schadensfreiheitsklassen in der Kfz-

Haftpflichtversicherung und Vollkaskoversicherung,

. zur Ubertragung von Anspriichen auf Altersvorsorge bei Anbieter-
oder Arbeitgeberwechsel,

. zur Ubertragung von Altersriickstellungen in der Krankenversiche-
rung auf den neuen Versicherer,

. zur Erganzung oder Verifizierung der Angaben der Antragsteller
oder Versicherten.

8In den Fallen der Nummern 1 und 4 ist der Datenaustausch zum
Zweck der Risikoprifung nur zuléssig, wenn die betroffenen Personen
bei Datenerhebung im Antrag Uber den mdglichen Datenaustausch
und dessen Zweck und Gegenstand informiert werden. “Nach einem
Datenaustausch zum Zweck der Leistungsprifung werden die be-
troffenen Personen vom Daten erhebenden Unternehmen Uber einen
erfolgten Datenaustausch im gleichen Umfang informiert. SArtikel 15
dieser Verhaltensregeln bleibt unberihrt.

(2) Ein Datenaustausch mit anderen Versicherern auBerhalb der fir
das Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft
(HIS) getroffenen Regelungen erfolgt darliber hinaus, soweit dies zur
Antrags- und Leistungsprifung und -erbringung, einschlieBlich der
Regulierung von Schaden bei gemeinsamer, mehrfacher oder kom-
binierter Absicherung von Risiken, des gesetzlichen Ubergangs einer
Forderung gegen eine andere Person oder zur Regulierung von Scha-
den zwischen mehreren Versicherern Uber bestehende Teilungs- und
Regressverzichtsabkommen erforderlich ist und kein Grund zu der
Annahme besteht, dass ein Uiberwiegendes schutzwirdiges Interesse
der betroffenen Person dem entgegensteht.

(3) Der Datenaustausch wird dokumentiert.

Art. 17 Dateniibermittlung an Riickversicherer

(1) 'Um jederzeit zur Erfilllung ihrer Verpflichtungen aus den Versi-
cherungsverhéltnissen in der Lage zu sein, geben Unternehmen einen
Teil ihrer Risiken aus den Versicherungsvertragen an Rickversicherer
weiter. 2Zum weiteren Risikoausgleich bedienen sich in einigen Fallen
diese Riickversicherer ihrerseits weiterer Riickversicherer. *Zur ord-
nungsgemaBen Begriindung, Durchfiihrung oder Beendigung des
Rulckversicherungsvertrages werden in anonymisierter oder — soweit
dies fur die vorgenannten Zwecke nicht ausreichend ist — pseudony-
misierter Form Daten aus dem Versicherungsantrag oder —verhaltnis,
insbesondere Versicherungsnummer, Beitrag, Art und Hohe des Ver-
sicherungsschutzes und des Risikos sowie etwaige Risikozuschlage
weitergegeben.

(2) 'Personenbezogene Daten erhalten die Riickversicherer nur, so-
weit dies

a) flr den Abschluss oder die Erfiillung des Versicherungsvertrages
erforderlich ist oder

b) zur Sicherstellung der Erfillbarkeit der Verpflichtungen des Unter-
nehmens aus den Versicherungsverhéltnissen erfolgt und kein
Grund zu der Annahme besteht, dass ein liberwiegendes schutz-
wurdiges Interesse der betroffenen Person dem Unternehmens-
interesse entgegensteht.

2Dies kann der Fall sein, wenn im Rahmen des konkreten Ruickver-
sicherungsverhaltnisses die Ubermittlung personenbezogener Daten
an Ruickversicherer aus folgenden Griinden erfolgt:

a) Die Ruckversicherer fiihren z. B. bei hohen Vertragssummen oder
bei einem schwer einzustufenden Risiko im Einzelfall die Risiko-
prifung und die Leistungsprifung durch.

Die Ruckversicherer unterstlitzen die Unternehmen bei der Risi-
ko- und Schadenbeurteilung sowie bei der Bewertung von Ver-
fahrensablaufen.

(¢]
-

Die Ruckversicherer erhalten zur Bestimmung des Umfangs der
Rickversicherungsvertrége einschlieBlich der Prifung, ob und in
welcher Héhe sie an ein und demselben Risiko beteiligt sind (Ku-
mulkontrolle) sowie zu Abrechnungszwecken Listen Uber den Be-
stand der unter die Riickversicherung fallenden Vertrage.

ko2

Die Risiko- und Leistungsprifung durch den Erstversicherer wird
von den Ruckversicherern stichprobenartig oder in Einzelféllen
kontrolliert zur Priifung ihrer Leistungspflicht gegenliber dem Erst-
versicherer.

TA15 (04.21) / 6



(3) 'Die Unternehmen vereinbaren mit den Riickversicherern, dass
personenbezogene Daten von diesen nur zu den in Absatz 2 ge-
nannten Zwecken sowie mit diesen kompatiblen Zwecken (z. B.
Statistiken und wissenschaftliche Forschung) verwendet werden.
2AuBerdem vereinbaren sie, ob der Riickversicherer eine gesetzlich
erforderliche Information an die betroffene Person selbst vornimmt
oder ob das Unternehmen die Information des Riickversicherers an
die betroffene Person weiterleitet. 3Im Fall der Weiterleitung verein-
baren sie auch, wie die Information erfolgt. “Soweit die Unternehmen
einer Verschwiegenheitspflicht geméas § 203 StGB unterliegen, ver-
pflichten sie die Riickversicherer hinsichtlich der Daten, die sie nach
Absatz 2 erhalten, Verschwiegenheit zu wahren und weitere Ruck-
versicherer sowie Stellen, die fUr sie tatig sind, zur Verschwiegenheit
zu verpflichten.

(4) Besondere Kategorien personenbezogener Daten, insbesondere
Gesundheitsdaten, erhalten die Rickversicherer nur, wenn die Vor-
aussetzungen des Artikels 6 dieser Verhaltensregeln erfillt sind.

Art. 18 Verwendung von Daten fiir Zwecke der Werbung

(1) Personenbezogene Daten werden fir Zwecke der Werbung nur
auf der Grundlage von Artikel 6 Abs. 1 lit. a) oder f) Datenschutz-
Grundverordnung und unter Beachtung von § 7 UWG verarbeitet.

(2) 'Betroffene Personen kénnen der Verwendung ihrer personenbe-
zogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung widersprechen. 2Die
personenbezogenen Daten werden dann nicht mehr flr diese Zwecke
verarbeitet. ®Das Unternehmen trifft zur Umsetzung geeignete techni-
sche und organisatorische MaBnahmen.

Art. 19 Marktumfragen

(1) Die Unternehmen fihren Markt- und Meinungsumfragen unter
besonderer Beriicksichtigung der schutzwdirdigen Interessen der be-
troffenen Personen durch.

(2) 'Soweit die Unternehmen andere Stellen mit Markt- und Meinungs-
umfragen beauftragen, ist diese Stelle unter Nachweis der Einhaltung
der Datenschutzstandards auszuwihlen. ?Vor der Datenweitergabe
sind die Einzelheiten des Vorhabens vertraglich nach den Vorgaben
der Artikel 21, 22 oder 22a dieser Verhaltensregeln zu regeln. ®Dabei
ist insbesondere festzulegen:

a) dass die Ubermittelten und zuséatzlich erhobenen Daten frihest-
mdglich pseudonymisiert und sobald nach dem Zweck der Um-
frage moéglich anonymisiert werden,

b) dass die Auswertung der Daten sowie die Ubermittlung der Ergebnis-
se der Markt- und Meinungsumfragen an die Unternehmen in mog-
lichst anonymisierter oder in pseudonymisierter Form, wenn dies fir
die Zwecke erforderlich ist (z. B. Folgebefragungen), erfolgen.

(3) 'Soweit die Unternehmen selbst personenbezogene Daten zum
Zweck der Durchfiihrung von Markt- und Meinungsumfragen ver-
arbeiten oder nutzen, werden die Daten friihestmdglich pseudonymi-
siert und sobald nach dem Zweck der Umfrage méglich anonymisiert.
2Die Ergebnisse werden ausschlieBlich in méglichst anonymisierter
oder in pseudonymisierter Form, wenn dies fur die Zwecke erforder-
lich ist (z. B. Folgebefragungen), gespeichert oder genutzt.

(4) Soweit im Rahmen der Markt- und Meinungsumfragen geschaft-
liche Handlungen vorgenommen werden, die als Werbung zu werten
sind, beispielsweise wenn bei der Datenerhebung auch absatzfor-
dernde AuBerungen erfolgen, richtet sich die Verarbeitung personen-
bezogener Daten dafiir nach den in Artikel 18 dieser Verhaltensregeln
getroffenen Regelungen.

Art. 20 Dateniibermittlung an selbststandige Vermittler

(1) 'Eine Ubermittlung personenbezogener Daten erfolgt an den be-
treuenden Vermittler nur, soweit es zur bedarfsgerechten Vorbereitung
oder Bearbeitung eines konkreten Antrags bzw. Vertrags oder zur ord-
nungsgemaBen Durchfliihrung der Versicherungsangelegenheiten der
betroffenen Personen erforderlich ist. 2Die Vermittler werden auf ihre
besonderen Verschwiegenheitspflichten hingewiesen.

(2) "Vor der erstmaligen Ubermittlung personenbezogener Daten
an einen Versicherungsvertreter oder im Falle eines Wechsels vom
betreuenden Versicherungsvertreter auf einen anderen Versiche-
rungsvertreter informiert das Unternehmen die Versicherten oder
Antragsteller vorbehaltlich der Regelung des Absatz 3 mdglichst
friihzeitig, mindestens aber zwei Wochen vor der Ubermittlung ihrer
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personenbezogenen Daten Uber den bevorstehenden Datentransfer,
die Identitat (Name, Sitz) des neuen Versicherungsvertreters und ihr
Widerspruchsrecht. 2Die Benachrichtigung erfolgt nicht, wenn der
Wechsel von der betroffenen Person selbst gewiinscht ist. °Eine Infor-
mation durch den bisherigen Versicherungsvertreter steht einer Infor-
mation durch das Unternehmen gleich. *Im Falle eines Widerspruchs
findet die Dateniibermittlung grundsétzlich nicht statt. 5In diesem Fall
wird die Betreuung durch einen anderen Versicherungsvertreter oder
das Unternehmen selbst angeboten.

(3) Eine Ausnahme von Absatz 2 besteht, wenn die ordnungsgeméaBe
Betreuung der Versicherten im Einzelfall oder wegen des unerwar-
teten Wegfalls der Betreuung der Bestand der Vertragsverhaltnisse
geféhrdet ist.

(4) '"Personenbezogene Daten von Versicherten oder Antragstellern
dirfen an einen Versicherungsmakler oder eine Dienstleistungsgesell-
schaft von Versicherungsmaklern Gibermittelt werden, wenn die Ver-
sicherten oder Antragsteller dem Makler daflr eine Maklervollmacht
oder eine vergleichbare Bevollméchtigung erteilt haben, die die Da-
tenlibermittlung abdeckt. 2Fir den Fall des Wechsels des Maklers gilt
zudem Absatz 2 entsprechend.

(5) 'Eine Ubermittlung von Gesundheitsdaten durch das Unterneh-
men an den betreuenden Vermittler erfolgt grundsétzlich nicht, es sei
denn, es liegt eine Einwilligung der betroffenen Personen vor. Gesetz-
liche Ubermittlungsbefugnisse bleiben hiervon unberiihrt.

Art. 21 Pflichten bei der Verarbeitung im Auftrag

(1) 'Sofern ein Unternehmen personenbezogene Daten gemaB Ar-
tikel 28 Datenschutz-Grundverordnung im Auftrag verarbeiten lasst
(z. B. elektronische Datenverarbeitung, Scannen und Zuordnung von
Eingangspost, Adressverwaltung, Antrags- und Vertragsbearbeitung,
Schaden- und Leistungsbearbeitung, Sicherstellung der korrekten
Verbuchung von Zahlungseingéngen, Zahlungsausgang, Entsorgung
von Dokumenten), wird der Auftragnehmer mindestens gemas Art. 28
Abs. 3 Datenschutz-Grundverordnung verpflichtet. 2Es wird nur ein
solcher Auftragnehmer ausgewabhlt, der hinreichende Garantien dafir
bietet, dass geeignete technische und organisatorische MaBnahmen
so durchgefiihrt werden, dass die Verarbeitung im Einklang mit der
Datenschutz-Grundverordnung erfolgt und den Schutz der Rechte
der betroffenen Personen gewahrleistet. ®Das Unternehmen verlangt
alle erforderlichen Informationen zum Nachweis und zur Uberpriifung
der Einhaltung der beim Auftragnehmer getroffenen technischen und
organisatorischen MaBnahmen, zum Beispiel durch geeignete Zerti-
fikate. “Die Ergebnisse werden dokumentiert.

(2) "Jede Datenverarbeitung beim Auftragsverarbeiter erfolgt nur fiir
die Zwecke und im Rahmen der dokumentierten Weisungen des Un-
ternehmens. 2Vertragsklauseln sollen den Beauftragten fiir den Daten-
schutz vorgelegt werden, die bei Bedarf beratend mitwirken.

(3) 'Das Unternehmen hélt eine aktuelle Liste der Auftragnehmer be-
reit. 2Ist die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten
nicht Hauptgegenstand des Auftrags oder werden viele verschiede-
ne Auftragnehmer (z. B. Dienstleister zur Aktenvernichtung an ver-
schiedenen Unternehmensstandorten oder regionale Werkstatten) mit
gleichartigen Aufgaben betraut, kdnnen die Auftragsverarbeiter — un-
beschadet interner Dokumentationspflichten - in Kategorien zusam-
mengefasst werden unter Bezeichnung ihrer Aufgabe. ®Dies gilt auch
fur Auftragnehmer, die nur gelegentlich tétig werden. “Die Liste wird
in geeigneter Form bekannt gegeben. ®*Werden personenbezogene
Daten bei den betroffenen Personen erhoben, sind sie grundséatzlich
bei Erhebung Uber die Liste zu unterrichten.

(4) Ein Vertrag oder ein anderes Rechtsinstrument im Sinne von
Art. 28 Abs. 3 und 4 Datenschutz-Grundverordnung zur Verarbeitung
im Auftrag ist schriftlich abzufassen, was auch in einem elektroni-
schen Format erfolgen kann.

Art. 22 Datenverarbeitung durch Dienstleister ohne Auftrags-
verarbeitung

(1) 'Ohne Vereinbarung einer Auftragsverarbeitung kénnen perso-
nenbezogene Daten an Dienstleister zur eigenverantwortlichen Auf-
gabenerfillung Ubermittelt und von diesen verarbeitet werden, so-
weit dies fir die Zweckbestimmung des Versicherungsverhéltnisses
mit den Betroffenen erforderlich ist. 2Das ist insbesondere méglich,
wenn Sachverstandige mit der Begutachtung eines Versicherungs-
falls beauftragt sind oder wenn Dienstleister zur Ausfuihrung der ver-
traglich vereinbarten Versicherungsleistungen, die eine Sachleistung
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beinhalten, eingeschaltet werden, z. B. Krankentransportdienstleis-
ter, Haushaltshilfen, Schllisseldienste und dhnliche Dienstleister.

(2) 'Die Ubermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister
und deren Verarbeitung zur eigenverantwortlichen Erflllung von Da-
tenverarbeitungs- oder sonstigen Aufgaben kann auch dann erfolgen,
wenn dies zur Wahrung der berechtigten Interessen des Unternehmens
erforderlich ist und die schutzwirdigen Interessen der betroffenen Per-
sonen nicht (iberwiegen. ?Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn
Dienstleister Aufgaben libernehmen, die der Geschéftsabwicklung des
Unternehmens dienen, wie beispielsweise die Risikoprifung, Schaden-
und Leistungsbearbeitung und Inkasso, sofern dies keine Auftragsver-
arbeitung ist und die Voraussetzungen der Absétze 4 bis 8 erfllt sind.

(3) 'Die Ubermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister
nach Absatz 2 unterbleibt, soweit die betroffene Person aus Griin-
den, die sich aus ihrer besonderen personlichen Situation ergeben,
dieser widerspricht und eine Prifung ergibt, dass seitens des Uber-
mittelnden Unternehmens keine zwingenden schutzwirdigen Griinde
fur die Verarbeitung beim Dienstleister vorliegen, die die Interessen
der betroffenen Person (iberwiegen. 2Die Ubermittlung an den Dienst-
leister erfolgt trotz des Widerspruchs auch dann, wenn sie der Gel-
tendmachung, Ausiibung oder Verteidigung von Rechtsanspriichen
dient. ®Die betroffenen Personen werden in geeigneter Weise auf ihre
Widerspruchsmdglichkeit hingewiesen.

(4) Das Unternehmen schlieBt mit den Dienstleistern, die nach Ab-
satz 2 tatig werden, eine vertragliche Vereinbarung, die mindestens
folgende Punkte enthalten muss:

— Eindeutige Beschreibung der Aufgaben des Dienstleisters;

— Sicherstellung, dass die Ubermittelten Daten nur im Rahmen der
vereinbarten Zweckbestimmung verarbeitet oder genutzt werden;

— Gewadhrleistung eines Datenschutz- und Datensicherheitsstan-
dards, der diesen Verhaltensregeln entspricht;

— Verpflichtung des Dienstleisters, dem Unternehmen alle Auskiinfte
zu erteilen, die zur Erflllung einer beim Unternehmen verbleiben-
den Auskunftspflicht erforderlich sind oder der betroffenen Person
direkt Auskunft zu erteilen.

(5) Diese Aufgabenauslagerungen nach Absatz 2 werden doku-

mentiert.

(6) 'Unternehmen und Dienstleister vereinbaren in den Fillen des
Absatzes 2 zusétzlich, dass betroffene Personen, welche durch die
Ubermittlung ihrer Daten an den Dienstleister oder die Verarbeitung
ihrer Daten durch diesen einen Schaden erlitten haben, berechtigt
sind, von beiden Parteien Schadenersatz zu verlangen. 2Vorrangig
tritt gegeniiber den betroffenen Personen das Unternehmen fur den
Ersatz des Schadens ein. 3Die Parteien vereinbaren, dass sie gesamt-
schuldnerisch haften und sie nur von der Haftung befreit werden kén-
nen, wenn sie nachweisen, dass keine von ihnen flr den erlittenen
Schaden verantwortlich ist.

(7) 'Das Unternehmen hélt eine aktuelle Liste der Dienstleister nach
Absatz 2 bereit, an die Aufgaben im Wesentlichen tUbertragen werden.
2Ist die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten nicht
Hauptgegenstand des Vertrages, kénnen die Dienstleister in Kate-
gorien zusammengefasst werden unter Bezeichnung ihrer Aufgabe.
SDies gilt auch fiir Stellen, die nur einmalig tatig werden. “Die Liste
wird in geeigneter Form bekannt gegeben. SWerden personenbezo-
gene Daten bei den Betroffenen erhoben, sind sie grundsétzlich bei
Erhebung Uber die Liste zu unterrichten.

(8) Das Unternehmen stellt sicher, dass die Rechte der betroffenen
Personen gemaB Artikel 23 bis 24c durch die Einschaltung des Dienst-
leisters nach Absatz 2 nicht geschmalert werden.

(9) Ubermittlungen von personenbezogenen Daten an Rechtsanwilte,
Steuerberater und Wirtschaftspriifer im Rahmen von deren Aufgaben-
erflllungen bleiben von den zuvor genannten Regelungen unberihrt.

(10) 'Besondere Arten personenbezogener Daten diirfen in diesem
Rahmen nur verarbeitet werden, wenn die betroffenen Personen ein-
gewilligt haben oder eine gesetzliche Grundlage vorliegt. 2Soweit die
Unternehmen einer Verschwiegenheitspflicht gemaB § 203 StGB un-
terliegen, verpflichten sie die Dienstleister hinsichtlich der Daten, die
sie nach den Abséatzen 1 und 2 erhalten, Verschwiegenheit zu wahren
und weitere Dienstleister sowie Stellen, die fir sie tatig sind, zur Ver-
schwiegenheit zu verpflichten.

Art. 22a Gemeinsam verantwortliche Stellen

(1) Eine Gruppe von Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunter-
nehmen kann fiir gemeinsame Geschaftszwecke gemeinsame Daten-
verarbeitungsverfahren nach MaBgabe des Art. 26 Datenschutz-
Grundverordnung einrichten.
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(2) 'Die Unternehmen legen bei gemeinsamen Datenverarbeitungs-
verfahren mit zwei oder mehr Verantwortlichen in einer vertraglichen
Vereinbarung in transparenter Form fest, wer von ihnen welche Ver-
pflichtung gemaB der Datenschutz-Grundverordnung erfllt, insbe-
sondere welche Stelle welche Funktionen zur Erflllung der Rechte der
betroffenen Personen (ibernimmt. 2Geregelt werden auch die Verant-
wortlichkeiten fur die Information der betroffenen Personen.

(3) Das Unternehmen hélt eine aktuelle Liste der Zwecke der gemein-
samen Datenverarbeitungsverfahren mit den jeweils verantwortlichen
Unternehmen bereit und gibt sie den betroffenen Personen in geeig-
neter Form bekannt.

(4) Betroffene Personen kénnen ihre datenschutzrechtlich begriin-
deten Rechte gegeniber jedem einzelnen Verantwortlichen geltend
machen.

Art. 23 Auskunftsanspruch

(1) Betroffene Personen haben das Recht zu erfahren, ob sie betref-
fende personenbezogene Daten verarbeitet werden und sie kénnen
Auskunft Gber die beim Unternehmen Uber sie gespeicherten Daten
verlangen.

(2) Verarbeitet ein Unternehmen eine groBe Menge von Informatio-
nen Uber die betroffene Person oder wird ein Auskunftsersuchen im
Hinblick auf die zu beauskunftenden personenbezogenen Daten un-
spezifisch gestellt, erteilt das Unternehmen zunéchst Auskunft Gber
die zur betroffenen Person gespeicherten Stammdaten sowie zusam-
menfassende Informationen Uber die Verarbeitung und bittet die be-
troffene Person zu prazisieren, auf welche Information oder welche
Verarbeitungsvorgénge sich ihr Verlangen bezieht.

(3) '"Der betroffenen Person wird entsprechend ihrer Anfrage Aus-
kunft erteilt. 2Die Auskunft wird so erteilt, dass sich die betroffene
Person uber Art und Umfang der Verarbeitung bewusst werden und
ihre RechtméBigkeit tiberpriifen kann. 3Es wird sichergestellt, dass die
betroffene Person alle gesetzlich vorgesehenen Informationen erhalt.
“Im Falle einer (geplanten) Weitergabe wird der betroffenen Person
auch uber die Empfanger oder die Kategorien von Empféngern, an die
ihre Daten weitergegeben werden (sollen), Auskunft erteilt.

(4) 'Es wird sichergestellt, dass nur die berechtigte Person die Aus-
kunft erhalt. 2Daher wird die Auskunft, auch wenn ein Bevollmach-
tigter sie verlangt, der betroffenen Person oder ihrem gesetzlichen
Vertreter erteilt.

(5) 'Eine Auskunft erfolgt schriftlich oder in anderer Form, insbeson-
dere auch elektronisch, beispielsweise in einem Kundenportal. 2Im
Falle einer elektronischen Antragstellung werden die Informationen in
einem géngigen elektronischen Format zur Verfiigung gestellt. °Dies
erfolgt nicht, wenn etwas anderes gewiinscht ist oder die Authentizi-
t4t des Empfangers oder die sichere Ubermittiung nicht gewéhrleistet
werden kann. “Sie kann auf Verlangen der betroffenen Personen auch
miindlich erfolgen, aber nur sofern die Identitét der betroffenen Per-
sonen nachgewiesen wurde.

(6) 'Durch die Auskunft diirfen nicht die Rechte und Freiheiten wei-
terer Personen beeintrachtigt werden. 2Geschéftsgeheimnisse des
Unternehmens kénnen berticksichtigt werden.

(7) 'Eine Auskunft kann unterbleiben, wenn die Daten nach einer
Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, insbesondere wegen des
Uberwiegenden berechtigten Interesses eines Dritten geheim gehalten
werden missen oder wenn das Bekanntwerden der Information die
Strafverfolgung gefihrden wiirde. 2Eine Auskunft unterbleibt ferner
Uber Daten, die nur deshalb gespeichert sind, weil sie aufgrund ge-
setzlicher oder satzungsmaBiger Aufbewahrungsvorschriften nicht
geldscht werden dirfen oder die ausschlieBlich Zwecken der Datensi-
cherung oder Datenschutzkontrolle dienen, wenn die Auskunftsertei-
lung einen unverhaltnismaBigen Aufwand erfordern wiirde sowie eine
Verarbeitung zu anderen Zwecken durch geeignete technische und
organisatorische MaBnahmen ausgeschlossen ist. 3Ein Beispiel sind
wegen Aufbewahrungspflichten in der Verarbeitung eingeschrénkte
Daten und zugriffsgeschitzte Sicherungskopien (Backups).

(8) 'In Fallen des Absatzes 7 werden die Griinde der Auskunftsverwei-
gerung dokumentiert. °Die Ablehnung der Auskunftserteilung wird ge-
geniiber der betroffenen Person begriindet. ®Die Begriindung erfolgt
nicht, soweit durch die Mitteilung der tatséchlichen oder rechtlichen
Grinde fir die Auskunftsverweigerung der damit verfolgte Zweck
gefahrdet wiirde, insbesondere wenn die Mitteilung der Grinde die
Uberwiegenden berechtigten Interessen Dritter oder die Strafverfol-
gung beeintrachtigen wirde.
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(9) Im Falle einer Ruckversicherung (Artikel 17), Datenverarbeitung
durch Dienstleister ohne Auftragsverarbeitung (Artikel 22) oder einer
Verarbeitung durch gemeinsam Verantwortliche (Artikel 22a) nimmt
das Unternehmen die Auskunftsverlangen entgegen und erteilt auch
alle Auskiinfte, zu denen der Riickversicherer, Dienstleister oder alle
Verantwortlichen verpflichtet sind oder es stellt die Auskunftserteilung
durch diese sicher.

Art. 23a Recht auf Dateniibertragbarkeit

(1) Die betroffene Person bekommt vom Unternehmen die von ihr
bereitgestellten personenbezogenen Daten Ubertragen, wenn deren
Verarbeitung auf ihrer Einwilligung oder auf einem Vertrag mit ihr be-
ruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

(2) 'Das Recht umfasst die Daten, die die betroffene Person gegen-
iber dem Unternehmen angegeben oder bereitgestellt hat. 2Das sind
insbesondere die Daten, die von der betroffenen Person in Antragen
angegeben wurden, wie Name, Adresse und die zum zu versichern-
den Risiko erfragten Angaben sowie alle weiteren im Laufe des Ver-
sicherungsverhéltnisses gemachten personenbezogenen Angaben,
zum Beispiel bei Schadenmeldungen bereitgestellte Daten.

(3) Die betroffene Person erhalt die Daten in einem strukturierten,
gangigen und maschinenlesbaren Format.

(4) Die betroffenen Personen kénnen auch verlangen, dass die per-
sonenbezogenen Daten vom Unternehmen direkt an einen anderen
Verantwortlichen Gbermittelt werden, soweit dies technisch machbar
ist und die Anforderungen an die Sicherheit der Ubermittlung erfiillt
werden kénnen.

(5) Die Daten werden nicht direkt einem anderen Verantwortlichen zur
Verfligung gestellt, wenn die Rechte und Freiheiten anderer Personen
beeintrachtigt wiirden.

Art. 24 Anspruch auf Berichtigung

Erweisen sich die gespeicherten personenbezogenen Daten als un-
richtig oder unvollstandig, werden diese berichtigt.

Art. 24a Anspruch auf Einschrankung der Verarbeitung

(1) Das Unternehmen schrankt auf Verlangen der betroffenen Perso-
nen die Verarbeitung von deren Daten ein:

a) solange die Richtigkeit bestrittener Daten Uberprift wird,

b) wenn die Verarbeitung unrechtméBig ist und die betroffenen Per-
sonen die weitere Speicherung der Daten verlangen,

c) wenn das Unternehmen die personenbezogenen Daten fir die
Zwecke der Verarbeitung nicht l&anger benétigt, die betroffenen
Personen sie jedoch zur Geltendmachung, Auslibung oder Ver-
teidigung von Rechtsanspriichen benétigen oder

d) wenn die betroffenen Personen der Verarbeitung widersprochen ha-
ben, solange nicht feststeht, ob die berechtigten Griinde des Unter-
nehmens gegeniiber denen der betroffenen Personen tberwiegen.

(2) Machen die betroffenen Personen ihr Recht auf Einschrénkung
der Verarbeitung geltend, werden die Daten wahrenddessen nur noch
verarbeitet:

a) mit Einwilligung der betroffenen Personen,

b) zur Geltendmachung, Ausiibung oder Verteidigung von Rechts-
ansprichen,

c) zum Schutz der Rechte einer anderen natiirlichen oder juristischen
Person oder

d) aus Grinden eines wichtigen 6&ffentlichen Interesses der Europai-
schen Union oder eines ihrer Mitgliedstaaten.

(3) Betroffene Personen, die eine Einschrankung der Verarbeitung
erwirkt haben, werden vom Unternehmen unterrichtet, bevor die
Einschrankung aufgehoben wird.

Art. 24b L6schung

(1) 'Personenbezogene Daten werden unverziiglich geléscht, wenn
die Erhebung oder Verarbeitung von Anfang an unzulassig war, die
Verarbeitung sich auf Grund nachtréglich eingetretener Umsténde als
unzuldssig erweist oder die Kenntnis der Daten durch das Unterneh-
men zur Erflillung des Zwecks der Verarbeitung nicht mehr erforderlich
ist. 2Eine Léschung erfolgt auch, wenn sie zur Erfiillung einer rechtli-
chen Verpflichtung erforderlich ist oder wenn die personenbezogenen
Daten in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft
an ein Kind gemaB Art. 8 Abs. 1 der Datenschutz-Grundverordnung
erhoben worden sind.

(2) 'Die Priifung des Datenbestandes auf die Notwendigkeit einer L6-
schung nach Absatz 1 erfolgt in regelméaBigen Abstanden, mindestens
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einmal jahrlich. 2Auf Verlangen der betroffenen Person wird unverziig-
lich gepruft, ob die von dem Verlangen erfassten Daten zu I6schen
sind.

(3) 'Eine Léschung nach Absatz 2 erfolgt nicht, soweit die Daten er-
forderlich sind:

a) zur Erflllung einer rechtlichen Verpflichtung des Unternehmens,
insbesondere zur Erflllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten,

b) fur die in Artikel 10 genannten Verarbeitungen firr statistische Zwecke,

c) firim offentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaft-
liche oder historische Forschungszwecke (z. B. zur Aufarbeitung
des Holocaust) oder

d) zur Geltendmachung, Auslibung oder Verteidigung von Rechts-
ansprlchen.

2Eine Léschung von Daten unterbleibt auch dann, wenn die Daten
nicht automatisiert verarbeitet werden, sie wegen der besonderen Art
der Speicherung nicht oder nur mit unverhaltnismaBigem Aufwand
geldscht werden kdnnen und das Interesse der betroffenen Perso-
nen an der Léschung als gering anzusehen ist. ®In diesem Fall oder
wenn personenbezogene Daten nur noch zur Erfillung gesetzlicher
Aufbewahrungspflichten gespeichert werden missen, wird deren Ver-
arbeitung nach dem Grundsatz der Datenminimierung eingeschrénkt.

Art. 24c Benachrichtigungen liber Berichtigung, Einschrankung
der Verarbeitung und Léschung

(1) 'Das Unternehmen benachrichtigt alle Empfénger, insbesondere
Riickversicherer und Versicherungsvertreter Uber eine auf Verlangen
der betroffenen Person erforderliche Berichtigung, Einschréankung der
Verarbeitung oder Léschung der Daten, es sei denn, dies erweist sich
als unmdglich oder ist mit einem unverhaltnismaBigen Aufwand ver-
bunden. ?Das ist zum Beispiel auch der Fall, wenn der Empfinger
die Daten aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung bereits geldscht
haben muss. 3Auf Verlangen unterrichtet das Unternehmen die be-
troffene Person Uber diese Empfanger.

(2) Soweit die Berichtigung, L6schung oder Sperrung der Daten auf-
grund eines Verlangens der betroffenen Personen erfolgte, werden
diese nach der Ausfiihrung hierliber unterrichtet.

(8) Sonstige Mitteilungspflichten bei Berichtigungen oder Léschun-
gen personenbezogener Daten sowie bei Einschrankungen der Ver-
arbeitung ohne Verlangen der betroffenen Person bleiben hiervon
unberuhrt.

Art. 24d Frist

'Das Unternehmen kommt den Rechten geméB Art. 23 bis 24b dieser
Verhaltensregeln méglichst unverziglich, jedenfalls innerhalb eines
Monats nach Eingang des Antrags auf Ausiibung des Rechts der be-
troffenen Person nach. 2Die Frist kann um weitere 2 Monate verlangert
werden, wenn dies unter Berticksichtigung der Komplexitat und der
Anzahl von Antragen erforderlich ist. ®In diesem Fall unterrichtet das
Unternehmen die betroffene Person innerhalb eines Monats nach Ein-
gang des Antrags Uber die Fristverlangerung und nennt die Griinde
fur die Verzégerung.

Art. 25 Verantwortlichkeit

(1) Die Unternehmen gewéhrleisten als Verantwortliche, dass die An-
forderungen des Datenschutzes und der Datensicherheit beachtet
werden.

(2) 'Beschiftigte, die mit der Verarbeitung personenbezogener Daten
betraut sind, werden zur Vertraulichkeit hinsichtlich personenbezoge-
ner Daten, zur Einhaltung des Datenschutzes und der diesbeztglichen
Weisungen des Unternehmens sowie zur Wahrung gesetzlicher Ge-
heimhaltungspflichten verpflichtet. 2Sie werden dariiber unterrichtet,
dass VerstoBe gegen datenschutzrechtliche Vorschriften auch als
Ordnungswidrigkeit geahndet oder strafrechtlich verfolgt werden und
Schadensersatzanspriiche nach sich ziehen kénnen. Verletzungen
datenschutzrechtlicher Vorschriften durch Beschéftigte kénnen ent-
sprechend dem jeweils geltenden Recht arbeitsrechtliche Sanktionen
nach sich ziehen.

(3) Die Verpflichtung der Beschaftigten nach Absatz 2 Satz 1 gilt auch
Uber das Ende des Beschéftigungsverhéltnisses hinaus.

Art. 26 Transparenz

(1) 'Texte, die sich an betroffene Personen richten, werden informativ,
transparent, versténdlich und prézise sowie in klarer und einfacher
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Sprache formuliert. 2Sie werden den betroffenen Personen in leicht
zuganglicher Form zur Verfigung gestellt.

(2) 'Die Unternehmen fiihren ein Verzeichnis (iber die eingesetzten
Datenverarbeitungsverfahren (Verarbeitungsverzeichnis). 2Sie ma-
chen es den Datenschutz-Aufsichtsbehdrden auf Anforderung zu-
ganglich. *Uberdies ist das Verarbeitungsverzeichnis eine interne
Grundlage der Unternehmen zur Erflllung der Informations- und Aus-
kunftspflichten gegeniliber den betroffenen Personen.

Art. 26a Datenschutz-Folgenabschatzung

(1) Die Unternehmen priifen insbesondere vor dem erstmaligen oder
maBgeblich erweiterten Einsatz folgender Verarbeitungen die Erfor-
derlichkeit einer Datenschutz-Folgenabschéatzung:

a) Verfahren mit automatisierten Einzelentscheidungen, die sich auf Ver-
fahren zur systematischen und umfassenden Auswertung mehrerer
persénlicher Merkmale der betroffenen Personen stiitzen, wenn sie
eine Rechtswirkung gegeniiber den betroffenen Personen entfalten
oder diese in ahnlicher Weise erheblich beeintréchtigen, wie beispiels-
weise Verfahren zur automatisierten Risiko- oder Leistungsprifung.

b) Verfahren mit umfangreichen Verarbeitungen besonderer Katego-
rien von personenbezogenen Daten, zum Beispiel Verfahren zur
Risiko- oder Leistungspriifung in der Krankenversicherung, zur
Risikoprufung in der Lebensversicherung oder zur Leistungspri-
fung in der Berufsunfahigkeitsversicherung oder

c) Verfahren zur Pramienberechnung unter Verwendung verhaltens-
basierter Daten betroffener Personen (z. B. fir sog. Telematiktarife
in der Kraftfahrtversicherung oder mit Daten aus Wearables).

(2) 'Die Entscheidung dariiber, ob eine Datenschutzfolgenabschat-
zung vorgenommen wird oder nicht und die Griinde daflr werden
dokumentiert. 2Die Unternehmen stellen durch geeignete organisa-
torische MaBnahmen sicher, dass bei der Durchfiihrung der Daten-
schutz-Folgenabschatzungen der Rat der Beauftragten fiir den Da-
tenschutz eingeholt wird.

Art. 27 Beauftragte fiir den Datenschutz

(1) 'Die Unternehmen oder eine Gruppe von Versicherungs- und Finanz-
dienstleistungsunternehmen benennen entsprechend den gesetzlichen
Vorschriften Beauftragte fiir den Datenschutz. 2Sie sind weisungsun-
abhangig und Uberwachen die Einhaltung der anwendbaren nationalen
und internationalen Datenschutzvorschriften sowie dieser Verhaltens-
regeln. ®Das Unternehmen trégtder Unabhéngigkeit vertraglich Rechnung.

(2) Die Beauftragten Uiberwachen die Einhaltung der Datenschutz-
Grundverordnung und anderer datenschutzrechtlicher Vorschriften
einschlieBlich der im Unternehmen bestehenden Konzepte fiir den
Schutz personenbezogener Daten und werden zu diesem Zweck vor
der Einrichtung oder nicht nur unbedeutenden Verdnderung eines Ver-
fahrens zur automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten
rechtzeitig unterrichtet und wirken hieran beratend mit.

(3) 'Dazu kdénnen sie in Abstimmung mit der jeweiligen Unterneh-
mensleitung alle Unternehmensbereiche zu den notwendigen Daten-
schutzmaBnahmen veranlassen. 2Insoweit haben sie ungehindertes
Kontrollrecht im Unternehmen.

(4) Die Beauftragten fir den Datenschutz unterrichten und beraten die
Unternehmen und die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
tatigen Beschéftigten Uber die jeweiligen besonderen Erfordernisse
des Datenschutzes.

(5) "Daneben kénnen sich alle betroffenen Personen jederzeit mit An-
regungen, Anfragen, Auskunftsersuchen oder Beschwerden im Zu-
sammenhang mit Fragen des Datenschutzes oder der Datensicherheit
auch an die Beauftragten fiir den Datenschutz wenden. 2Anfragen,
Ersuchen und Beschwerden werden vertraulich behandelt. *Die fiir
die Kontaktaufnahme erforderlichen Daten werden in geeigneter Form
bekannt gegeben.

(6) Die fur den Datenschutz verantwortlichen Geschaftsflihrungen
der Unternehmen unterstltzen die Beauftragten fur den Datenschutz
bei der Austibung ihrer Tatigkeit und arbeiten mit ihnen vertrauens-
voll zusammen, um die Einhaltung der anwendbaren nationalen und
internationalen Datenschutzvorschriften und dieser Verhaltensregeln
zu gewabhrleisten.

(7) Die Unternehmen stellen den Datenschutzbeauftragten die fir die
Aufgabenerfiillung und die zur Erhaltung des Fachwissens erforder-
lichen Ressourcen zur Verfiigung.

(8) 'Die Datenschutzbeauftragten arbeiten mit der fiir das Unter-
nehmen zustandigen Aufsichtsbehdrde zusammen. 2Sie kénnen sich
dazu jederzeit mit der jeweils zustdndigen datenschutzrechtlichen
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Aufsichtsbehdrde vertrauensvoll beraten und stehen der Aufsichts-
behérde in allen Angelegenheiten des Datenschutzes als Ansprech-
partner zur Verfiigung.

Art. 28 Beschwerden und Reaktion bei VerstoBen

(1) 'Die Unternehmen werden Beschwerden von Versicherten oder
sonstigen betroffenen Personen wegen VerstdBen gegen datenschutz-
rechtliche Regelungen sowie diese Verhaltensregeln unverztglich bear-
beiten und innerhalb einer Frist von einem Monat beantworten oder einen
Zwischenbescheid geben. 2Ein Bericht tiber die ergriffienen MaBnahmen
kann auch noch bis zu drei Monaten nach Antragstellung erteilt werden,
wenn diese Fristverlangerung unter Berticksichtigung der Komplexitat
und der Anzahl von Antrégen erforderlich ist. *Die firr die Kontaktaufnah-
me erforderlichen Daten werden in geeigneter Form bekannt gegeben.
4Kann der verantwortliche Fachbereich nicht zeitnah Abhilfe schaffen, hat
er sich umgehend an den Beauftragten flir den Datenschutz zu wenden.

(2) Die Geschéftsfihrungen der Unternehmen werden bei begriinde-
ten Beschwerden so schnell wie mdglich Abhilfe schaffen.

(3) 'Sollte dies einmal nicht der Fall sein, kénnen sich die Beauftrag-
ten fir den Datenschutz an die zusténdige Aufsichtsbehdrde fiir den
Datenschutz wenden. 2Sie teilen dies den betroffenen Personen unter
Benennung der zustandigen Aufsichtsbehdrde mit.

Art. 29 Meldung von Verletzungen des Schutzes personen-
bezogener Daten

(1) "Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener
Daten, z. B. wenn sie unrechtmaBig Ubermittelt worden oder Dritten
unrechtmaBig zur Kenntnis gelangt sind, informieren die Unternehmen
unverziglich und mdglichst binnen 72 Stunden, nachdem ihnen die
Verletzung bekannt wurde, die zustandige Aufsichtsbehérde, es sei
denn, die Verletzung flhrt voraussichtlich nicht zu einem Risiko fur
die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen. ?Risiken fiir die
Rechte und Freiheiten betroffener Personen bestehen insbesondere
dann, wenn zu beflirchten ist, dass die Verletzung zu einem Identitats-
diebstahl, einem finanziellen Verlust oder einer Rufschadigung fihrt.

(2) 'Das Unternehmen dokumentiert Verletzungen des Schutzes per-
sonenbezogener Daten einschlieBlich aller im Zusammenhang damit
stehenden Fakten, Auswirkungen und ergriffenen AbhilfemaBnahmen.
2Diese Dokumentation erméglicht der Aufsichtsbehérde die Uberprii-
fung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Artikels.

(3) 'Die betroffenen Personen werden benachrichtigt, wenn die Da-
tenschutzverletzung voraussichtlich ein hohes Risiko fir ihre persén-
lichen Rechte und Freiheiten zur Folge hat. Dies erfolgt unverziiglich.
3Dabei wird entsprechend der Gefahrenlage entschieden, ob zunéchst
MaBnahmen zur Sicherung der Daten oder zur Verhinderung kiinftiger
Verletzungen ergriffen werden. “Wiirde eine Benachrichtigung unver-
héltnisméaBigen Aufwand erfordern, z. B. wegen der Vielzahl der be-
troffenen Félle oder wenn eine Feststellung der betroffenen Personen
nicht in vertretbarer Zeit oder mit vertretbarem technischem Aufwand
méglich ist, tritt an ihre Stelle eine Information der Offentlichkeit.

(4) 'Die Benachrichtigung der betroffenen Personen unterbleibt, wenn
der Verantwortliche durch geeignete technische und organisatorische
MaBnahmen sichergestellt hat, dass das hohe Risiko flir die Rechte
und Freiheiten der betroffenen Personen aller Wahrscheinlichkeit nach
nicht oder nicht mehr besteht. 2Die Benachrichtigung der betroffe-
nen Personen unterbleibt auch, soweit durch die Benachrichtigung
Informationen offenbart wiirden, die nach einer Rechtsvorschrift oder
ihrem Wesen nach, insbesondere wegen der Giberwiegenden berech-
tigten Interessen eines Dritten, geheim gehalten werden mussen,
es sei denn, dass die Interessen der betroffenen Personen an der
Benachrichtigung, insbesondere unter Berlicksichtigung drohender
Schéden, gegenliber dem Geheimhaltungsinteresse Uberwiegen.

(5) Die Benachrichtigung der betroffenen Personen beschreibt
in klarer einfacher Sprache die Art der Verletzung des Schutzes
personenbezogener Daten und enthalt zumindest:

a) den Namen und die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
oder einer sonstigen Anlaufstelle fir weitere Informationen,

b) eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung
des Schutzes personenbezogener Daten,

c) eine Beschreibung der vom Unternehmen ergriffenen oder vorge-
schlagenen MaBnahmen zur Behebung der Verletzung des Schut-
zes personenbezogener Daten und gegebenenfalls MaBnahmen
zur Abmilderung ihrer mdglichen nachteiligen Auswirkungen.

(6) Die Unternehmen verpflichten ihre Auftragsverarbeiter, sie unver-
zUglich Uber Vorfalle nach Absatz 1 bei diesen zu unterrichten.

TA15 (04.21) /10



(7) 'Die Unternehmen erstellen ein Konzept fir den Umgang mit
Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten. 2Sie stellen
sicher, dass alle Verletzungen den betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten zur Kenntnis gelangen. 3Die betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten berichten unmittelbar der héchsten Managementebene des
Unternehmens.

Art. 30 Beitritt

(1) 'Die Unternehmen, die diesen Verhaltensregeln beigetreten sind,
verpflichten sich zu deren Einhaltung ab dem Zeitpunkt des Beitritts.
2Der Beitritt der Unternehmen wird vom GDV dokumentiert und in ge-
eigneter Form bekanntgegeben.

(2) Versicherungsnehmer, deren Vertrage vor dem Beitritt des Unter-
nehmens zu diesen Verhaltensregeln bereits bestanden, werden tGber
den Beitritt zu diesen Verhaltensregeln Gber den Internetauftritt des
Unternehmens sowie spatestens mit der néchsten Vertragspost in
Textform informiert.
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(3) "Hat ein Unternehmen seinen Beitritt zu diesen Verhaltensregeln
erklart, ist die jeweils giiltige Fassung wirksam. 2Eine Riicknahme des
Beitritts ist jederzeit méglich durch Erklarung gegentiber dem GDV.
3Wenn ein Unternehmen die Riicknahme des Beitritts erklért, wird dies
durch die Léschung des Unternehmens in der Beitrittsliste vom GDV
dokumentiert und in Form einer aktualisierten Beitrittsliste in geeig-
neter Weise bekannt gegeben. “Das Unternehmen wird zudem die
fir das Unternehmen zustandige Datenschutzbehérde und die Ver-
sicherten Uber die Rlicknahme informieren.

Art. 31 Evaluierung

Diese Verhaltensregeln werden bei jeder ihren Regelungsgehalt be-
treffenden Rechtsanderung in Bezug auf diese, spatestens aber drei
Jahre nach Anwendungebeginn der DatenschutzGrundverordnung
insgesamt evaluiert.

Art. 32 Inkrafttreten

Diese Fassung der Verhaltensregeln gilt ab dem 1. August 2018 und
ersetzt die Fassung vom 7. September 2012.
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Ubersicht der Dienstleister
der Generali Deutschland Lebensversicherung AG
gemaB Art. 21 und 22 der Verhaltensregeln zum Umgang mit personenbezogenen Daten

Die Liste der Dienstleister gibt Ihnen einen Einblick, mit welchen Dienstleistern wir zusammenarbeiten. lhre personenbezogenen Daten werden selbst-
verstéandlich nur im Einzelfall und bei Bedarf unter Beachtung der gesetzlichen Anforderungen an einzelne Dienstleister tibermittelt. Dienstleister, die
nur einmalig fUr uns tétig werden oder bei denen die Datenverarbeitung nicht Hauptgegenstand des Vertrages ist, werden in Kategorien genannt.

Dienstleister, die fiir uns im Einzelfall Inre Gesundheitsdaten und weitere gesetzlich geschiitzte Daten verarbeiten, sind in einer separaten Uber-

sicht benannt.

Dienstleister, die im Wege der Auftragsverarbeitung flr uns tatig sind:

Dienstleister Gegenstand/Zweck der Beauftragung

ATLAS Dienstleistungen fir Vermdgensberatung GmbH

Dienstleistungen, z. B.
Antragserfassung, Provisionsverteilung, Abrechnung fir die Deutsche
Vermdgensberatung, IT-Betreuung

Deutsche Bausparkasse Badenia AG

— Immobilienkredite
— Sicherungsvermogen
— Darlehensgeschaft

European Bank for Fund Services GmbH

Depotflihrung

GDV Dienstleistungs-GmbH

— Datentransfer mit Vermittlern und Dienstleistern zur Erfullung gesetzlicher
Meldepflichten sowie
— unterstiitzende Tétigkeit im Rahmen des Unfallmeldedienstes

Generali Deutschland AG

— Leistungsbearbeitung im Schadenfall

— Schadenmanagement

— Beratung und Unterstltzung im Zusammenhang mit der Erbringung
von IT- und Telekommunikations-Leistungen

Generali Deutschland Services GmbH

— Abuwicklung Zahlungsverkehr

— Druck, Versand und Logistik einschlieBlich Scannen der Eingangspost
— Schriftverkehr mit Kunden und Vertriebspartnern

— Unterstutzung beim Kundenservice

Generali Operations Service Platform S.r.l.,
Zweigniederlassung Deutschland

Diverse IT-Dienstleister

Erbringung von IT- und Telekommunikations-Leistungen, u. a.
— Bereitstellung von Hard- und Software

— Betrieb eines Rechenzentrums

— Netzwerk-Betrieb

— Telekommunikation

— Beratung und Unterstiitzung

VVS Vertriebsservice fur Vermdgensberatung GmbH

Vertriebsunterstitzung undVerkaufsférderung

Adressermittler

Berichtigung Adressbesténde

Akten- und Datenvernichter

Entsorgung von Akten und Datentréagern

IT- und Telekommunikationsunternehmen, IT-Berater

— IT- und Telekommunikations-Leistungen
— Beratung

Letter-Shops, Post- und Paketdienste, Druckereien

— Serienbrief-Erstellung
— Druck und Versand

Markt- und Meinungsforschungsunternehmen

— Kundenzufriedenheitsbefragungen
— Markt- und Meinungsforschung
— Marketingaktivitaten

Ubersetzer

Ubersetzungen

Wirtschaftsauskunfteien

Einholung von Auskiinften bei Antragstellung und bei der Leistungsbearbeitung
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Dienstleister, die fur uns Datenverarbeitung ohne Auftragsverarbeitung erbringen:

Beratungsunternehmen Unternehmensberatung
Generali Deutschland AG Erbringung von Leistungen, u. a.
— Konzernrevision
— Recht und Datenschutzbeauftragter
— Kundenmanagement und -marketing
— Fachliche Systementwicklung
— Controlling
— Rechnungswesen
Arzte, Psychologen, Psychiater, Riickversicherer und — (Sachverstandigen-)Gutachten bei Antragsstellung, im Leistungsfall
allgemeine Gutachter/Sachverstandige — Medizinische Untersuchungen
Inkasso-Unternehmen Forderungseinzug
Rechtsanwalte Anwaltliche Leistungen
Reha-Dienste, Dienstleister flr Hilfs- und Pflege- Assistance-Leistungen
leistungen, Krankenh&user, Mobilitatsdienstleister
Wirtschaftsprifer Buchprufung
Europ Assistance Services GmbH Vermittlung von Dienstleistungen in Zusammenhang mit Pflegefallen

Gemeinsame Verarbeitung von Daten innerhalb der Unternehmensgruppe

Konzerngesellschaften, die in gemeinsamen Datenbanken Ihre Stammdaten (z. B. Name und Anschrift) verarbeiten und die gemeinsame Daten-
verarbeitungsverfahren nutzen (Art. 9 der Verhaltensregeln zum Umgang mit personenbezogenen Daten):

— Advocard Rechtsschutzversicherung AG

— Deutsche Bausparkasse Badenia AG

— ENVIVAS Krankenversicherung AG

— Europ Assistance Service GmbH

— Generali Deutschland AG

— Generali Deutschland Gesellschaft fir bAV mbH
— Generali Deutschland Krankenversicherung AG
— Generali Deutschland Pensionskasse AG

— Generali Deutschland Pensor Pensionsfonds AG
— Generali Deutschland Services GmbH

— Generali Deutschland Unterstiitzungskasse e. V.
— Generali Deutschland Versicherung AG

— Generali Pensionsfonds AG

— Generali Pensions- und SicherungsManagement GmbH
— Generali Treuhand e. V.
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GENERALI

Anlage zur Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserkléarung

Liste der Dienstleister

Die Generali Deutschland Lebensversicherung AG arbeitet unter Verwendung von Gesundheitsdaten und weiterer nach § 203 StGB geschutzter
Daten derzeit mit den folgenden Stellen (Unternehmen/Personen) zusammen:

Unternehmen/Dienstleister Ubertragene Aufgaben

ATLAS Dienstleistungen fir Vermégensberatung GmbH Dienstleistungen, z. B. Antragserfassung , Provisionsverteilung,
Abrechnung fir die Deutsche Vermdgensberatung, IT-Betreuung

Deutsche Bausparkasse Badenia AG — Immobilienkredite

— Sicherungsvermdgen

— Darlehensgeschaft
Europ Assistance Services GmbH Vermittlung von Dienstleistungen in Zusammenhang mit Pflegeféllen
GDV Dienstleistungs-GmbH — Datentransfer mit Vermittlern und Dienstleistern zur Erfillung

gesetzlicher Meldepflichten
— unterstitzende Tétigkeit im Rahmen des Unfallmeldedienstes

Generali Deutschland AG Erbringung von Leistungen, u. a.
— Konzernrevision
— Recht und Datenschutzbeauftragter
— Kundenmanagement & -marketing
— Fachliche Systementwicklung
— Controlling
— Rechnungswesen
— Erbringung von IT- und Telekommunikations-Leistungen, hier v. a.
Beratung und Unterstiitzung

Generali Deutschland Gesellschaft fiir bAvV mbH Betriebliche Altersversorgung, z. B. versicherungsmathematische Gut-
achten zu Pensionszusagen, Ausarbeitung Versorgungsordnungen

Generali Operations Service Platform S.r.l., Erbringung von IT- und Telekommunikations-Leistungen, u. a.
Zweigniederlassung Deutschland — Bereitstellung von Hard- und Software
Diverse IT-Dienstleister — Betrieb eines Rechenzentrums

— Netzwerk-Betrieb

— Telekommunikation

— Beratung und Unterstiitzung

Generali Deutschland Krankenversicherung AG Leistungsbearbeitung bei Krankentagegeld
Generali Deutschland Services GmbH — Abwicklung Zahlungsverkehr
— Druck, Versand und Logistik einschlieBlich Scannen der Eingangs-
post

— Schriftverkehr mit Kunden und Vertriebspartnern
— Unterstlitzung beim Kundenservice

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) Fuhren von Branchenstatistiken
VVS Vertriebsservice fur Vermégensberatung GmbH Vertriebsunterstiitzung und Verkaufsférderung

Nicht zum Konzern gehérende Versicherungsunternehmen Konsortialgeschéft federflihrend und nicht-federfiihrend
— im Rahmen des Ubertragungsabkommens bAV
— im Rahmen des Versorgungsausgleichs
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Darliber hinaus arbeitet die Generali Deutschland Lebensversicherung AG mit folgenden Stellen zusammen, die Gesundheitsdaten und weitere

nach § 203 StGB geschitzte Daten erheben, verarbeiten und nutzen:

Adressermittler

Akten- und Datenvernichter

Arzte, Psychologen, Psychiater, Riickversicherer und allgemeine

Gutachter/Sachversténdige

Behorden, z. B. Gericht, Finanzamt

Beratungsunternehmen

IT- und Telekommunikations-Unternehmen, IT-Berater

Letter-Shops, Post- und Paketdienste, Druckereien

Markt- und Meinungsforschungsunternehmen

Rechtsanwalte

Reha-Dienste, Dienstleister fiur Hilfs- und Pflegeleistungen,
Krankenhauser, Mobilitatsdienstleister

Ubersetzer

Wirtschaftsauskunfteien

Wirtschaftsprifer

Berichtigung Adressbesténde

Entsorgung von Akten und Datentréagern

— (Sachversténdigen-)Gutachten bei Antragstellung, im Leistungsfall

— medizinische Untersuchungen

— Verfahren im Rahmen des Versorgungsausgleichs
— Abflihrung von Kapitalertragsteuer

— Bearbeitung von Rentenbezugsmitteilungen
Unternehmensberatung

— IT- und Telekommunikationsdienstleistungen
— Beratung

— Serienbrief-Erstellung
— Druck und Versand

— Kundenzufriedenheitsbefragungen
— Markt- und Meinungsforschung
— Marketingaktivitaten

Anwaltliche Leistungen

Assistance-Leistungen

Ubersetzungen

Einholung von Auskinften bei Antragstellung und bei der
Leistungsbearbeitung

Buchfiihrung

- 45 -

TA14 (01.22) / 2



	Rendite Plus
	Versicherungsbedingungen und Informationen für den Versicherungsnehmer
	Allgemeine Versicherungsbedingungen für Rentenversicherungen nach Tarif ADPN
	Informationen für den Versicherungsnehmer zu Rentenversicherungen nach Tarif ADPN – Rendite Plus
	Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten der Generali Deutschland Lebensversicherung
	Übersicht der sonstigen Kosten
	Datenschutzhinweise
	Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft (Code of Conduct)
	Übersicht der Dienstleister der Generali Deutschland Lebensversicherung AG
	Anlage zur Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärung Liste der Dienstleister



